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Vorwort 
 

 

Die BRAK ist die Selbstverwaltungskörperschaft der Anwaltschaft in Deutschland 
und vertritt 27 Regionalkammern und die Rechtsanwaltskammer beim Bundesge-
richtshof. Diese Kammern vertreten die Gesamtheit der derzeit ca. 145.000 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland. Die BRAK begrüßt nach-
drücklich das von der Bertelsmann Stiftung initiierte Vorhaben einer Kodifikation 
des Arbeitsvertragsrechts. Dies ist bereits in der mit dem DeutschenAnwaltVerein 
gemeinsam abgegebenen Presseerklärung Nr. 6 vom 06.02.2007 zum Ausdruck 
gekommen. 

Die dort bereits angekündigte detaillierte Stellungnahme auch der BRAK wird 
nunmehr vorgelegt.  

Sie orientiert sich an der Gliederungsvorgabe des Diskussionsentwurfs und un-
terbreitet - mit entsprechender Begründung - dort Änderungsvorschläge, wo dies 
aus Sicht der BRAK zweckmäßig oder sinnvoll erscheint. Dabei wird wegen viel-
fältiger Übereinstimmung die bereits vorliegende Stellungnahme des DAV in der 
Weise berücksichtigt, dass die dort vorgeschlagenen Textänderungen teilweise 
übernommen werden und insoweit auch auf die dortigen Begründungen verwie-
sen wird.  

Als Anlage zu dieser Stellungnahme findet sich eine synoptische Gegenüberstel-
lung, aus der sich überblickartig Gemeinsamkeiten und Differenzen in Hinblick auf 
die Vorstellungen der Entwurfsverfasser und des DAV erkennen lassen.  

Die BRAK hofft, mit dieser Stellungnahme den Prozess zur Verwirklichung eines 
Arbeitsvertragsgesetzes weiter zu beleben und inhaltlich zu fördern.  
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Änderungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

§ 1 Arbeitsvertrag 

(1) Unverändert 

(2) Durch den Arbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer, im Rahmen der 
Arbeitsorganisation des Arbeitgebers nach dessen Weisungen die vereinbarte 
Arbeit zu leisten (Arbeitsleistung). 

(3) wie DAV 

(4) unverändert 

Begründung zu § 1 Abs. 2: 

Die Formulierung ist eingängiger und es ist für die Definitionsfrage nicht entschei-
dend, wer die Arbeitsorganisation geschaffen hat oder wer sie leitet. 

 

§ 5  Verbot der Diskriminierung 

(1) unverändert 

(2) wie DAV 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert  

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) wie DAV 

(9) unverändert 

Begründung zu § 5 Abs. 6: 
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Zwar enthält der Text keinen Schadenersatz wegen einer Diskriminierung bezüg-
lich Religion und Weltanschauung, wie dies in § 15 Abs. 2 AGG vorgesehen ist. 
Die EG-Richtlinie sieht insoweit einen Schadenersatz aber nicht vor. Deshalb soll 
es bei der Reichweite der EG-Richtlinie bleiben.  

 

§ 27 Geschuldete Arbeitsleistung 

(1) wie DAV 

(2) Erfüllungsort ist im Zweifel der Betrieb.  

(3) wie DAV Abs. 2 

(4) 1. Alternative des Entwurfs 

Begründung zu  § 27 Abs. 2:  

Mit der Klarstellung, dass der Betrieb im Zweifel auch der Erfüllungsort ist, werden 
die unterschiedlich beurteilten Fälle der Außendienstmitarbeiter eingefangen. 
Klargestellt ist, dass auch für diesen Personenkreis der Erfüllungsort im Zweifel 
der Betrieb ist und nicht der eigene Wohnsitz.  

 

§ 28 Erweiterte Arbeitspflicht aus dringenden betrieblichen Gründen 

(1) wie DAV 

(2) wie DAV 

(3) Kurzarbeit darf der Arbeitgeber anordnen, wenn Kurzarbeitergeld gewährt 
wird; dabei ist eine Ankündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

Begründung zu § 28 Abs. 3:  
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Bei der bisher vorgesehenen Formulierung wäre es möglich, dass der Arbeitgeber 
Kurzarbeit anordnet, die Voraussetzungen für Gewährung von KUG zwar vorlie-
gen, aber ein entsprechender Antrag seitens des Arbeitgebers nicht gestellt wird. 
Das würde bedeuten, dass die Arbeitnehmer Kurzarbeit leisten müssten, ohne 
sicher zu sein, auch Kurzarbeitergeld zu bekommen. Bei der jetzigen Formulie-
rung wird dies vermieden. 

 

§ 31 Anspruch auf Veränderung der Arbeitszeit 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als vierundzwanzig Mo-
nate bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit verringert wird, soweit dem nicht betriebliche Gründe entgegen-
stehen. Die Mindestdauer von 24 Monaten korrespondiert mit der Gesamt-
dauer einer sachgrundlosen Befristung (§ 129 Abs. 2 des Arbeitsvertra-
ges). Die Reduzierung der Arbeitszeit eines sachgrundlos Beschäftigten 
lässt sich naturgemäß nicht ohne weiteres mit einem weiteren befristet Be-
schäftigten auffangen. 

(2) unverändert 

(3) Gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate bestanden hat und die einen  Anspruch auf El-
ternzeit (§ 101) geltend gemacht haben, kann der Arbeitgeber den An-
spruch aus Absatz 1 nur ablehnen, wenn ein dringender betrieblicher 
Grund vorliegt, insbesondere wenn die Verringerung der Arbeitszeit die 
Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich 
beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Abweichend 
von Abs. 2 kann der Anspruch dem Arbeitgeber acht Wochen oder, wenn 
die Verringerung unmittelbar nach der Geburt des Kindes oder nach der 
Mutterschutzfrist beginnen soll, sechs Wochen vor Beginn der Tätigkeit in 
Textform geltend gemacht werden. 

(4) wie DAV 

(5) Der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer hat bei Besetzung eines freien Ar-
beitsplatzes einen Anspruch auf  Verlängerung seiner Arbeitszeit, soweit er 
zur Ausfüllung dieses Arbeitsplatzes geeignet ist und keine dringenden be-
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trieblichen Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer entgegenstehen. Unberührt bleibt das Recht des Arbeits-
nehmers, sowohl seine vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit wäh-
rend der Elternzeit fortzusetzen als auch mit Ende der Elternzeit zu der Ar-
beitszeit zurückzukehren, die er vor der Elternzeit hatte. Der Anspruch auf 
Rückkehr ist spätestens drei Monate vor Ende der Elternzeit schriftlich gel-
tend zu machen. 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

Begründung zu § 31: 

Überschrift:  

In § 31 wird nicht nur die Ermäßigung, sondern auch die Verlängerung der Ar-
beitszeit geregelt. Deshalb die klarstellende Überschrift. 

Abs. 1: 

Bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses soll der Arbeitgeber über einen über-
schaubaren Zeitraum hinweg (zwei Jahre) damit rechnen können, dass es bei 
dem vereinbarten Arbeitszeitvolumen bleibt.  

Abs. 3:  

Bei der in Abs. 1 vorgesehenen 24-monatigen Beibehaltung der vereinbarten Ar-
beitszeit könnte es zu Kollisionen bei der Elternzeit kommen. Eltern könnten dann 
möglicherweise während der Elternzeit in den ersten zwei Jahren des Beschäfti-
gungsverhältnisses keiner Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Das soll mit dem 
Einschub ausgeschlossen werden.  

Abs. 5: 

Es soll klargestellt werden, dass der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer bei Vor-
handensein eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes, den er ausfüllen kann, 
grundsätzlich Anspruch auf Besetzung dieses Arbeitsplatzes hat, soweit eben 
nicht dringende betriebliche Gründe oder die Wünsche anderer Teilzeitarbeitneh-
mer dem entgegenstehen.  
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§ 37 Rückforderung von Entgelt 

Der Arbeitgeber kann irrtümlich überzahltes Entgelt zurückfordern, wenn dem Ar-
beitnehmer die Überzahlung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbe-
kannt war oder wenn die Überzahlung auf Umständen beruht, die der Arbeitneh-
mer zu vertreten hat. Der Arbeitgeber kann überzahlte Beträge lediglich in der 
Höhe zurückfordern, die tatsächlich zur Auszahlung an den Arbeitnehmer gelangt 
ist (Nettoentgelt). § 818 Abs. 3 BGB findet keine Anwendung. 

Begründung zu  § 37 letzter Satz: 

Es soll klargestellt werden, dass sich der Arbeitnehmer nicht auf Entreicherung 
berufen kann.  

 

§ 38 Begriff der Sondervergütung 

(1) Sondervergütungen sind Leistungen, die der Arbeitgeber freiwillig und/oder 
unter Vorbehalt bestimmter Bedingungen zusätzlich zum laufenden Entgelt 
erbringt. 

(2) unverändert 

(3) wie DAV 

Begründung zu § 38 Abs. 1: 

Die Definition der Sondervergütung wird möglicht kurz und prägnant gefasst.  

 

§ 41 Entgeltfortzahlung an Feiertagen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag 
nach Feiertagen aus von ihnen zu vertretenden Gründen der Arbeit fern-
bleiben, haben keinen Anspruch auf Bezahlung für diese Feiertage. 

Begründung zu § 41 Abs. 3: 

Die bisher vorgesehene Formulierung ist zwar aus § 2 EFZG übernommen, die 
aber insoweit unklar erscheint. Die hier vorgeschlagene Formulierung dient der 
Klarstellung dahin, dass eine Bezahlung nur dann nicht erfolgen soll, wenn der 
Arbeitnehmer sein Fernbleiben zu vertreten hat.  

 

§ 42 Anspruch auf Erholungsurlaub 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) entfällt 

Begründung zu § 42 Abs. 6:  

Die Übernahme der bisherigen gesetzlichen Regelung erscheint nicht mehr zeit-
gerecht. Die tatsächliche Auszahlung des Urlaubsentgelts vor Urlaubsantritt könn-
te sozialpolitisch eher kontraproduktiv sein. Die Steuerpflicht würde steigen; et-
waige Pfändungsfreigrenzen würden sich zu Lasten des Arbeitnehmers auswir-
ken.  

 

§ 45 Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs 

unverändert 

Begründung zu § 45: 



 11

Die Änderung der Überschrift dient der Klarstellung. 

 

§ 46 Zeitliche Lage 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Der Erholungsurlaub muss im laufenden Urlaubsjahr gewährt und genom-
men werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Urlaubsjahr 
ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Ar-
beitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Auf Verlangen des Arbeit-
nehmers ist auch ohne diese Voraussetzungen ein nach § 44 Abs. 2 ent-
stehender Teilurlaub auf das nächste Urlaubsjahr zu übertragen. Wird der 
Urlaub nicht bis zum Jahresende oder bei Übertragung nicht in den ersten 
drei Monaten des folgenden Urlaubsjahres genommen, so verfällt er unbe-
schadet der Vorschrift des § 49 Abs. 1 und 3. Dies gilt nicht, wenn der Ar-
beitnehmer wegen Inanspruchnahme von Elternzeit, Zeiten des Wehr- oder 
Zivildienstes oder mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote den Ur-
laub im Übertragungszeitraum nicht nehmen konnte. In diesen Fällen ver-
fällt der Urlaubsanspruch unbeschadet der Vorschrift des § 49 Abs. 1 und 2 
am Ende des Urlaubsjahres, welches auf dasjenige folgt, in dem die El-
ternzeit bzw. der Wehr- oder Zivildienst oder das mutterschutzrechtliche 
Beschäftigungsverbot endet. 

(4) unverändert 

Begründung zu § 46 Abs. 3 Satz 4: 

Die Bezugnahme auf § 49 Abs. 3 bedeutet, dass im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtsprechungslage ein Abgeltungsanspruch auch dann erhalten bleiben soll, 
wenn bei Ausscheiden Arbeits-, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vorliegt. 

 

§ 47 Verschiebung des Erholungsurlaubs, Schadensersatz 

(1) unverändert 
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(2) Verfällt der rechtzeitig geltend gemachte Urlaub aus Gründen, die der Ar-
beitgeber zu vertreten hat, ist er dem Arbeitnehmer zum Schadensersatz in 
Geld verpflichtet. Die Höhe des Schadens beschränkt sich auf dasjenige 
Bruttoentgelt, auf das der Arbeitnehmer in der Zeit des nicht gewährten Ur-
laubs Anspruch gehabt hätte. 

(3) Abs. 2 des Entwurfs unverändert 

Begründung zu § 47: 

Der bisherige Entwurf beinhaltet keine Regelung zur rechtswidrigen Versagung 
des Urlaubs durch den Arbeitgeber. Aus Praktikabilitätsgründen soll Schadener-
satz in Geld (also eine gewisse Form der Abgeltung) gewährt werden. Mit der 
vorgeschlagenen Formulierung wird der Streit über die Höhe des Schadenersat-
zes beigelegt.  

 

§ 48 Arbeit während des Erholungsurlaubs 

Während des Erholungsurlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck 
widersprechende Erwerbstätigkeit leisten. Übt er eine solche Tätigkeit aus, so 
entfällt für die Zeit dieser Tätigkeit der Anspruch auf das Arbeitsentgelt.  

Begründung zu § 48: 

Es wird der ursprüngliche Vorschlag aus Beweisgründen präferiert. 

 

§ 49 Urlaubsabgeltung; Rückforderung von Urlaubsentgelt 

(1) unverändert 

(2) Abs. 2 entfällt 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

Begründung zu § 49 Abs. 2:  
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Die Entwurfsformulierung könnte dazu führen, dass ein Arbeitnehmer über mehre-
re Jahre Urlaubsansprüche anhäuft, die er zwar nicht in natura nehmen kann 
(wegen Verfalls), der entsprechende geldliche Gegenwert aber bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt würde. Das wird als nicht sachgerecht ange-
sehen. Die Streichung des § 49 Abs. 2 stellt klar, dass der Abgeltungsanspruch 
dem Schicksal des Urlaubsanspruchs nach § 46 Abs. 3 folgt.  

 

§ 50 Abweichende Vereinbarungen; Erholungsurlaub aufgrund anderer Re-
gelungen 

(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels mit Ausnahme der §§ 41 Abs. 1 
und 2, 42 Abs. 1 kann durch Tarifvertrag und – soweit zulässig – durch Be-
triebsvereinbarung abgewichen werden.  

(2) unverändert 

Begründung zu § 50:  

Es soll klargestellt werden, dass neben den Tarifverträgen auch die Betriebspar-
teien, insbesondere was die zeitliche Lage und die Verschiebung des Erholungs-
urlaubs angeht, Änderungen durch Betriebsvereinbarung vornehmen können.  

 

§ 51 Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) unverändert 

(2) Entgeltfortzahlung ist auch bei einer Arbeitsverhinderung zu leisten, die in-
folge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen 
Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für einen Abbruch der 
Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen 
nach der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere 
Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach-
gewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von ei-
ner anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen. 

(3) unverändert 



 14

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung entfällt, wenn der Arbeitnehmer 
schuldhaft die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit verzögert, insbesonde-
re indem er eine seine Genesung hindernde Erwerbstätigkeit ausübt. 

Begründung zu § 51: 

Abs. 2:  

Der bisher im Entwurf verwandte Begriff „unverschuldete“ findet sich nicht in Abs. 
1. Die jetzige Formulierung dient der Klarstellung.  

Abs. 6: 

Die BRAK befürwortet die ursprüngliche, nicht die Alternativ-Lösung. Dies in Kon-
sequenz zur Urlaubsregelung in § 48.  

 

§ 57 Annahmeverzug; Betriebs- und Arbeitskampfrisiko 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Obsiegt der Arbeitgeber in einem um die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses geführten Rechtsstreit, so besteht vom Zeitpunkt der Verkündung 
des obsiegenden Urteils bis zu dessen rechtskräftiger Abänderung kein 
Anspruch auf Annahmeverzugsentgelt. 

Begründung zu § 57 Abs. 4:  

Die BRAK folgt zunächst der grundsätzlichen Kritik des DAV hinsichtlich der sys-
tematischen Stellung und der Überschrift des § 57. Die hier gewählte Formulie-
rung in Abs. 4 verdeutlicht das Gewollte konsequenter als der DAV-Vorschlag und 
der Vorschlag des Entwurfs.  
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Bei Realisierung dieser Regelung bedarf es aber nach Auffassung der BRAK ei-
ner begleitenden Änderung des SGB III in der Weise, dass das Annahmeverzugs-
risiko nicht oder nicht allein den Arbeitnehmern überbürdet wird.  

 

§ 59 Kindesbetreuung 

unverändert 

Begründung zu § 59: 

Die Herausnahme der Pflege naher Angehöriger in der Überschrift trägt der Ände-
rung in § 33 Abs. 1 Nr. 2 c Rechnung. 

 

§ 66 Schutz des Arbeitnehmers 

(1) Der Arbeitgeber hat die Räume, technischen Anlagen, Arbeitsmittel und die 
Arbeitsorganisation so zu gestalten, dass der Arbeitnehmer gegen Gefah-
ren für Leben und Gesundheit im Rahmen des gesetzlich gebotenen ge-
schützt ist. 

(2) Unverändert 

(3) unverändert 

Begründung zu § 66 Abs. 1:  

Es soll deutlich gemacht werden, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Arbeits-
schutz zumindest im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Die 
Formulierung erscheint zeitgemäßer als die des Entwurfs.  

 

§ 72 Weiterbildung 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Dem Arbeitnehmer steht ein jährlicher Anspruch auf berufliche Weiterbil-
dung im Rahmen des Abs. 1 in Höhe von x Tagen zu. Die §§ 46 Abs. 1 – 3, 
47, 48 gelten entsprechend. 

(4) wie DAV 

(5) unverändert 

 

Begründung zu § 72: 

Abs. 3:  

Es soll deutlich werden, dass der Arbeitnehmer, der nach Abs. 1 die Verpflichtung 
zur Anpassung seiner Leistungsfähigkeit übernimmt, auch einen entsprechenden 
Anspruch auf Freistellung haben soll.  

 

§ 74 Gesundheitsuntersuchung 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Arbeitgebers 
unverzüglich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, wenn die Un-
tersuchung gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus kann der Arbeit-
geber auf seine Kosten vom Arbeitnehmer die Untersuchung nur verlan-
gen, wenn andere Arbeitnehmer oder die Erbringung der vereinbarten Ar-
beitsleistung durch eine Erkrankung oder dauernde gesundheitliche Beein-
trächtigung des Arbeitnehmers nachhaltig gefährdet sind und das Untersu-
chungsverlangen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen verhält-
nismäßig ist. § 14 gilt entsprechend. 

(2) unverändert 

Begründung zu § 74 Abs. 1 Satz 2:  

Zunächst soll in Satz 2 klargestellt werden, dass die nicht gesetzlich vorgeschrie-
bene Untersuchung auf Kosten des Arbeitgebers zu erfolgen hat. Zum Zweiten 
soll darüber hinaus die Verpflichtung zur Untersuchung auch in dem Fall beste-
hen, dass der Arbeitnehmer nicht nur (kurzzeitig) erkrankt ist, sondern gerade 
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dann, wenn bei ihm eine dauernde gesundheitliche Beeinträchtigung festzustellen 
ist.  

 

§ 76 Herausgabepflicht; Annahme von Vorteilen 

(1) unverändert 

(2) Der Arbeitnehmer darf ohne Zustimmung des Arbeitgebers keine Ge-
schenke oder sonstigen Vorteile dafür fordern, sich versprechen lassen 
oder annehmen, dass er seine Pflichten erfüllt, nicht erfüllt oder schlecht 
erfüllt. Dies gilt auch für mittelbare Begünstigungen. Ausgenommen sind  
geringfügige Zuwendungen, die nach Treu und Glauben unter Berücksich-
tigung der Verkehrssitte üblich sind. 

(3) unverändert 

(4) Durch Tarifvertrag kann von der Vorschrift des Absatzes 2 Satz 3 abgewi-
chen werden.  

(5) wie DAV Abs. 4 

 

Begründung zu § 76: 

Abs. 2 Satz 2 neu: 

Nicht nur dann, wenn der Arbeitnehmer unmittelbar Vorteile hat, sondern auch 
mittelbar (z.B. über Angehörige), soll die Herausgabepflicht bestehen.  

Abs. 4: 

Die BRAK sieht es als durchaus sachgerecht an, wenn durch Tarifvertrag etwa 
auch die Entgegennahme geringwertiger Vorteile verboten wird (Stichwort: öffent-
licher Dienst). 

 

§ 82 Bedingtes Wettbewerbsverbot 
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(1) unverändert 

(2) unverändert 

Begründung zu § 82: 

Die Verweisung auf § 81 Abs. 3 in Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs ist richtig. § 82 Abs. 
1 regelt das Zustandekommen eines Wettbewerbsverbots, weshalb die Verwei-
sung auf die Vorschrift, wonach sich der Arbeitgeber nicht auf die Unwirksamkeit 
berufen kann, logisch ist.  

 

§ 85 Lossagung bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
geber 

(1) Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis, entfallen das Wettbewerbs-
verbot und die Entschädigungspflicht. Der Arbeitnehmer kann jedoch in-
nerhalb eines Monats nach Ende des Arbeitsverhältnisses wählen, ob er 
gegen Zahlung der Entschädigung nach § 83 das Wettbewerbsverbot ein-
hält. Das Wahlrecht des Arbeitnehmers entfällt, wenn sich der Arbeitgeber 
bereit erklärt, dem Arbeitnehmer für die Dauer des Verbots das volle zu-
letzt bezogene Entgelt zu zahlen, ohne dass § 83 Abs. 2 Anwendung fin-
det. Dasselbe gilt für einen Aufhebungsvertrag, es sei denn, in ihm ist et-
was anderes vereinbart. 

(2) Kündigt der Arbeitgeber aus verhaltensbedingten Gründen, kann er inner-
halb eines Monats wählen, ob er gegen Zahlung der Entschädigung nach § 
83 am Wettbewerbsverbot festhält. 

Begründung zu § 85: 

Abs. 1:  

Die hier gewählte Formulierung erscheint klarer und vermeidet dogmatisch fragli-
che Fiktionen.  

Abs. 2:  

Der Entfall des Wettbewerbsverbots und der Entschädigungspflicht ist für den Fall 
der arbeitgeberseitigen Kündigung schon in Abs. 1 geregelt. Regelungsinhalt des 
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Abs. 2 soll der Fall der verhaltensbedingten Kündigung sein. Das wird hier klar 
zum Ausdruck gebracht.  

 

§ 89 Arbeitnehmerhaftung bei Schlechtleistung und Verletzung von Neben-
pflichten 

(1) Verletzt der Arbeitnehmer seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, ohne 
dass eine Nichtleistung vorliegt, so hat er dem Arbeitgeber Schadensersatz 
nach den allgemeinen Vorschriften zu leisten, sofern er die Pflichtverlet-
zung zu vertreten hat. Tritt der Schaden infolge einer Pflichtverletzung bei 
betrieblich veranlasster Tätigkeit ein, richtet sich der Umfang der Haftung 
nach den beiderseitigen Verursachungsbeiträgen und Verantwortungsbe-
reichen. Die Leistungsstörung führt nicht zu einer Minderung des Arbeits-
entgelts. 

(2)  unverändert 

(3) unverändert 

Begründung zu § 89 Abs. 1 Satz 2:  

Dieser Vorschlag ist rechtsprechungsoffener.  

 

§ 91 Arbeitnehmerüberlassung 

(1) Überlässt ein Arbeitgeber (überlassender Arbeitgeber) einen Arbeitnehmer 
aufgrund einer mit dem Arbeitnehmer getroffenen Vereinbarung einem Drit-
ten (aufnehmender Arbeitgeber) zur Arbeitsleistung (Arbeitnehmerüberlas-
sung), so hat der Arbeitnehmer die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeit 
bei dem aufnehmenden Arbeitgeber zu leisten. Arbeitgeber des betroffe-
nen Arbeitnehmers bleibt auch während der Überlassung der überlassende 
Arbeitgeber. 

(2) unverändert 

Begründung zu § 91 Abs. 1 Satz 1: 
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Es handelt sich hier offensichtlich um ein Redaktionsversehen im Entwurf.  

 

§ 93 Unwirksame Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und überlassen-
dem Arbeitgeber 

(1) unverändert 

(2) 1Vertragliche Vereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen, die für den 
Arbeitnehmer für die Zeit der Beschäftigung bei einem aufnehmenden Ar-
beitgeber schlechtere als die in dessen Betrieb für einen dort beschäftigten 
vergleichbaren Arbeitnehmer geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Entgelts vorsehen, sind unwirksam, wenn nicht ein Tarif-
vertrag oder ein im Arbeitsvertrag für anwendbar erklärter Tarifvertrag die-
ses Geltungsbereichs abweichende Regelungen zulässt oder ein sachli-
cher Grund für die Abweichung besteht (Gleichbehandlungsgebot). 2Die 
Unwirksamkeitsfolge tritt nicht ein, wenn der überlassende Arbeitgeber ei-
nem zuvor arbeitslosen Arbeitnehmer für die Überlassung an einen auf-
nehmenden Arbeitgeber für die Dauer von insgesamt höchstens sechs 
Wochen mindestens ein Bruttoarbeitsentgelt gewährt, welches den Betrag, 
den der Arbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II 
erhalten hat, um mindestens ein Viertel übersteigt und zwischen dem über-
lassenden Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer in den letzten fünf Jahren 
kein Leiharbeitsverhältnis bestanden hat. 3Ist eine Vereinbarung nach Satz 
1 unwirksam, so hat der Arbeitnehmer gegen den überlassenden Arbeitge-
ber Anspruch auf Gewährung der im Betrieb des aufnehmenden Arbeitge-
bers für einen dort beschäftigten vergleichbaren Arbeitnehmer geltenden 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts. 

(3) unverändert 

Begründung zu § 93 Abs. 2:  

Der geänderte Vorschlag entspricht der jetzigen Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 3 
AÜG. Er erfasst nicht nur die kollektiv-rechtlich geltenden abweichenden Tarifver-
träge, sondern auch solche, die über den Arbeitsvertrag in Bezug genommen 
werden.  
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§ 97 Änderungskündigung 

(1) Der Arbeitgeber kann den Arbeitsvertrag unter der Bedingung kündigen, 
dass der Arbeitnehmer einer vom Arbeitgeber gleichzeitig angebotenen 
Änderung des Arbeitsvertrages nicht zustimmt. Die Kündigung ist nur wirk-
sam, wenn sie durch Gründe in der Person oder in dem Verhalten des Ar-
beitnehmers bedingt ist oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, 
denen der Vorrang vor den Interessen des Arbeitnehmers an dem unver-
änderten Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses gebührt. Bei dieser Abwä-
gung sind insbesondere die Art und der Umfang der dem Arbeitnehmer 
angebotenen Vertragsänderung zu berücksichtigen. Der erste Titel des 
fünften Abschnitts dieses Gesetzes (§§ 108 bis 127) gilt entsprechend.  

(2) wie DAV 

(3) wie DAV 

Begründung zu § 97: 

Abs. 1 

Der Entwurf will ausweislich seiner Begründung die Rechtsprechung des BAG 
kodifizieren. Diese betont bei der betriebsbedingten Kündigung stets die Dring-
lichkeit der betrieblichen Gründe. Das sollte auch im Wortlaut seinen Nieder-
schlag finden. Abgesehen davon ergibt sich eine Konsistenz zu § 31 Abs. 3 und 
5.  

neuer Satz 3 

Hier soll zum Ausdruck kommen, dass die Vorrangigkeit der arbeitgeberseitigen 
Interessen auch davon abhängen soll, in welchem Umfang er in die bisherigen 
vertraglichen Rechte des Arbeitnehmers eingreift.  

 

§ 112 Außerordentliche Kündigung 

(1) unverändert 
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(2) unverändert 

(3) Ist die ordentliche Kündigung durch Vereinbarung ausgeschlossen und ist 
es dem Arbeitgeber (z. B. wegen Betriebsstilllegung oder krankheitsbe-
dingter Unmöglichkeit zur Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung) 
unmöglich, den Arbeitnehmer weiterzubeschäftigen, kann das Arbeitsver-
hältnis außerordentlich mit einer Auslauffrist gekündigt werden, die der 
Frist für die ordentliche Kündigung gemäß § 111 entspricht. 

Begründung zu § 112: 

Nicht nur die Stilllegung des Betriebes oder schwerwiegende Erkrankung des Ar-
beitnehmers können die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung hervorrufen. 
Deshalb werden diese beiden Fälle auch nur beispielhaft im Klammerzusatz ge-
nannt. Weitere Gründe, die es dem Arbeitgeber unmöglich machen, den Arbeit-
nehmer weiterzubeschäftigen, sind damit nicht ausgeschlossen.  

 

§ 115 Kündigungsgründe 

(1) Hat das Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung länger als 6 Monate/12 Mo-
nate/18 Monate/24 Monate bestanden, so ist die ordentliche Kündigung 
gegenüber einem Arbeitnehmer nur wirksam, wenn sie durch dringende 
betriebliche Gründe, durch Gründe in der Person des Arbeitnehmers oder 
durch ein vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers gerechtfertigt ist. 
Eine Unterbrechung liegt nicht vor, wenn zu einem vorhergehenden Ar-
beitsvertrag mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher Zusammen-
hang besteht. Ein solcher enger sachlicher Zusammenhang ist im Zweifel 
anzunehmen, wenn zwischen den Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weni-
ger als zwei Monaten liegt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

Begründung zu § 115 Abs. 1:  
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Siehe hierzu § 97. 

 

§ 116 Verhältnismäßigkeit 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer in einem 
Betrieb eines Konzernunternehmens im Sinne des § 18 des Aktiengeset-
zes weiterbeschäftigt werden könnte, sofern der Arbeitnehmer vertraglich 
zur konzernweiten Arbeitsleistung verpflichtet ist und dem Beschäftigungs-
unternehmen ein bestimmender Einfluss auf die Versetzung des Arbeit-
nehmers eingeräumt ist oder er tatsächlich für eine nicht unerhebliche Zeit 
in anderen Konzernunternehmen eingesetzt wurde. 

(4) Eine betriebs- oder personenbedingte Kündigung ist auch unwirksam, 
wenn der Arbeitnehmer nach Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 
auf demselben oder einem anderen Arbeitsplatz, gegebenenfalls zu verän-
derten Arbeitsbedingungen, weiterbeschäftigt werden kann. Die Kündigung 
ist nicht unwirksam, wenn der Arbeitnehmer die Maßnahme zuvor abge-
lehnt hat oder sie dem Arbeitgeber mangels Eignung des Arbeitnehmers, 
der Dauer oder Kosten der Fortbildungsmaßnahme oder aus sonstigen 
wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. 

Begründung zu § 116: 

Abs. 3:  

Die hier gewählte Formulierung bildet die aktuelle Rechtsprechung des BAG zum 
konzernweiten Kündigungsschutz besser ab. 

Abs. 4 Satz 2: 

Die bisherige Beschränkung auf lediglich wirtschaftliche Gründe suggeriert die 
bloß finanzielle Schwäche des Arbeitgebers als Ablehnungsgrund. Dauer und 
Kosten der Fortbildung – z.B. Elektronikerlehrgang für die Dauer eines Jahres – 
können aber auch aus diesen Gründen zur Unzumutbarkeit führen. 
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§ 124 Massenentlassungsanzeige an die Agenturen für Arbeit 

(1) unverändert 

(2) Die Beteiligung des Betriebsrats richtet sich nach § 102 des Betriebsver-
fassungsgesetzes. 

Begründung zu § 124 Abs. 2:  

Hier handelt es sich offensichtlich um einen Redaktionsfehler. Die Beteiligung des 
Betriebsrats richtet sich nach § 102 BetrVG, nicht nach § 102 a BetrVG. 

 

§ 128 Befristeter Arbeitsvertrag, Form der Befristung 

(1) Unverändert 

(2) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Der Arbeitnehmer 
kann das schriftliche Angebot des Arbeitgebers auf Abschluss eines befris-
teten Arbeitsvertrags nur binnen eines Monats nach Zugang schriftlich an-
nehmen. Lehnt er das Vertragsangebot ab, endet das Arbeitsverhältnis mit 
Zugang der Ablehnung. Schweigt der Arbeitnehmer oder wahrt er die 
Schriftform nicht, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf eines Monats. Das 
Vertragsangebot muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor Beschäfti-
gungsbeginn aushändigen. 

Begründung zu § 128 Abs. 2 Satz 2:  

Bei einer beabsichtigen Vertragsbefristung soll der Arbeitgeber verpflichtet sein, 
vor Arbeitsaufnahme dem Arbeitnehmer ein entsprechendes schriftliches Ver-
tragsangebot zu unterbreiten, damit der Arbeitnehmer sich auf die Befristung ein-
stellen kann. Mit der hier gewählten Formulierung soll das Risiko bzw. der Miss-
brauch fehlender Gegenzeichnung ausgeschlossen werden.  

 

§ 129 Zulässigkeit der Befristung 
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(1) unverändert 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages bis zur Dauer von 
zwei Jahren ist zulässig, wenn der Arbeitnehmer vor Beginn des Arbeits-
verhältnisses seit mindestens zwölf Monaten nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch) gestanden hat. Bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren sind 
auch Verlängerungen eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages 
zulässig. 

(3) unverändert 

Begründung zu § 129 Abs. 2 Satz 1: 

Die BRAK hält eine zweijährige (sachgrundlose) Befristung für ausreichend. Zu-
mal innerhalb dieses Zeitraums entsprechende Verlängerungen möglich sein sol-
len. Diese sachgrundlose Befristung soll nicht nur für den Fall der Neueinstellung 
gelten, sondern grundsätzlich für jede Einstellung. Um Missbrauch zu verhindern, 
wird eine einjährige „Sperrfrist“ vorgesehen. 

 

§ 130 Altersgrenze 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) entfällt 

Begründung zu § 130: 

Der Anspruch auf ein Teilzeitarbeitsverhältnis ist bereits in § 31 Abs. 1 geregelt. 
Im Übrigen sollte eine einheitliche Sprachregelung auch zur Vermeidung der Dis-
kriminierung jüngerer Arbeitnehmer vermieden werden.  

 

§ 135 Klagefrist 



 26

(1) Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung nach diesem 
Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift unwirksam ist, so muss er in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung Klage beim Arbeitsge-
richt auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kün-
digung nicht aufgelöst ist. Wird die Unwirksamkeit einer Kündigung nicht 
rechtzeitig geltend gemacht, so gilt die Kündigung als von Anfang an wirk-
sam. Dies gilt nicht, soweit die Unwirksamkeit auf einem Verstoß gegen 
das Schriftformerfordernis (§ 109) beruht. In diesem Fall muss die Unwirk-
samkeit der Kündigung innerhalb von sechs Monaten nach deren Zugang 
durch Klage beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden. 

(2) Unverändert 

(3) wie DAV 

Begründung zu § 135: 

Die Ergänzung soll die Diskussion um den Verwirkungstatbestand abschneiden 
und Rechtssicherheit schaffen. Die Frist knüpft an die des § 135 Abs. 3 an.  

 

§ 140 Unternehmens- und Betriebsübergang 

(1) wie DAV 

(2)  unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der bisherige Arbeitgeber hat den zuständigen Betriebsrat mindestens ei-
nen Monat vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über: 

1. den neuen Inhaber 

2.  den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, 

3. den Grund für den Übergang, 

4. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer und 
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5. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maß-
nahmen. 

Die Unterrichtung an den Betriebsrat ist den Arbeitnehmern des Betriebs 
gleichzeitig in betriebsüblicher Form bekannt zu geben. Weitergehende Betei-
ligungsrechte des Betriebsrats bleiben unberührt. Besteht keine Arbeitneh-
mervertretung, so hat die Unterrichtung gegenüber den Arbeitnehmern zu er-
folgen. 

(5) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Unterrichtung nach Absatz 4, spätestens 
aber innerhalb von drei/sechs Monaten nach dem tatsächlichen Unterneh-
mensübergang schriftlich widersprechen. Der Widerspruch kann gegen-
über dem bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden.  

(6) unverändert 

Begründung zu § 140 Abs. 4 Satz 1:  

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung hat die Information in Textform zu 
erfolgen. Dies sollte aus Rechtssicherheitsgründen so beibehalten werden, an-
sonsten wie DAV. 

Begründung zu § 140 Abs. 5:  

Die BRAK präferiert die erste Alternative des Entwurfs. 

 

§ 143 Unternehmens- und Betriebsübergang 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Auskünfte über den Arbeitnehmer bedürfen seiner Einwilligung, es sei 
denn, der Arbeitgeber ist aus gesetzlichen Gründen oder wegen berechtig-
ter Interessen Dritter gehalten, Auskunft zu erteilen. 
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Begründung zu § 143 Abs. 4:  

Der Entwurf erscheint in seiner Beschränkung zu rigide. Es gibt durchaus Fälle, in 
denen der Arbeitgeber aus gesetzlichen Gründen (vgl. § 4 c BDSG, § 102 BerVG) 
oder zur Vermeidung von Schadenersatzansprüchen (z. B. seitens des neuen 
Arbeitgebers) gehalten ist, Auskunft zu erteilen.  
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Gegenüberstellung Diskussionsentwurf – Stellungnahme DAV – Stellungnahme BRAK 
 

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Arbeitsvertrag (1) Das Arbeitsverhältnis wird durch 

Vertrag begründet. Soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, 
gelten die Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(2) Durch den Arbeitsvertrag ver-
pflichtet sich der Arbeitnehmer, 
im Rahmen der vom Arbeitgeber 
geschaffenen Arbeitsorganisati-
on und nach Maßgabe von Wei-
sungen des Arbeitgebers die 
vereinbarte Arbeit zu leisten (Ar-
beitsleistung).  

(3) Der Arbeitgeber verpflichtet sich, 
dem Arbeitnehmer die vereinbar-
te Arbeit zuzuweisen und das für 
die Arbeitsleistung vereinbarte 
Entgelt zu zahlen.  

(4) Ein Entgelt gilt als stillschwei-
gend vereinbart, wenn die Arbeit 
den Umständen nach nur gegen 
ein Entgelt zu erwarten ist. 

(1) unverändert 
 
 
 
(2) Durch den Arbeitsvertrag ver-
pflichtet sich der Arbeitnehmer, im 
Rahmen der vom Arbeitgeber gelei-
teten Arbeitsorganisation und nach 
Maßgabe von Weisungen des Ar-
beitgebers die vereinbarte Arbeit zu 
leisten (Arbeitsleistung). 
 
(3) Der Arbeitgeber verpflichtet sich, 
dem Arbeitnehmer das für die Ar-
beitsleistung vereinbarte Entgelt zu 
zahlen. 
 
(4) unverändert 

(1) Unverändert 
 
 
 

(2) Durch den Arbeitsvertrag ver-
pflichtet sich der Arbeitneh-
mer, im Rahmen der Arbeits-
organisation des Arbeitgebers 
nach dessen Weisungen die 
vereinbarte Arbeit zu leisten 
(Arbeitsleistung). 

 
(3) Wie DAV 

 
 
  

(4) unverändert 
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§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

§ 2 Begriffsbe-
stimmungen 
 

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses 
Gesetzes ist eine natürliche Per-
son, die aus einem Arbeitsvertrag 
nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 
verpflichtet ist.  

(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Ge-
setzes sind natürliche und juristi-
sche Personen sowie Personen-
gesellschaften, die mindestens 
einen Arbeitnehmer im Sinne des 
Absatzes 1 beschäftigen. Arbeit-
geber können auch mehrere na-
türliche und juristische Personen 
sein, wenn sie gemeinsam aus 
einem Arbeitsvertrag verpflichtet 
sind. 

(3) Ein Betrieb ist die organisierte 
Untergliederung des Tätigkeits-
bereichs eines oder mehrerer Un-
ternehmen, in dem die personelle 
oder technische oder organisato-
rische Umsetzung einer unter-
nehmerischen Zielsetzung unter 
einheitlicher personeller Leitung 
erfolgt. 

(4) Unternehmen ist eine organisato-
rische Einheit, mit der ein einheit-
licher wirtschaftlicher oder ideel-

(1) unverändert 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ein Betrieb im Sinne dieses Ge-
setzes ist die organisatorische Ein-
heit eines oder mehrerer Unterneh-
men, in der die Umsetzung einer un-
ternehmerischen Zielsetzung unter 
einheitlicher Leitung in personellen 
und sozialen Angelegenheiten er-
folgt. 
 
(4) Unternehmen im Sinne dieses 
Gesetzes ist eine rechtliche Einheit, 

(1) unverändert  
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) wie DAV 
 
 
 
 
 
 

(4) wie DAV 
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§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

ler Zweck verfolgt wird. Ein Un-
ternehmen kann aus einem Be-
trieb oder mehreren Betrieben 
bestehen. 

Alternativ 
(4) Unternehmen im Sinne dieses 
Gesetzes ist eine organisatorische 
Einheit, mit der ein Unternehmens-
träger wirtschaftliche oder ideelle 
Zweck verfolgt. Ein Unternehmen 
kann aus einem Betrieb oder mehre-
ren Betrieben bestehen. 

mit der ein einheitlicher wirtschaftli-
cher oder ideeller Zweck verfolgt 
wird. Ein Unternehmen kann aus ei-
nem Betrieb oder mehreren Betrie-
ben bestehen. 
Alternativ 
(4) Unternehmen im Sinne dieses 
Gesetzes ist eine organisatorische 
Einheit, mit der ein Unternehmens-
träger wirtschaftliche oder ideelle 
Zweck verfolgt. Ein Unternehmen 
kann aus einem Betrieb oder mehre-
ren Betrieben bestehen. 
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§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

§ 3 Dienst- und 
Werkverträge mit 
arbeitnehmerähn-
lichen Personen 

Auf Dienst- und Werkverträge mit 
arbeitnehmerähnlichen Personen 
finden die §§ 4–7, 10, 17, 41-50, 64, 
66, 110, 111 Abs. 1 dieses Gesetzes 
Anwendung. Arbeitnehmerähnlich 
sind Personen, die wirtschaftlich ab-
hängig und vergleichbar einem Ar-
beitnehmer schutzbedürftig sind, 
wenn sie für andere Personen die 
geschuldeten Leistungen persönlich 
und im Wesentlichen ohne Mitarbeit 
von Arbeitnehmern erbringen und 
überwiegend für eine Person tätig 
sind oder ihnen von einer Person im 
Durchschnitt mehr als die Hälfte des 
Entgelts zusteht, das sie für ihre Er-
werbstätigkeit insgesamt verlangen 
können. Zu diesen gehören auch die 
in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten. 

(1) Die §§ 5-7, 10, 110 dieses Ge-
setzes finden auf die Dienst- und 
Werkverträge von Personen Anwen-
dung, die wirtschaftlich abhängig und 
vergleichbar einem Arbeitnehmer 
sozial schutzbedürftig sind (arbeit-
nehmerähnliche Personen), wenn sie 
die geschuldeten Leistungen persön-
lich und im wesentlichen ohne Mitar-
beit von Arbeitnehmern erbringen 
und 
a) überwiegend für eine Person und 
mindestens die Hälfte der Arbeitszeit 
eines vergleichbaren Vollzeitarbeit-
nehmers tätig sind oder 
b) ihnen von einer Person mehr als 
die Hälfte des von einem vergleich-
baren Vollzeitarbeitnehmer zu erzie-
lenden Entgelts zusteht. 
 
Zu den arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen gehören auch die in Heimar-
beit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten. 
 
(2) § 4 gilt für  arbeitnehmerähnliche 

(1) wie DAV 
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§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

Personen hinsichtlich der Behand-
lung untereinander 

§ 4 Gleichbehand-
lung 

Der Arbeitgeber darf bei kollektiven 
Maßnahmen einzelne Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmergruppen nicht oh-
ne sachlichen Grund schlechter be-
handeln als andere vergleichbare 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer-
gruppen. 

Der Arbeitgeber darf bei kollektiven 
Maßnahmen einzelne Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmergruppen nicht oh-
ne sachlichen Grund schlechter be-
handeln als andere vergleichbare 
Arbeitnehmer oder  Arbeitnehmer-
gruppen.  Kollektive Maßnahmen 
sind Leistungen, einzelvertragliche 
Vereinbarungen oder arbeitgebersei-
tige Anordnungen, die nach einem 
durch den Arbeitgeber bestimmten 
und generalisierenden Prinzip ge-
währt oder getroffen werden. 

wie DAV 

§ 5 Verbot der 
Diskriminierung 

(1) Der Arbeitgeber darf bei Begrün-
dung, Durchführung und Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
einen Arbeitnehmer wegen sei-
nes Geschlechts, seiner Rasse, 
seiner ethnischen Herkunft, sei-
nes Glaubens, seiner Religion 
oder Weltanschauung, seiner 
Behinderung, seines Alters oder 
seiner sexuellen Ausrichtung 
weder unmittelbar noch mittelbar 
benachteiligen. Satz 1 steht 
Maßnahmen zur Förderung der 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

gleichberechtigten Teilhabe von 
Frauen und Männern, jungen 
und älteren Arbeitnehmern sowie 
behinderten Arbeitnehmern im 
Erwerbsleben nicht entgegen. 

(2) Eine unmittelbare Benachteili-
gung liegt vor, wenn ein Arbeit-
nehmer wegen eines der in Ab-
satz 1 genannten Gründe in ei-
ner vergleichbaren Situation un-
günstiger behandelt wird. Eine 
ungünstigere Behandlung ist nur 
zulässig, wenn eine Vereinba-
rung oder eine Maßnahme we-
gen der Art der vom Arbeitneh-
mer auszuübenden Tätigkeit o-
der der Bedingungen ihrer Aus-
übung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforde-
rung darstellt, sofern der Zweck 
rechtmäßig ist und die Anforde-
rungen angemessen sind.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Eine unmittelbare Benachteili-
gung liegt vor, wenn ein Arbeitneh-
mer wegen eines der in Absatz 1 
genannten Gründe in einer ver-
gleichbaren Situation ungünstiger 
behandelt wird, als ein anderer Ar-
beitnehmer behandelt wird, behan-
delt wurde oder behandelt werden 
würde. Eine ungünstigere Behand-
lung ist zulässig, wenn eine Verein-
barung oder eine Maßnahme wegen 
der Art der vom Arbeitnehmer aus-
zuübenden Tätigkeit oder der Bedin-
gungen ihrer Ausübung eine wesent-
liche und entscheidende berufliche 
Anforderung darstellt, sofern der 
Zweck rechtmäßig ist und die Anfor-
derungen angemessen sind.   

 
 
 

 
 
 
 

(2) wie DAV 
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(3) Eine mittelbare Benachteiligung 
liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Krite-
rien oder Verfahren Arbeitneh-
mer mit einem der in Absatz 1 
genannten Merkmale gegenüber 
anderen Arbeitnehmern in be-
sonderer Weise benachteiligen 
können, es sei denn, sie sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel 
sachlich gerechtfertigt, und die 
Mittel sind zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich und angemes-
sen.  

(4) Eine Anweisung zur Benachteili-
gung im Sinne der Absätze 1 bis 
3 gilt als Benachteiligung. 

(5) Verstößt der Arbeitgeber gegen 
die Verpflichtungen aus Absatz 
1, ist er zum Ersatz des durch 
die Benachteiligung entstande-
nen Vermögensschadens ver-
pflichtet. Dies gilt nicht, wenn der 
Arbeitgeber die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. Der Um-
fang des Schadensersatzes rich-
tet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften.   

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 

(5) unverändert 
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(6) Wegen eines Schadens, der 
nicht Vermögensschaden ist, 
kann der Arbeitnehmer  eine an-
gemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, wenn er wegen 
seines Geschlechts, seiner Ras-
se, seiner ethnischen Herkunft, 
seiner Behinderung, seines Al-
ters oder seiner sexuellen Aus-
richtung benachteiligt worden ist. 
Die Entschädigung darf in der 
Regel drei Monatsgehälter nicht 
übersteigen.  

(7) Ein Anspruch auf Begründung 
oder Wiederbegründung eines 
Arbeitsverhältnisses besteht 
nicht. 

(8) Wenn im Streitfall der Arbeit-
nehmer Tatsachen glaubhaft 
macht, die das Vorliegen einer 
Benachteiligung wegen eines in 
Absatz 1 genannten Grundes 
überwiegend wahrscheinlich er-
scheinen lassen, trägt der Ar-
beitgeber die Beweislast dafür, 
dass andere als in Abs. 1 ge-
nannte Gründe die Benachteili-
gung rechtfertigen.  

(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
(8) Wenn im Streitfall der Arbeitneh-
mer Indizien beweist, die das Vorlie-
gen einer Benachteiligung wegen 
eines in Absatz 1 genannten Grun-
des überwiegend wahrscheinlich er-
scheinen lassen, trägt der Arbeitge-
ber die Beweislast dafür, dass ande-
re als in Abs. 1 genannte Gründe die 
Benachteiligung rechtfertigen.  
 

(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) unverändert 
 
 

(8) wie DAV 
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(9) Ansprüche nach Abs. 5 und 6 
müssen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten schriftlich geltend 
gemacht werden. Die Frist be-
ginnt im Falle einer Bewerbung 
oder eines beruflichen Aufstiegs 
mit dem Zugang der Ablehnung 
und in anderen Fällen einer Be-
nachteiligung in dem Zeitpunkt, 
in dem der Arbeitnehmer von der 
Benachteiligung Kenntnis erhält.  

(9) unverändert 
 

(9) unverändert 
 

§ 6 Besondere 
Rechtfertigungs-
gründe 
 

(1) Bei Arbeitsverhältnissen von Kir-
chen und anderen Arbeitgebern 
des privaten und öffentlichen 
Rechts, deren Tätigkeit auf religi-
ösen Grundsätzen oder Weltan-
schauungen beruht, sind ungüns-
tigere Behandlungen im Sinne 
des § 5 wegen der Religion oder 
Weltanschauung des Arbeitneh-
mers auch zulässig, wenn es sich 
unter Beachtung des Selbstver-
ständnisses des Arbeitgebers um 
eine nach der Art der Tätigkeit 
oder der Bedingung ihrer Aus-
übung gerechtfertigte berufliche 
Anforderung handelt. Bei Ar-
beitsverhältnissen von Kirchen 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Unverändert 
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und anderen Arbeitgebern des 
privaten und öffentlichen Rechts, 
deren Tätigkeit auf religiösen 
Grundsätzen oder Weltanschau-
ungen beruht, sind ungünstigere 
Behandlungen im Sinne des § 5 
wegen der Religion oder Weltan-
schauung des Arbeitnehmers 
auch zulässig, wenn es sich un-
ter Beachtung des Selbstver-
ständnisses des Arbeitgebers um 
eine nach der Art der Tätigkeit 
oder der Bedingung ihrer Aus-
übung gerechtfertigte berufliche 
Anforderung handelt. 

(2) Regelungen im Arbeitsverhältnis, 
die an das Alter anknüpfen, sind 
auch zulässig, wenn sie objektiv 
und angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt sind. 
Die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels müssen erforderlich und 
angemessen sein. Legitim sind 
Ziele aus den Bereichen Ar-
beitsmarkt, Beschäftigungspolitik 
und beruflicher Bildung, die der 
Förderung oder dem Schutz der 
Arbeitnehmer dienen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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§ 7 Schutz vor 
Belästigung  
 

(1) Belästigungen und sexuelle Be-
lästigungen stehen einer Benach-
teiligung im Sinne des § 5 gleich. 
Eine Belästigung liegt vor bei 
vorsätzlichen Verhaltensweisen, 
die mit einem in § 5 Abs. 1 ge-
nannten Grund in Zusammen-
hang stehen, die bezwecken o-
der bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt 
und ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen oder Beleidi-
gungen gekennzeichnetes Um-
feld geschaffen wird. Eine sexu-
elle Belästigung ist jedes vorsätz-
liche, sexuell bestimmte Verhal-
ten, das die Würde der Person 
am Arbeitsplatz verletzt und von 
den Betroffenen erkennbar abge-
lehnt wird, insbesondere sexuelle 
Handlungen und Aufforderungen 
zu diesen, sexuell bestimmte 
körperliche Berührungen, Be-
merkungen sexuellen Inhalts so-
wie Zeigen und sichtbares An-
bringen pornographischer Dar-
stellungen. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeit-
nehmer vor Belästigungen im 
Sinne des Abs. 1 zu schützen.  

(3) Ergreift der Arbeitgeber keine 
oder offensichtlich ungeeignete 
Maßnahmen zur Unterbindung 
einer Belästigung im Sinne des 
Abs. 1, sind die betroffenen Ar-
beitnehmer berechtigt, ihre Tätig-
keit einzustellen. Sie behalten 
den Anspruch auf Entgelt gemäß 
§ 57.  

(4) Im Übrigen gilt § 5 Abs. 4, 5, 6, 8 
und 9 entsprechend. 

(2) unverändert 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

(2) unverändert 
 
  

(3) unverändert 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
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§ 8 Beschwerde-
recht des Arbeit-
nehmers 
 

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das 
Recht, sich bei den zuständigen 
Stellen des Unternehmens zu 
beschweren, wenn er sich vom 
Arbeitgeber oder von Arbeitneh-
mern des Unternehmens be-
nachteiligt oder ungerecht be-
handelt oder in sonstiger Weise 
beeinträchtigt fühlt. Er kann ein 
Mitglied des Betriebsrats zur Un-
terstützung und Vermittlung hin-
zuziehen.  

 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer seine Entscheidung über 
die Beschwerde in angemesse-
ner Frist mitzuteilen; er hat ihr 
abzuhelfen, soweit er die Be-
schwerde für berechtigt erachtet. 

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das 
Recht, sich bei den zuständigen 
Stellen des Unternehmens zu 
beschweren, wenn er sich vom 
Arbeitgeber, von Arbeitnehmern 
des Unternehmens oder im Zu-
sammenhang mit seinem Be-
schäftigungsverhältnis von einem 
Dritten benachteiligt oder un-
gerecht behandelt oder in sonsti-
ger Weise beeinträchtigt fühlt. Er 
kann ein Mitglied des Betriebs-
rats zur Unterstützung und Ver-
mittlung hinzuziehen.  

 

(2) unverändert 

(1) wie DAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

§ 9 Maßrege-
lungsverbot 

Der Arbeitgeber darf Bewerber, Ar-
beitnehmer und ehemalige Arbeit-
nehmer nicht benachteiligen, weil 
diese in zulässiger Weise ihre Rech-
te ausüben. Der Arbeitgeber darf 

unverändert unverändert  
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insbesondere niemanden wegen sei-
ner gewerkschaftlichen Einstellung 
oder Betätigung benachteiligen.  

§ 10 Tendenzun-
ternehmen und 
Religionsgemein-
schaften 

(1) Für Arbeitnehmer in Unterneh-
men und Betrieben, die unmittel-
bar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspoliti-
schen, konfessionellen, ka-
ritativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Zielen oder 

2. Zwecken der Berichterstat-
tung oder der Meinungsäu-
ßerung dienen, für die Arti-
kel 5 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes gilt (Ten-
denzunternehmen),  

können vertraglich besondere 
tendenzbezogene Pflichten und 
Obliegenheiten begründet wer-
den, soweit die Arbeitnehmer an 
der Tendenzdurchsetzung unmit-
telbar mitwirken und entspre-
chende Entscheidungskompe-
tenzen haben. Das Ausmaß sol-
cher Sonderbindungen wird 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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durch den Grad des Tendenzbe-
zugs der Arbeitsleistung be-
stimmt und auf das für den Ten-
denzschutz unbedingt Notwendi-
ge begrenzt. 

(2) Das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften nach 
Artikel 140 des Grundgesetzes 
bleibt unberührt. 

 
 
 
 
(2) unverändert 

 

 

 

 

(2) unverändert 

Zweiter Abschnitt: Begründung des Arbeitsverhältnisses 
Erster Titel: Ausschreibung und Vertragsanbahnung 

§ 11 Ausschrei-
bung 

Auf Ausschreibungen eines Arbeits-
platzes durch den Arbeitgeber, sei es 
öffentlich oder innerhalb seines Un-
ternehmens, ist das Diskriminie-
rungsverbot des § 5 anwendbar.  

unverändert unverändert 

§ 12 Fragerecht 
des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber darf an Bewer-
ber nur Fragen richten, an deren 
Beantwortung für die vorgesehe-
ne Arbeitsaufgabe ein berechtig-
tes Interesse besteht. Die Fragen 
dürfen nicht die Persönlichkeit 
und Würde der Bewerber verlet-
zen. Unzulässig sind insbesonde-
re Fragen 

- nach den in § 5 Abs. 1 ge-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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nannten Umständen, so-
weit die Frage nicht gemäß 
§ 5 Abs. 2 und 3 und § 6 
gerechtfertigt ist, 

- nach einer Schwanger-
schaft, 

- nach der Familienplanung, 
- nach einer Krankheit oder 

einer Behinderung, es sei 
denn, die Krankheit oder 
Behinderung kann auf 
Dauer oder wiederholt die 
Eignung des Bewerbers für 
die angestrebte Tätigkeit 
aufheben oder beeinträch-
tigen, 

- nach Vorstrafen, wenn die-
se für die Arbeitsleistung 
ohne Bedeutung sind oder 
der Bewerber sich nach § 
53 Abs. 1 des Bundeszent-
ralregistergesetzes als 
straffrei bezeichnen darf, 

- nach der Zugehörigkeit zu 
einer Partei, einer Gewerk-
schaft oder einer Religi-
onsgemeinschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

(2) Wird eine unzulässige Frage ge-
stellt, darf dem Bewerber durch 
eine unrichtige Antwort kein 
Nachteil entstehen. 

(3) In Tendenzunternehmen (§ 10) 
sind Fragen gestattet, die dem 
Tendenzschutz dienen. Dasselbe 
gilt bei Religionsgemeinschaften 
für Fragen, die sich aus deren 
Selbstbestimmungsrecht erge-
ben.  

(4) Die Beschränkungen der Absätze 
1 bis 3 gelten entsprechend für 
anderweitige Informationserhe-
bungen über den Bewerber.  

(2) unverändert 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 

§ 13 Mitteilungs-
pflichten des Be-
werbers 

(1) Der Bewerber ist auch ohne Be-
fragung durch den Arbeitgeber 
verpflichtet, persönliche Umstän-
de mitzuteilen, von denen bei der 
betrieblichen Tätigkeit eine Ge-
fährdung anderer Personen aus-
geht. 

(2) Kann oder darf der Bewerber die 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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vereinbarte Arbeit zu dem vorge-
sehenen Zeitpunkt nicht aufneh-
men, so hat er dies dem Arbeit-
geber unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht, 
sofern die Verpflichtung zur Mit-
teilung §§ 5 und 6 entgegen-
stünde.  

 
 
 

(3) unverändert 

 

 

 

(3) unverändert 

 

  

§ 14 Eignungsun-
tersuchungen 

(1) Der Arbeitgeber kann den Ab-
schluss des Arbeitsvertrages von 
einer ärztlichen Untersuchung 
der Eignung des Arbeitnehmers 
für die vorgesehene Arbeitsleis-
tung abhängig machen. Geneti-
sche Analysen sind unzulässig. 

(2) Der Arbeitgeber darf den unter-
suchenden Arzt bestimmen. Der 
Arzt darf dem Arbeitgeber nur 
mitteilen, ob er den Bewerber für 
die vorgesehene Arbeitsleistung 
gesundheitlich für geeignet hält. 
Hält er ihn für eingeschränkt ge-
eignet, so darf er die Einschrän-
kungen insoweit mitteilen, als der 
Bewerber sie auf Befragen des 

(1) unverändert 
 
 
 
 

 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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Arbeitgebers offenbaren müsste. 

(3) Der Arbeitgeber darf sonstige 
Eignungsuntersuchungen vor-
nehmen lassen, soweit sie zur 
Ermittlung der Eignung für die 
vorgesehene Arbeitsleistung er-
forderlich sind. Die Untersuchung 
darf nicht die Persönlichkeit und 
Würde des Bewerbers verletzen. 

(4) Die Untersuchung und Mitteilung 
des Ergebnisses an den Arbeit-
geber bedürfen der Einwilligung 
des Bewerbers. Dieser kann die 
Einwilligung jederzeit zurück-
nehmen.  

(5) Dem Bewerber ist das Ergebnis 
der Untersuchung auf sein Ver-
langen vor der Weiterleitung an 
den Arbeitgeber mitzuteilen. Der 
Arbeitgeber trägt die Kosten der 
Untersuchung. 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
(5) unverändert 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(4)  unverändert 

 

 

(5) unverändert 

 

§ 15 Rückgabe 
von Bewerbungs-
unterlagen 

(1) Steht fest, dass ein Arbeitsver-
trag nicht zustande kommt, so 
sind die Bewerbungsunterlagen 
dem Bewerber unverzüglich zu-

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
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rück zu geben, es sei denn, 
dieser ist mit ihrer weiteren Auf-
bewahrung einverstanden oder 
der Arbeitgeber kann ein be-
rechtigtes Interesse an der Auf-
bewahrung wegen etwaiger An-
sprüche des Arbeitnehmers gel-
tend machen.  

(2) Absatz 1 gilt für die Verarbeitung 
und Löschung von Daten des 
Bewerbers entsprechend. Wei-
tergehende Datenschutzvor-
schriften bleiben unberührt.  

 

 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 

§ 16 Vorstel-
lungskosten 

Fordert der Arbeitgeber einen Be-
werber zur persönlichen Vorstellung 
auf, hat er die notwendigen Kosten 
zu erstatten, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. 

unverändert unverändert 

Zweiter Titel: Vertragsschluss 
§ 17 Form des 
Arbeitsvertrages 

(1) Der Arbeitsvertrag bedarf zu sei-
ner Begründung keiner besonde-
ren Form, soweit nicht ein Ge-
setz oder ein Tarifvertrag etwas 
anderes bestimmt. Der Arbeitge-
ber hat dem Arbeitnehmer un-

(1) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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verzüglich, spätestens jedoch ei-
nen Monat nach Arbeits-
aufnahme, eine Vertragsnieder-
schrift in Textform auszuhändi-
gen, die die vereinbarten wesent-
lichen Vertragsbedingungen ent-
hält. In die Niederschrift sind 
mindestens aufzunehmen: 

1. der Name und die Anschrift 
der Vertragsparteien, 

2. der Zeitpunkt des Beginns 
des Arbeitsverhältnisses, 

3. bei befristeten Arbeitsver-
hältnissen die vereinbarte 
Dauer des Arbeitsverhält-
nisses, 

4. der Arbeitsort oder, falls der 
Arbeitnehmer nicht nur an 
einem bestimmten Arbeits-
ort tätig sein soll, ein Hin-
weis darauf, dass der Ar-
beitnehmer an verschiede-
nen Orten beschäftigt wer-
den kann, 

5. die Bezeichnung oder all-
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gemeine Beschreibung der 
mit dem Arbeitnehmer ver-
einbarten Arbeitsleistung, 

6. die Zusammensetzung und 
die Höhe des Entgelts ein-
schließlich der Zuschläge, 
der Zulagen, Prämien und 
Sondervergütungen sowie 
anderen Bestandteilen des 
Entgelts und deren Fällig-
keit, 

7. die vereinbarte Arbeitszeit, 

8. die Dauer des jährlichen 
Erholungsurlaubs, 

9. die Fristen für die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnis-
ses, 

10. ggf. Ausschlussfristen oder 
abgekürzte Verjährungsfris-
ten, 

11. ein in allgemeiner Form ge-
haltener Hinweis auf die 
Tarifverträge oder Betriebs-
vereinbarungen, die auf das 
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Arbeitsverhältnis anzuwen-
den sind.  

Diese Verpflichtung entfällt, wenn 
das Arbeitsverhältnis durch einen 
schriftlichen Vertrag begründet 
worden ist, der die wesentlichen 
Vertragsbedingungen enthält. Der 
Nachweis der wesentlichen Ver-
tragsbedingungen in elektroni-
scher Form ist ausgeschlossen. 

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsleistung länger als einen 
Monat außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland zu erbringen, 
so muss die Vertragsnieder-
schrift dem Arbeitnehmer vor 
seiner Abreise ausgehändigt 
werden und folgende zusätzliche 
Angaben enthalten: 

1. die Dauer der im Ausland 
auszuübenden Tätigkeit, 

2. die Währung, in der das 
Entgelt ausgezahlt wird, 

3. gegebenenfalls ein zusätz-
liches mit dem Auslands-
aufenthalt verbundenes 

 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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Entgelt und damit verbun-
dene zusätzliche Sachleis-
tungen, 

4. gegebenenfalls die verein-
barten Bedingungen für die 
Rückkehr des Arbeitneh-
mers. 

(3) Die Angaben nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 6 bis 10 und Ab-
satz 2 Nr. 2 und 3 können er-
setzt werden durch einen 
Hinweis auf die einschlägigen 
Tarifverträge, Betriebsverein-
barungen oder ähnliche Re-
gelungen, die für das Arbeits-
verhältnis gelten. Ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
Nr. 8 und 9 die jeweilige ge-
setzliche Regelung maßge-
bend, so kann hierauf verwie-
sen werden. 

(4) Verletzt der Arbeitgeber seine 
Pflichten nach Maßgabe der Ab-
sätze 1 und 2, trägt er die Be-
weislast für den Fall, dass er ei-

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) unverändert 
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ne von gesetzlichen Vorschriften 
oder von der üblichen Vergütung 
(§ 34 Abs. 1) abweichende Ver-
einbarung behauptet oder sich 
auf eine zu seinen Gunsten wir-
kende Abrede berufen will. 

(5) 1Eine Änderung der wesentlichen 
Vertragsbedingungen ist dem 
Arbeitnehmer in Textform spä-
testens einen Monat nach der 
Änderung mitzuteilen. 2Satz 1 gilt 
nicht bei einer Änderung der ge-
setzlichen Vorschriften, Tarifver-
träge, Betriebsvereinbarungen 
und ähnlichen Regelungen, die 
für das Arbeitsverhältnis gelten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung auf Arbeitsverhält-
nisse, die für die Dauer von nicht 
mehr als einem Monat geschlos-
sen werden.  

 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(6) unverändert 

 

 

 

 

 

(5) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(6) unverändert 

 

 

 

§ 18 Inhaltskon-
trolle allgemeiner 
Vertrags-
bedingungen 

(1) Allgemeine Vertragsbedingungen 
sind vom Arbeitgeber gestellte 
Vertragsbedingungen, gleichgül-
tig ob sie einmalig oder für eine 

(1) unverändert 

 

 

(1) unverändert 
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Vielzahl von Fällen Anwendung 
finden. Allgemeine Vertragsbe-
dingungen liegen nicht vor, so-
weit die Vertragsbedingungen 
zwischen den Vertragsparteien 
im Einzelnen ausgehandelt sind.  

(2) Allgemeine Vertragsbedingungen 
werden nur dann Bestandteil des 
Arbeitsvertrags, wenn der Ar-
beitgeber vor Vertragsschluss 
ausdrücklich auf sie hinweist und 
dem Arbeitnehmer die Möglich-
keit verschafft, in zumutbarer 
Weise von ihrem Inhalt Kenntnis 
zu nehmen. 

(3) Individuelle Vertragsabreden ha-
ben Vorrang vor Allgemeinen 
Vertragsbedingungen. 

(4) Bestimmungen in Allgemeinen 
Vertragsbedingungen, die nach 
den Umständen, insbesondere 
nach dem äußeren Erschei-
nungsbild des Vertrags, so un-
gewöhnlich sind, dass der Ar-
beitnehmer mit ihnen nicht zu 

 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

(4) unverändert 
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rechnen braucht, werden nicht 
Vertragsbestandteil. 

(5) Zweifel bei der Auslegung allge-
meiner Vertragsbedingungen 
gehen zu Lasten des Arbeitge-
bers. 

(6) Allgemeine Vertragsbedingungen 
sind unwirksam, soweit sie den 
Arbeitnehmer entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben un-
angemessen benachteiligen, 
insbesondere, wenn sie mit we-
sentlichen Grundgedanken einer 
gesetzlichen Regelung nicht zu 
vereinbaren sind. Eine unange-
messene Benachteiligung kann 
sich auch daraus ergeben, dass 
die Bestimmung nicht klar und 
verständlich ist. Bei der Beurtei-
lung der unangemessenen Be-
nachteiligung sind auch die den 
Vertragsschluss begleitenden 
Umstände zu berücksichtigen.  

(7) Abreden, die unmittelbar die Hö-
he des Arbeitsentgelts, die ver-

 

 

(5) unverändert 

 

 

(6) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) unverändert 

 

 

 

(5) unverändert 

 

 

(6) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) unverändert 

 



 56

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

einbarte Arbeitsleistung oder die 
Dauer der Arbeitszeit regeln, un-
terliegen einer Inhaltskontrolle 
ausschließlich nach Abs. 6 
Satz 2 in Verbindung mit Abs. 6 
Satz 1. Keiner Inhaltskontrolle 
unterliegen Vertragsbedingun-
gen, die Rechtsvorschriften ent-
sprechen. Unmittelbar und zwin-
gend geltende Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen stehen 
Rechtsvorschriften gleich; dies 
gilt auch für Tarifverträge, auf die 
im Arbeitsvertrag vollständig Be-
zug genommen wird und die im 
Fall beidseitiger Tarifbindung für 
das Arbeitsverhältnis unmittelbar 
und zwingend gelten würden. 

(8) Auch soweit eine Abweichung 
von den gesetzlichen Vorschrif-
ten zulässig ist, ist in Allgemei-
nen Vertragsbedingungen un-
wirksam 

a. eine Bestimmung, 
durch die der Arbeitge-
ber die Beweislast zum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) unverändert 
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Nachteil des Arbeit-
nehmers ändert, insbe-
sondere indem er  

- diesem die 
Beweislast für 
Umstände auf-
erlegt, die im 
Verantwor-
tungsbereich 
des Arbeitge-
bers liegen, 
oder  

- den Arbeit-
nehmer be-
stimmte Tatsa-
chen bestäti-
gen lässt; 

b. eine Bestimmung, 
durch die Anzeigen o-
der Erklärungen, die 
dem Arbeitgeber oder 
einem Dritten gegen-
über abzugeben sind, 
an eine strengere Form 
als die Schriftform oder 
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an besondere Zu-
gangserfordernisse ge-
bunden werden; 

c. eine Bestimmung, wo-
nach eine Erklärung 
des Arbeitnehmers bei 
Vornahme oder Unter-
lassung einer bestimm-
ten Handlung als von 
ihm abgegeben oder 
nicht abgegeben gilt 
(fingierte Erklärungen), 
es sei denn, dass dem 
Arbeitnehmer eine an-
gemessene Frist zur 
Abgabe einer aus-
drücklichen Erklärung 
eingeräumt ist und der 
Arbeitgeber sich ver-
pflichtet, den Arbeit-
nehmer bei Beginn der 
Frist auf die vorgese-
hene Bedeutung seines 
Verhaltens besonders 
hinzuweisen; 

d. eine Bestimmung, die 
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vorsieht, dass eine Er-
klärung des Arbeitge-
bers von besonderer 
Bedeutung dem Arbeit-
nehmer als zugegan-
gen gilt (Fiktion des 
Zugangs). 

(9) Sind Allgemeine Vertragsbedin-
gungen ganz oder teilweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden 
oder unwirksam, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. 
Soweit die Bestimmungen nicht 
Vertragsbestandteil geworden 
oder unwirksam sind, richtet sich 
der Inhalt des Vertrags nach den 
gesetzlichen Vorschriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) unverändert 

§ 19 Anfechtung 
des Arbeitsver-
trages 

(1) Die Anfechtung der auf Ab-
schluss des Arbeitsvertrages ge-
richteten Willenserklärung nach 
Maßgabe der §§ 119 bis 123 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches be-
darf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; die elektronische 
Form ist ausgeschlossen. 

(2) Die Anfechtung wegen eines Irr-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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tums über Eigenschaften der 
Person (§ 119 Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches) des Ar-
beitnehmers ist ausgeschlossen. 
Die Kündigung aus Gründen, die 
in der Person des Arbeitnehmers 
(§ 115 Abs. 3) liegen, bleibt un-
berührt. 

(3) Die Anfechtung kann nur inner-
halb von zwei Wochen erfolgen, 
ab dem Zeitpunkt, in dem der 
Anfechtungsberechtigte von den 
für die Anfechtung maßgeben-
den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

(4) Die Unwirksamkeit einer Anfech-
tungserklärung muss innerhalb 
eines Monats nach deren Zu-
gang durch Klage beim Arbeits-
gericht geltend gemacht werden. 
Die §§ 135 bis 137 gelten ent-
sprechend. 

(5) Ist der die Anfechtung begrün-
dende Umstand weggefallen o-
der hat er seine Bedeutung für 
das Arbeitsverhältnis verloren, ist 
die Anfechtung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
(5) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 

(5) unverändert 

§ 20 Unwirksam- Auf die Unwirksamkeit des Arbeits- unverändert unverändert 
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keit des Arbeits-
vertrages 

vertrages wegen Geschäftsunfähig-
keit oder beschränkter Geschäfts-
fähigkeit des Arbeitnehmers kann 
sich der Arbeitgeber gegenüber dem 
Arbeitnehmer für die Zeit, in der er 
ihn beschäftigt hat, nicht berufen. 

§ 21 Unwirksam-
keit einzelner Be-
stimmungen 

Ist eine einzelne Bestimmung des 
Arbeitsvertrages unwirksam, weil sie 
sittenwidrig ist oder gegen ein den 
Schutz des Arbeitnehmers bezwe-
ckendes Gesetz verstößt, wird da-
durch die Wirksamkeit des Arbeits-
vertrages im Übrigen im Zweifel nicht 
berührt. Der Arbeitnehmer behält den 
Anspruch auf das Arbeitsentgelt. 

unvedert unändert 

Dritter Titel: Dauer des Arbeitsverhältnisses 
§ 22 Dauer des 
Arbeitsverhält-
nisses 

Der Arbeitsvertrag ist auf unbestimm-
te Zeit geschlossen, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. Der Ab-
schluss eines Arbeitsvertrages auf 
bestimmte Zeit erfolgt nach Maßgabe 
des Zweiten Titels des Fünften Ab-
schnitts. 

unverndert unverändert 

§ 23 Probear-
beitsverhältnis 

Wird bei Abschluss des Arbeitsver-
trags eine Probezeit vereinbart, so ist 
im Zweifel anzunehmen, dass das 
Arbeitsverhältnis durch sie nicht be-
fristet wird. 

unverändert unverändert 
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§ 24 Stillschwei-
gende Verlänge-
rung 

Wird das Arbeitsverhältnis nach sei-
ner Beendigung mit Wissen des Ar-
beitgebers fortgesetzt, so gilt es als 
auf unbestimmte Zeit verlängert, 
wenn nicht der Arbeitgeber unver-
züglich widerspricht. 

unverändert unverändert 

Dritter Abschnitt: Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
Erster Titel: Arbeitsleistung 
Erster Untertitel: Grundsätze 

§ 25 Persönliche 
Verpflichtung und 
Berechtigung 

(1) Der Arbeitnehmer hat die Ar-
beitsleistung im Zweifel persön-
lich zu erbringen. 

(2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können vereinbaren, dass meh-
rere Arbeitnehmer sich die Ar-
beitsleistung teilen (Arbeitsplatz-
teilung) oder dass sich Gruppen 
von Arbeitnehmern auf bestimm-
ten Arbeitsplätzen in festgelegten 
Zeitabschnitten abwechseln 
(Turnusarbeitsverhältnis). Das 
Arbeitsverhältnis kann auch mit 
mehreren Arbeitnehmern einge-
gangen werden (Gruppenar-
beitsverhältnis).  

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
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(3) Der Arbeitgeber kann den An-
spruch auf die Arbeitsleistung im 
Zweifel nicht übertragen. §§ 91 
bis 95 und § 140 bleiben unbe-
rührt. 

(3) unverändert 
 

(3) unverändert 
 

§ 26 Beschäfti-
gungspflicht 

Der Arbeitnehmer kann verlangen, 
vereinbarungsgemäß beschäftigt zu 
werden, sofern dies nicht aus be-
trieblichen Gründen unmöglich ist 
oder ein wichtiger Grund im Sinne 
des § 112 Abs. 1 entgegensteht. 

(1) unverändert 
 

 
 
 
(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, 
den Arbeitnehmer von der Arbeits-
leistung unter Fortzahlung des ver-
einbarten Entgelts freizustellen, 
wenn der Arbeitsvertrag zuvor ge-
kündigt oder das Recht zur Freistel-
lung aus sonstigen sachlichen Grün-
den im Arbeitsvertrag vereinbart 
wurde. Die Freistellung gemäß Satz 
1 gilt als Beschäftigung im Sinne des 
§ 7 SGB IV 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) wie DAV 

§ 27 Geschuldete 
Arbeitsleistung 

(1) Art, Ort, Umfang und Zeit der Ar-
beitsleistung bestimmen sich 
nach dem Arbeitsvertrag.    

(2) Arbeitsort ist im Zweifel der Be-

(1) Inhalt, Ort und Zeit der Ar-
beitsleistung bestimmen 
sich nach dem Arbeitsver-
trag. 

(1) wie DAV 

 

(2) Erfüllungsort ist im Zweifel der 
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trieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Arbeitnehmer schuldet im 
Zweifel den üblichen Einsatz sei-
nes nach dem Vertragsinhalt zu 
erwartenden individuellen Leis-
tungsvermögens.  

Alternativ: 
(3) Der Arbeitnehmer hat die ihm 
übertragenen Aufgaben unter ange-

 
 
(2)  Der Arbeitnehmer schuldet 

die angemessene Aus-
schöpfung seiner persönli-
chen Leistungsfähigkeit und 
die Sorgfalt, die nach dem 
Vertragsinhalt von ihm er-
wartet werden kann. Eine 
Unterschreitung des ge-
schuldeten Einsatzes ist in 
der Regel anzunehmen, 
wenn die Arbeitsleistung 
wesentlich hinter der er-
brachten Durchschnittsleis-
tung vergleichbarer Arbeit-
nehmer zurückbleibt 

 
(3) wird gestrichen 

Betrieb.  

 

(3) wie DAV Abs. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 1. Alternative des Entwurfs 
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messener Ausschöpfung seiner per-
sönlichen Leistungsfähigkeit zu ver-
richten. Im Zweifel schuldet er jedoch 
mindestens zwei Drittel der von ver-
gleichbaren Arbeitnehmern erbrach-
ten Durchschnittsleistung. 

 

§ 28 Erweiterte 
Arbeitspflicht aus 
dringenden be-
trieblichen Grün-
den 

(1) Der Arbeitnehmer hat aus drin-
genden betrieblichen Gründen 
auf Verlangen des Arbeitgebers 
vorübergehend Überstunden zu 
leisten, an einem anderen Ort zu 
arbeiten oder eine von der ar-
beitsvertraglichen Leistungs-
pflicht abweichende Tätigkeit 
auszuüben, soweit nicht über-
wiegende persönliche Gründe 
des Arbeitnehmers dem entge-
genstehen.  

(2) Überstunden sind die über die 
vereinbarte regelmäßige Arbeits-
zeit hinausgehenden Zeiten der 
Beschäftigung. Sie sind im Zwei-
fel gesondert zu vergüten.  

(3) Kurzarbeit darf der Arbeitgeber 
anordnen, wenn die Vorausset-
zungen für die Gewährung von 

(1) Der Arbeitnehmer hat aus be-
trieblichen Gründen auf Verlangen 
des Arbeitgebers Überstunden zu 
leisten sowie aus dringenden betrieb-
lichen Gründen vorübergehend an 
einem von der arbeitsvertraglichen 
Leistungspflicht abweichenden Art zu 
arbeiten, soweit nicht überwiegende 
persönliche Gründe des Arbeitneh-
mers oder arbeitsvertragliche Rege-
lungen dem entgegenstehen 
 
(2 Überstunden sind über die verein-
barte regelmäßige Arbeitszeit vorü-
bergehend hinausgehende Zeiten 
der Beschäftigung. 
 

(3) unverändert 
 
 

(1) wie DAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) wie DAV 

 

 

(3) Kurzarbeit darf der Arbeitgeber 
anordnen, wenn Kurzarbeitergeld 
gewährt wird; dabei ist eine An-
kündigungsfrist von zwei Wochen 
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Kurzarbeitergeld erfüllt sind; da-
bei ist eine Ankündigungsfrist 
von zwei Wochen einzuhalten. 

(4) In Notfällen hat der Arbeitnehmer 
alle zumutbaren Arbeiten zu leis-
ten, die erforderlich sind, um 
Schaden von dem Unternehmen 
abzuwenden. 

(5) Von den Vorschriften der Absät-
ze 1 und 3 kann durch Tarifver-
trag abgewichen werden.  

 

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
(5) unverändert 

einzuhalten. 

 

(4) unverändert 

 

 

 

(5) unverändert 

 

Zweiter Untertitel: Dauer und Lage der Arbeitszeit 
§ 29 Dauer der 
Arbeitszeit 

(1) Die Dauer der Arbeitszeit richtet 
sich nach den vertraglichen Ver-
einbarungen. Dauer und Lage der 
Arbeitszeit entsprechen im Zwei-
fel dem im Betrieb oder in der Be-
triebsabteilung Üblichen.  

(2) Die Grenzen der zulässigen Ver-
einbarungen richten sich nach 
dem Arbeitszeitgesetz. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 

 

 

 

 

(2) unverändert 

§ 30 Anpassung 
der Arbeitszeit an 

(1) Hat der Arbeitnehmer nach dem 
Arbeitsvertrag die Arbeit ent-

(1) unverändert (1) unverändert 
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den Arbeitsanfall sprechend dem Arbeitsanfall zu 
leisten (Arbeit auf Abruf), so ist 
zugleich eine bestimmte  monat-
liche, wöchentliche oder tägliche 
Mindestdauer der Arbeitszeit zu 
vereinbaren. Ist eine Mindest-
dauer der Arbeitszeit nicht fest-
gelegt, gilt eine wöchentliche Ar-
beitszeit von mindestens 10 
Stunden als vereinbart. Ein Abruf 
der Arbeitsleistung erfolgt jeweils 
für mindestens drei aufeinander 
folgende Stunden, soweit nichts 
Abweichendes vertraglich ver-
einbart ist. 

(2) Der Arbeitnehmer ist zur Arbeits-
leistung nur verpflichtet, wenn 
der Arbeitgeber ihm die Lage 
seiner Arbeitszeit jeweils mindes-
tens vier Tage im Voraus mitteilt. 

(3) Durch Tarifvertrag kann von den 
Absätzen 1 und 2 auch zuun-
gunsten des Arbeitnehmers ab-
gewichen werden, wenn der Ta-
rifvertrag Regelungen über die 
(jährliche), monatliche, wöchent-
liche oder tägliche Mindestar-
beitszeit und die Vorankündi-
gungsfrist. Im Geltungsbereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
(3) Durch Tarifvertrag kann von den 
Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichen wer-
den, wenn der Tarifvertrag Regelun-
gen über die (jährliche), monatliche, 
wöchentliche oder tägliche Mindest-
arbeitszeit und die Vorankündigungs-
frist vorsieht. Im Geltungsbereich 
eines solchen Tarifvertrages gelten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
(3) wie DAV 
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eines solchen Tarifvertrages gel-
ten die abweichenden tarifver-
traglichen Bestimmungen zwi-
schen nichttarifgebundenen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern, 
wenn die Anwendung des ge-
samten Tarifvertrages zwischen 
ihnen vereinbart ist. 

die abweichenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen zwischen nichttarif-
gebundenen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern,  wenn die Anwendung 
der einschlägigen tariflichen Arbeits-
zeitregelung zwischen ihnen verein-
bart ist 

§ 31 Anspruch auf 
Veränderung der 
Arbeitszeit 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverhältnis länger als 
sechs/zwölf/achtzehn/vierundzw
anzig Monate bestanden hat, 
kann verlangen, dass seine ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit 
verringert wird, soweit dem nicht 
betriebliche Gründe entgegen-
stehen.  

(2) Der Arbeitnehmer muss die Ver-
ringerung seiner Arbeitszeit und 
den Umfang der Verringerung 
spätestens drei Monate vor de-
ren Beginn in Textform geltend 
machen. Er soll dabei die ge-
wünschte Verteilung der Arbeits-
zeit angeben. Lehnt der Arbeit-
geber die Verringerung der Ar-
beitszeit ab, muss er dies dem 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverhältnis länger als sechs/zwölf 
Monate bestanden hat, kann verlan-
gen, dass seine vertraglich verein-
barte Arbeitszeit verringert wird, so-
weit dem nicht betriebliche Gründe 
entgegenstehen.  

 
(2) Der Arbeitnehmer muss die Ver-
ringerung seiner Arbeitszeit und den 
Umfang der Verringerung spätestens 
drei Monate  vor deren Beginn 
schriftlich geltend machen Er soll 
dabei die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit angeben. Lehnt der Ar-
beitgeber die Verringerung der Ar-
beitszeit ab, muss er dies dem Ar-
beitnehmer innerhalb von einem Mo-
nat nach Zugang des Antrages nach 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverhältnis länger als vierund-
zwanzig Monate bestanden hat, 
kann verlangen, dass seine ver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit 
verringert wird, soweit dem nicht 
betriebliche Gründe entgegenste-
hen.  

(2) Unverändert 
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Arbeitnehmer innerhalb von vier 
Wochen nach Zugang des An-
trages nach Abs. 1 in Textform 
mit Begründung mitteilen. Der 
Arbeitnehmer kann, soweit der 
Arbeitgeber der Verringerung der 
Arbeitszeit nicht oder nicht recht-
zeitig zustimmt, Klage vor den 
Arbeitsgerichten für Arbeitssa-
chen erheben.  

 

(3) Gegenüber Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mit Anspruch 
auf Elternzeit (§ 101) kann der 
Arbeitgeber den Anspruch aus 
Absatz 1 nur ablehnen, wenn ein 
dringender betrieblicher Grund 
vorliegt, insbesondere wenn die 
Verringerung der Arbeitszeit die 
Organisation, den Arbeitsablauf 
oder die Sicherheit im Betrieb 
wesentlich beeinträchtigt oder 
unverhältnismäßige Kosten ver-
ursacht. Abweichend von Abs. 2 
kann der Anspruch dem Arbeit-
geber acht Wochen oder, wenn 

Abs. 1 schriftlich mit Begründung 
mitteilen. Der Arbeitnehmer kann, 
soweit der Arbeitgeber der Verringe-
rung der Arbeitszeit nicht oder nicht 
rechtzeitig zustimmt, Klage vor den 
Arbeitsgerichten für Arbeitssachen 
erheben. 
 
 
 
 
(3) Gegenüber Arbeitnehmern, die 

einen Anspruch auf Elternzeit (§ 
101) geltend gemacht haben, 
kann der Arbeitgeber den An-
spruch aus Absatz 1 nur ableh-
nen, wenn ein dringender betrieb-
licher Grund vorliegt, insbesonde-
re wenn die Verringerung der Ar-
beitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit 
im Betrieb wesentlich beeinträch-
tigt oder unverhältnismäßige Kos-
ten verursacht. Abweichend von 
Abs. 2 kann der Anspruch ge-
genüber dem Arbeitgeber.... 
schriftlich geltend gemacht wer-

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Gegenüber Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, deren Ar-
beitsverhältnis länger als sechs 
Monate bestanden hat und die 
einen  Anspruch auf Elternzeit (§ 
101) geltend gemacht haben, 
kann der Arbeitgeber den An-
spruch aus Absatz 1 nur ableh-
nen, wenn ein dringender betrieb-
licher Grund vorliegt, insbesonde-
re wenn die Verringerung der Ar-
beitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit 
im Betrieb wesentlich beeinträch-
tigt oder unverhältnismäßige Kos-
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die Verringerung unmittelbar 
nach der Geburt des Kindes oder 
nach der Mutterschutzfrist begin-
nen soll, sechs Wochen vor Be-
ginn der Tätigkeit in Textform 
geltend gemacht werden. 

 

 

 

 

(4) Der Arbeitnehmer kann eine er-
neute Verringerung der Arbeits-
zeit nach Abs. 2 frühestens nach 
Ablauf von zwei Jahren verlan-
gen, nachdem der Arbeitgeber 
einer Verringerung zugestimmt 
oder sie berechtigt abgelehnt 
hat.  

 

 

 

(5) Arbeitnehmer, die eine Arbeits-
zeitermäßigung nach Absatz 1 in 

den 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Arbeitnehmer kann eine er-

neute Verringerung der Arbeits-
zeit nach Abs. 2 frühestens nach 
Ablauf von zwei Jahren verlan-
gen, nachdem der Arbeitgeber 
einer Verringerung zugestimmt 
oder sie berechtigt abgelehnt hat. 
Bei Arbeitnehmern, die Elternzeit 
in Anspruch genommen haben, 
verkürzt sich diese Frist auf sechs 
Monate. Innerhalb der Elternzeit 
kann die Verringerung zweimal 
geltend gemacht werden. 

(5) Der Arbeitgeber hat einen teil-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmer, 

ten verursacht. Abweichend von 
Abs. 2 kann der Anspruch dem 
Arbeitgeber acht Wochen oder, 
wenn die Verringerung unmittel-
bar nach der Geburt des Kindes 
oder nach der Mutterschutzfrist 
beginnen soll, sechs Wochen vor 
Beginn der Tätigkeit in Textform 
geltend gemacht werden. 

 

(4) wie DAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Der teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer hat bei Besetzung eines 
freien Arbeitsplatzes einen An-
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Anspruch genommen haben, 
können zum ursprünglichen Um-
fang ihrer Arbeitszeit mit ent-
sprechender Vergütung zurück-
kehren, soweit nicht dringende 
betriebliche Gründe entgegen-
stehen. Der Anspruch muss spä-
testens sechs Monate vor der 
geplanten Rückkehr und kann 
frühestens ein Jahr nach Beginn 
einer Arbeitszeitermäßigung 
nach Absatz 1 geltend gemacht 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Der Anspruch auf Verringerung 
der Arbeitszeit gilt nicht für Un-

der ihm den Wunsch nach einer 
Verlängerung seiner vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit ange-
zeigt hat, bei der Besetzung eines 
entsprechenden freien Arbeits-
platzes bei gleicher Eignung be-
vorzugt zu berücksichtigen, es sei 
denn, dass dringende betriebliche 
Gründe oder Arbeitszeitwünsche 
anderer teilzeitbeschäftigter Ar-
beitnehmer entgegenstehen. Un-
berührt bleibt das Recht des Ar-
beitnehmers, sowohl seine vor 
der Elternzeit bestehende Teil-
zeitarbeit während der Elternzeit 
fortzusetzen als auch mit Ende 
der Elternzeit zu der Arbeitszeit 
zurückzukehren, die er vor der El-
ternzeit hatte. Der Anspruch auf 
Rückkehr ist spätestens drei Mo-
nate vor Ende der Elternzeit 
schriftlich geltend zu machen. 

 
(6) unverändert 
 

spruch auf  Verlängerung seiner 
Arbeitszeit, soweit er zur Ausfül-
lung dieses Arbeitsplatzes geeig-
net ist und keine dringenden be-
trieblichen Gründe oder Arbeits-
zeitwünsche anderer teilzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer entge-
genstehen. Unberührt bleibt das 
Recht des Arbeitsnehmers, so-
wohl seine vor der Elternzeit be-
stehende Teilzeitarbeit während 
der Elternzeit fortzusetzen als 
auch mit Ende der Elternzeit zu 
der Arbeitszeit zurückzukehren, 
die er vor der Elternzeit hatte. Der 
Anspruch auf Rückkehr ist spä-
testens drei Monate vor Ende der 
Elternzeit schriftlich geltend zu 
machen. 

(6) unverändert 
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ternehmen mit in der Regel nicht 
mehr als zehn Arbeitnehmern 
ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten. Bei 
der Feststellung der Zahl der be-
schäftigten Arbeitnehmer nach 
Satz 1 sind teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 20 Stunden 
mit 0,5 und nicht mehr als 30 
Stunden mit 0,75 zu berücksich-
tigen. 

(7) Von den Vorschriften der Absät-
ze 1 bis 6 kann durch Tarifver-
trag abgewichen werden. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Ta-
rifvertrages gelten die abwei-
chenden tarifvertraglichen Be-
stimmungen zwischen nichttarif-
gebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, wenn die An-
wendung des gesamten Tarifver-
trages zwischen ihnen vereinbart 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) unverändert 
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Dritter Untertitel: Weisungsrecht des Arbeitgebers 
§ 32 Inhalt und 
Grenzen des Wei-
sungsrechts 

(1) Der Arbeitgeber kann Inhalt und 
Ort der Arbeitsleistung sowie de-
ren zeitliche Lage nach billigem 
Ermessen näher bestimmen, 
soweit diese Arbeitsbedingungen 
nicht durch den Arbeitsvertrag, 
Bestimmungen einer Betriebs-
vereinbarung, eines anwendba-
ren Tarifvertrages oder gesetzli-
cher Vorschriften festgelegt sind. 
Dies gilt auch hinsichtlich der 
Ordnung und des Verhaltens der 
Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der 
Ausübung des Ermessens hat 
der Arbeitgeber auf die familiäre 
Situation des Arbeitnehmers und 
eventuelle Behinderungen Rück-
sicht zu nehmen. 

(2) Eine Weisung, die diesen Anfor-
derungen nicht genügt, ist für 
den Arbeitnehmer nicht verbind-
lich. 

Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) wie DAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

 

Vierter Untertitel: Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers 
§ 33 Leistungs-
verweigerungs-

(1) Der Arbeitnehmer kann die zu-
gewiesene Arbeitsleistung ver-

(1) Der Arbeitnehmer kann die Leis-
tung ihm zugewiesener Arbeit ver-

(1) wie DAV 
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recht des Arbeit-
nehmers 

weigern, wenn 

1. sie gegen Verbote oder Gebo-
te, die auf Gesetz, anzuwen-
dendem Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung, Verord-
nung oder behördlicher An-
ordnung beruhen, verstößt, 
insbesondere Rechtsvorschrif-
ten über den Arbeitsschutz 
verletzt würden,  

2. sie ihm unter Abwägung des 
seiner Leistung entgegenste-
henden Hindernisses mit dem 
Leistungsinteresse des Ar-
beitgebers nicht zugemutet 
werden kann. Dies ist regel-
mäßig der Fall, wenn 

a. durch die Arbeitsleis-
tung für den Arbeit-
nehmer selbst oder an-
dere Personen eine er-
hebliche Gefahr für Le-
ben oder Gesundheit 
hervorgerufen würde, 
die auf andere Weise 

weigern, wenn 
1. sie gegen Verbote oder Gebo-
te, die auf Gesetz, anzuwenden-
dem Tarifvertrag, Betriebsverein-
barung, Verordnung oder behörd-
licher Anordnung beruhen, ver-
stößt, insbesondere Rechtsvor-
schriften über den Arbeitsschutz 
verletzt würden,  

2. sie ihm unter Abwägung des 
seiner Leistung entgegenstehen-
den Hindernisses mit dem Leis-
tungsinteresse des Arbeitgebers 
nicht zugemutet werden kann. 
Dies ist regelmäßig der Fall, 
wenn 

a. durch die Arbeitsleis-
tung für den Arbeit-
nehmer selbst oder an-
dere Personen eine er-
hebliche Gefahr für Le-
ben oder Gesundheit 
hervorgerufen würde, 
die auf andere Weise 
nicht abgewendet wer-
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nicht abgewendet wer-
den kann,  

b. die Arbeitsleistung den 
Arbeitnehmer in einen 
Gewissensnotstand 
brächte oder 

c. dies nach ärztlicher 
Bescheinigung zur Be-
aufsichtigung, Betreu-
ung oder Pflege von 
Kindern oder zur Pflege 
naher Angehöriger 
notwendig ist. Als nahe 
Angehörige gelten E-
hegatten, auf Dauer in 
häuslicher Gemein-
schaft lebende Partner 
und im Haushalt leben-
de Eltern. 

(2) Übt der Arbeitnehmer ein Leis-
tungsverweigerungsrecht aus, so 
hat er dies dem Arbeitgeber un-
ter Angabe des Grundes unver-
züglich mitzuteilen. 

(3) Bei berechtigter Leistungsver-

den kann,  

b. die Arbeitsleistung den 
Arbeitnehmer in einen 
Gewissensnotstand 
brächte oder 

c.  dies nach ärztlicher 
Bescheinigung zur Be-
aufsichtigung, Betreu-
ung oder Pflege von 
Kindern notwendig ist 
oder 

d. der Arbeitgeber mit der 
Zahlung des laufenden 
Entgelts in Höhe eines 
Monatsentgelts für 
mindestens einen Mo-
nat in Verzug ist. 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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weigerung ist der Arbeitgeber 
nach Maßgabe der §§ 57 und 59 
zur Entgeltfortzahlung verpflich-
tet. Der Anspruch aus § 57 ent-
fällt im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 
b), wenn der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer nicht anderweitig 
einsetzen kann. 

(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

Zweiter Titel: Entgelt 
Erster Untertitel: Allgemeine Vorschriften 

§ 34 Höhe des 
Arbeitsentgelts 

(1) Ist die Höhe des Entgelts nicht 
vereinbart, so ist das übliche Ent-
gelt und wenn ein solches nicht 
feststellbar ist, ein der Arbeitsleis-
tung angemessenes Entgelt als 
vereinbart anzusehen. Das übli-
che Entgelt bestimmt sich im 
Zweifel nach den am Arbeitsort 
geltenden tariflichen Entgeltrege-
lungen vergleichbarer Branchen 
und Berufsgruppen. 

(2) Besteht zwischen der Arbeitsleis-
tung und dem vereinbarten Ent-
gelt unter Berücksichtigung der 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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sonstigen Vertragsbedingungen 
ein auffälliges Wertmissver-
hältnis, ist die Entgeltvereinba-
rung unwirksam. Ein auffälliges 
Wertmissverhältnis ist im Zweifel 
dann anzunehmen, wenn die 
Vergütung nicht mindestens zwei 
Drittel des am Arbeitsort für die 
Arbeitsleistung üblichen Entgelts 
erreicht.  

(3) Im Zweifel beinhaltet das von den 
Parteien vereinbarte Entgelt die 
vom Arbeitnehmer zu tragenden 
Beiträge zur Sozialversicherung 
und Arbeitsförderung sowie die 
sonstigen gesetzlich vorgeschrie-
benen Abzüge (Bruttoentgeltver-
einbarung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

§ 35 Art und Be-
rechnung des Ar-
beitsentgelts 

(1) Im Zweifel ist das Entgelt in Euro 
zu berechnen und monatlich aus-
zuzahlen.  

(2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können Sachbezüge als Teil des 
Entgelts vereinbaren, wenn dies 
dem Interesse des Arbeitnehmers 

(1) unverändert 
 
 
(2) unverändert 
 
 

(1) unverändert  

 

 

(2) unverändert 
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oder der Eigenart des Arbeitsver-
hältnisses entspricht. Der Arbeit-
geber darf dem Arbeitnehmer 
keine Waren auf Kredit überlas-
sen. Er darf ihm nach Vereinba-
rung Waren in Anrechnung auf 
das Entgelt überlassen, wenn die 
Anrechnung zu den durchschnitt-
lichen Selbstkosten erfolgt. Die 
geleisteten Gegenstände müssen 
mittlerer Art und Güte sein, soweit 
nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen worden 
ist. Der Wert der vereinbarten 
Sachbezüge oder die Anrech-
nung der überlassenen Waren 
auf das Entgelt darf die Höhe des 
pfändbaren Teils des Entgelts 
nicht übersteigen. 

(3) Die Zahlung eines regelmäßigen 
Entgelts kann nicht für die Fälle 
ausgeschlossen werden, in de-
nen der Arbeitnehmer für seine 
Tätigkeit von Dritten ein Trinkgeld 
erhält. Trinkgeld ist ein Geldbe-
trag, den ein Dritter ohne rechtli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 
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che Verpflichtung dem Arbeit-
nehmer zusätzlich zu einer dem 
Arbeitgeber geschuldeten Leis-
tung zahlt. 

(4) Ist vereinbart, dass der Arbeit-
nehmer für Geschäfte, die von 
ihm geschlossen oder vermittelt 
werden, Provision erhält, so sind 
die Vorschriften des § 87 Abs. 1 
und 3 sowie der §§ 87 a bis 87 c 
und des § 92 des Handelsge-
setzbuches entsprechend anzu-
wenden.  

 
 
 
(4) unverändert 

 

 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

§ 36 Fälligkeit, 
Abrechnung und 
Abschlagzahlung 

(1) Das Entgelt ist im Zweifel mit Ab-
lauf der jeweiligen Bemessungs-
periode fällig. Bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses tritt die 
Fälligkeit im Zweifel bereits mit 
dem Vertragsende ein. 

(2) Bei Zahlung des Entgelts ist dem 
Arbeitnehmer eine Abrechnung in 
Textform zu erteilen. Diese muss 
den Abrechnungszeitraum und 
die Zusammensetzung des Ent-
gelts angeben. Hinsichtlich der 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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Zusammensetzung sind insbe-
sondere Angaben über Art und 
Höhe etwaiger Zuschläge, Zula-
gen und sonstiger Vergütungen 
sowie über Art und Höhe etwaiger 
Abzüge, Abschlagszahlungen 
und Vorschüsse erforderlich. Die 
Verpflichtung zur Abrechnung 
entfällt, wenn sich die Angaben 
gegenüber der letzten ordnungs-
gemäßen Abrechnung nicht ge-
ändert haben. 

(3) Tritt die Fälligkeit erst eine nicht 
unerhebliche Zeit nach Ablauf der 
Bemessungsperiode ein, so hat 
der Arbeitgeber im Zweifel einen 
dem zu erwartenden Entgelt ent-
sprechenden Abschlag zu zahlen.

(4) Durch Tarifvertrag kann von den 
Vorschriften des Absatzes 2 ab-
gewichen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
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§ 37 Rückforde-
rung von Entgelt 

Der Arbeitgeber kann irrtümlich ü-
berzahltes Entgelt zurückfordern, 
wenn dem Arbeitnehmer die Über-
zahlung bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war oder 
wenn die Überzahlung auf Umstän-
den beruht, die der Arbeitnehmer zu 
vertreten hat. Der Arbeitgeber kann 
überzahlte Beträge lediglich in der 
Höhe zurückfordern, die tatsächlich 
zur Auszahlung an den Arbeitnehmer 
gelangt ist (Nettoentgelt).  

unverändert Der Arbeitgeber kann irrtümlich ü-
berzahltes Entgelt zurückfordern, 
wenn dem Arbeitnehmer die Über-
zahlung bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war oder 
wenn die Überzahlung auf Umstän-
den beruht, die der Arbeitnehmer zu 
vertreten hat. Der Arbeitgeber kann 
überzahlte Beträge lediglich in der 
Höhe zurückfordern, die tatsächlich 
zur Auszahlung an den Arbeitnehmer 
gelangt ist (Nettoentgelt). § 818 Abs. 
3 BGB findet keine Anwendung. 

Zweiter Untertitel: Sondervergütungen 
§ 38 Begriff der 
Sondervergütung 

(1) Sondervergütungen sind Leistun-
gen, die der Arbeitgeber zu be-
stimmten Terminen zusätzlich 
zum laufenden Entgelt erbringt. 

 
 
 
 
 
(2) Steht die Höhe der Sondervergü-

tung nicht fest, so bestimmt sie 
der Arbeitgeber nach billigem 
Ermessen. 

(3) Sondervergütungen können unter 

(1) Sondervergütungen sind Leistun-
gen, die der Arbeitgeber zusätz-
lich zum laufenden Entgelt er-
bringt, die nicht in unmittelbarem 
Bezug zur vereinbarten Arbeits-
leistung stehen und die nicht in 
jedem Abrechnungszeitraum fällig 
werden 

(2) unverändert 
 
 
(3) Wird § 96 Abs. 1 n.F 

(1) Sondervgütungen sind Leistun-
gen, die der Arbeitgeber freiwillig 
und/oder unter Vorbehalt be-
stimmter Bedingungen zusätzlich 
zum laufenden Entgelt erbringt. 

 
 
 
 
(2) Unverändert 
 
 
 
(3) wie DAV 
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dem Vorbehalt geleistet oder an-
gekündigt werden, dass auf sie 
kein Rechtsanspruch für künftige 
Bemessungsperioden besteht 
(Freiwilligkeitsvorbehalt). Das 
setzt voraus, dass der Freiwillig-
keitsvorbehalt bezogen auf die 
jeweilige Sondervergütung ver-
traglich vereinbart oder spätes-
tens bei Zahlung der Sonderver-
gütung klar und verständlich in 
Textform mitgeteilt wird. Für 
Freiwilligkeitsvorbehalte, die sich 
über die jeweils erbrachte oder 
angekündigte Leistung hinaus auf 
künftige Bemessungsperioden 
beziehen, gilt § 96 Abs. 4.  

 

 

§ 39 Teilanspruch 
und Anspruchs-
kürzung 

(1) Besteht das Arbeitsver-
hältnis nicht während der 
gesamten Bemessungspe-
riode, so steht dem Arbeit-
nehmer im Zweifel ein 
zeitanteiliger Anspruch auf 
die Sondervergütung zu. 

 
(2) Kommt es während der 

Bemessungsperiode bei 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
(2) Kommt es während der Bemes-
sungsperiode bei fortbestehendem 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) w DAV 
 
 
 



 83

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

fortbestehendem Arbeits-
verhältnis zu Fehlzeiten 
des Arbeitnehmers oder 
ruht das Arbeitsverhältnis, 
so entsteht der Anspruch 
im Zweifel in voller Höhe. 

 
 
 
 

(3) Eine Vereinbarung, nach 
welcher der Anspruch auf 
Zahlung einer Sonderver-
gütung für Fehlzeiten einer 
höheren Kürzung unter-
liegt, als es dem Anteil der 
Fehlzeiten an der Gesamt-
dauer der Bemessungspe-
riode entspricht (überpro-
portionale Kürzung), ist nur 
zulässig, wenn 

- die Fehlzeiten auf unberech-
tigtem Fernbleiben des Ar-
beitnehmers von der Arbeit, 
kurzfristiger Arbeitsverhinde-
rung aus persönlichen Grün-
den oder krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit beruhen 

Arbeitsverhältnis zu unverschuldeten 
Fehlzeiten des Arbeitnehmers, so 
entsteht der Anspruch im Zweifel in 
voller Höhe. Kommt es während der 
Bemessungsperiode bei fortbeste-
hendem Arbeitsverhältnis zu einem 
Ruhen der Arbeitspflicht, entfällt der 
Anspruch im Zweifel anteilig für die 
Zeiten des Ruhens. 
 
(3) unverändert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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und 

- die Kürzung pro Fehltag ein 
Viertel des laufenden Ar-
beitsentgelts, das im Durch-
schnitt der letzten zwölf Mo-
nate auf jeden Arbeitstag ent-
fällt, nicht überschreitet. 

Der Arbeitgeber darf Sondervergü-
tungen, auf die der Arbeitnehmer 
keinen Rechtsanspruch hat, nur un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 
1 kürzen. 

§ 40 Rückzahlung 
von Sondervergü-
tungen 

(1) Eine Vereinbarung, wonach eine 
Sondervergütung zurückzuzahlen 
ist, wenn das Arbeitsverhältnis 
innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums nach Fälligkeit der Son-
dervergütung beendet wird 
(Rückzahlungsklausel), ist nur 
wirksam, wenn sie die Rückzah-
lung für den Fall einer vom Ar-
beitnehmer zumindest mitveran-
lassten Beendigung vorsieht und 
der Bindungszeitraum unter Be-
rücksichtigung der Höhe der 
Sondervergütung nicht unange-
messen lang ist. Richtet sich die 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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Höhe einer Sondervergütung 
nach dem in der Bemessungspe-
riode vom Arbeitnehmer erbrach-
ten Arbeitsergebnis, so ist eine 
Rückzahlungsklausel unwirksam. 

(2) Unangemessen ist bei einer Son-
dervergütung bis zur Höhe von 
einem Bruttomonatsverdienst in 
der Regel ein Bindungszeitraum 
von mehr als drei Monaten, bei 
einer Sondervergütung von mehr 
als einem, aber weniger als zwei 
Bruttomonatsverdiensten ein Bin-
dungszeitraum von mehr als 
sechs Monaten.  

(3) Rückzahlungsklauseln für Son-
dervergütungen in geringfügiger 
Höhe sind unwirksam. 

(4) Von den Vorschriften der Absät-
ze 1 und 3 kann durch Tarifver-
trag oder Betriebsvereinbarung 
abgewichen werden. 

 
 
 
(2) Unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
(4) unverändert 

 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
(4) unverändert. 
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Dritter Titel: Entgeltfortzahlung ohne Arbeitsleistung 
Erster Untertitel: Arbeitsausfall bei Urlaub und an Feiertagen 

§ 41 Entgeltfort-
zahlung an Feier-
tagen 

(1) Fällt die Arbeit infolge eines ge-
setzlichen Feiertages aus, so hat 
der Arbeitgeber das Entgelt fort-
zuzahlen.  

(2) Die Arbeitszeit, die an einem ge-
setzlichen Feiertag gleichzeitig 
infolge von Kurzarbeit ausfällt 
und für die an anderen Tagen als 
an gesetzlichen Feiertagen 
Kurzarbeitergeld geleistet wird, 
gilt als infolge eines gesetzlichen 
Feiertages nach Abs. 1 ausgefal-
len. 

(3) Arbeitnehmer, die am letzten 
Arbeitstag vor oder am ersten 
Arbeitstag nach Feiertagen un-
entschuldigt der Arbeit fernblei-
ben, haben keinen Anspruch auf 
Bezahlung für diese Feiertage. 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

 

 

(5) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(6) Arbeitner, die am letzten Ar-
beitstag nch Feiertagen aus 
von ihnen zu vertretenden 
Gründen der Arbeit fernblei-
ben, haben keinen Anspruch 
auf Bezahlung für diese Feier-
tage. 

§ 42 Anspruch auf 
Erholungsurlaub 

(1) Der Arbeitnehmer, der regelmä-
ßig an fünf Tagen pro Woche ar-

(1) unverändert (7) unverändert 
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beitet, hat in jedem Urlaubsjahr 
Anspruch auf mindestens zwan-
zig Arbeitstage Freistellung von 
der Arbeit unter Entgeltfortzah-
lung als Erholungsurlaub. Verteilt 
sich die regelmäßige Arbeitszeit 
des Arbeitnehmers auf mehr o-
der weniger als fünf Arbeitstage 
in der Kalenderwoche, erhöht 
oder vermindert sich der Erho-
lungsurlaub entsprechend. 

(2) Für Arbeitnehmer, die das 15., 
aber noch nicht das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, ergibt sich 
die Mindesturlaubsdauer aus den 
Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes (v. 12. April 
1976, BGBl. I, S. 3007). 

(3) Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, 
wenn die Arbeitsvertragsparteien 
nichts Abweichendes vereinba-
ren. 

(4) Der volle Urlaubsanspruch wird 
erstmalig nach sechsmonatigem 
Bestehen des Arbeitsverhältnis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) unverändert 

 

 

 

 

(9) unverändert 

 

 

(10) unverändert 
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ses erworben. Anspruch auf ein 
Zwölftel des ihm für dieses Ur-
laubsjahr zustehenden Jahresur-
laubs hat der Arbeitnehmer für 
jeden vollen Monat des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses 

 a) für Zeiten eines Urlaubsjah-
res, für die er wegen Nichterfül-
lung der Wartezeit in diesem Ur-
laubsjahr keinen vollen Urlaubs-
anspruch erwirbt; 

 b) wenn er vor oder mit erfüllter 
Wartezeit aus dem Arbeitsver-
hältnis ausscheidet. 

(5) Der Anspruch auf Urlaub besteht 
nicht, soweit dem Arbeitnehmer 
für das laufende Urlaubsjahr be-
reits von einem früheren Arbeit-
geber Urlaub gewährt worden ist. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses dem Arbeitnehmer ei-
ne Bescheinigung über den im 
laufenden Urlaubsjahr gewährten 
Urlaub auszuhändigen. 

(6) Der Arbeitnehmer kann das für 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(11) unverändert 
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die Zeit des Urlaubs zu zahlende 
Entgelt bereits vor Antritt des Ur-
laubs verlangen. 

(6) unverändert (12) entfällt 

§ 43 Urlaubsan-
spruch bei 
Schwerbehinde-
rung 

(1) Schwerbehinderte Menschen 
haben Anspruch auf einen be-
zahlten zusätzlichen Urlaub von 
fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; 
verteilt sich die regelmäßige Ar-
beitszeit des schwerbehinderten 
Menschen auf mehr oder weni-
ger als fünf Arbeitstage in der 
Kalenderwoche, erhöht oder 
vermindert sich der Zusatzurlaub 
entsprechend.  

(2) Besteht die Schwerbehinderten-
eigenschaft nicht während des 
gesamten Urlaubsjahres, so hat 
der schwerbehinderte Mensch 
für jeden vollen Monat der im 
Beschäftigungsverhältnis vorlie-
genden Schwerbehindertenei-
genschaft einen Anspruch auf 
ein Zwölftel des Zusatzurlaubs 
nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile 
von Urlaubstagen, die mindes-
tens einen halben Tag ergeben, 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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sind auf volle Urlaubstage aufzu-
runden. Der so ermittelte Zu-
satzurlaub ist dem Erholungsur-
laub hinzuzurechnen und kann 
bei einem nicht im ganzen Ur-
laubsjahr bestehenden Beschäf-
tigungsverhältnis nicht erneut 
gemindert werden. 

(3) Wird die Eigenschaft als schwer-
behinderter Mensch nach § 69 
Abs. 1 und 2 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch rückwir-
kend festgestellt, finden auch für 
die Übertragbarkeit des Zusatz-
urlaubs in das nächste Urlaubs-
jahr die dem Beschäftigungsver-
hältnis zugrunde liegenden ur-
laubsrechtlichen Regelungen 
Anwendung. 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

§ 44 Anteilige 
Entstehung und 
Kürzung des Ur-
laubsanspruchs 

(1) Im Ein- und Austrittsjahr hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf ein 
Zwölftel des Jahresurlaubs für 
jeden vollen Monat des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses. 

(2) Für jeden vollen Monat, in dem 

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 

 

 

 

(2) unverändert 
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der Arbeitnehmer vertragswidrig 
keine Arbeitsleistung erbringt 
oder das Arbeitsverhältnis auf-
grund Vereinbarung, wegen der 
Inanspruchnahme einer Eltern-
zeit (§ 101 f.) oder wegen Wehr- 
oder Zivildienstes (§ 103) bzw. 
einer Eignungsübung (§ 107) 
ruht, vermindert sich der Ur-
laubsanspruch um ein Zwölftel. 
Hat der Arbeitnehmer vor Beginn 
einer Elternzeit mehr Urlaub er-
halten als ihm nach § 42 iVm. 
Satz 1 zusteht, so kann der Ar-
beitgeber den Urlaub, der dem 
Arbeitnehmer nach dem Ende 
der Elternzeit zusteht, um die zu 
viel gewährten Urlaubstage kür-
zen. 

(3) Bruchteile von Urlaubstagen sind 
anteilig zu gewähren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 

 

(3) unverändert 

§ 45 Arbeitsunfä-
higkeit während 
des Urlaubs 

Nicht auf den Erholungsurlaub ange-
rechnet werden Zeiten, in denen der 
Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank 
ist. Dem Arbeitgeber ist unverzüglich 
eine ärztliche Bescheinigung über 

unverändert unverändert 
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das Bestehen und die Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit vorzulegen. Maß-
nahmen der medizinischen Vorsorge 
oder Rehabilitation im Sinne des § 
55 werden nicht auf den Erholungs-
urlaub angerechnet, soweit dafür ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung be-
steht. § 55 Abs. 2 gilt entsprechend. 
Ein für diese Zeiten bereits festgeleg-
ter Urlaub muss neu beantragt und 
festgelegt werden. 

§ 46 Zeitliche La-
ge 

(1) Der Erholungsurlaub wird vom 
Arbeitgeber festgelegt. Der Ar-
beitgeber hat die Wünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichti-
gen, es sei denn, dass dringende 
betriebliche Gründe oder Ur-
laubswünsche anderer Arbeit-
nehmer, die unter sozialen Ge-
sichtspunkten den Vorrang ver-
dienen, entgegenstehen. Die 
Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes zur zeitlichen 
Lage des Erholungsurlaubes 
sind zu beachten. Der Urlaub ist 
zu gewähren, wenn der Arbeit-
nehmer dies im Anschluss an ei-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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ne Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation ver-
langt. 

(2) Der Erholungsurlaub soll zu-
sammenhängend gewährt und 
genommen werden. Bei einer 
Teilung des über zwei Wochen 
hinausgehenden Mindesturlaubs 
muss ein Teil zu einer zusam-
menhängenden arbeitsfreien Zeit 
von mindestens zwei Wochen 
führen, wenn nichts Abweichen-
des vereinbart ist. 

(3) Der Erholungsurlaub muss im 
laufenden Urlaubsjahr gewährt 
und genommen werden. Eine 
Übertragung des Urlaubs auf das 
nächste Urlaubsjahr ist nur statt-
haft, wenn dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeit-
nehmers liegende Gründe dies 
rechtfertigen. Auf Verlangen des 
Arbeitnehmers ist auch ohne 
diese Voraussetzungen ein nach 
§ 44 Abs. 2 entstehender Teilur-
laub auf das nächste Urlaubsjahr 

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Erholungsurlaub muss im 
laufenden Urlaubsjahr ge-
währt und genommen werden. 
Eine Übertragung des Urlaubs 
auf das nächste Urlaubsjahr 
ist nur statthaft, wenn drin-
gende betriebliche oder in der 
Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe dies rechtfer-
tigen. Auf Verlangen des Ar-
beitnehmers ist auch ohne 
diese Voraussetzungen ein 
nach § 44 Abs. 2 entstehen-
der Teilurlaub auf das nächste 
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zu übertragen. Wird der Urlaub 
nicht bis zum Jahresende oder 
bei Übertragung nicht in den ers-
ten drei Monaten des folgenden 
Urlaubsjahres genommen, so 
verfällt er unbeschadet der Vor-
schrift des § 49 Abs. 1 und 2. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer wegen Inanspruchnah-
me von Elternzeit, Zeiten des 
Wehr- oder Zivildienstes oder 
mutterschutzrechtlicher Beschäf-
tigungsverbote den Urlaub im 
Übertragungszeitraum nicht 
nehmen konnte. In diesen Fällen 
verfällt der Urlaubsanspruch un-
beschadet der Vorschrift des § 
49 Abs. 1 und 2 am Ende des 
Urlaubsjahres, welches auf das-
jenige folgt, in dem die Elternzeit 
bzw. der Wehr- oder Zivildienst 
oder das mutterschutzrechtliche 
Beschäftigungsverbot endet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlaubsjahr zu übertragen. 
Wird der Urlaub nicht bis zum 
Jahresende oder bei Übertra-
gung nicht in den ersten drei 
Monaten des folgenden Ur-
laubsjahres genommen, so 
verfällt er unbeschadet der 
Vorschrift des § 49 Abs. 1 und 
3. Dies gilt nicht, wenn der Ar-
beitnehmer wegen Inan-
spruchnahme von Elternzeit, 
Zeiten des Wehr- oder Zivil-
dienstes oder mutterschutz-
rechtlicher Beschäftigungs-
verbote den Urlaub im Über-
tragungszeitraum nicht neh-
men konnte. In diesen Fällen 
verfällt der Urlaubsanspruch 
unbeschadet der Vorschrift 
des § 49 Abs. 1 und 2 am En-
de des Urlaubsjahres, wel-
ches auf dasjenige folgt, in 
dem die Elternzeit bzw. der 
Wehr- oder Zivildienst oder 
das mutterschutzrechtliche 
Beschäftigungsverbot endet 
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(4) Ordnet der Arbeitgeber Betriebs-
urlaub an, so muss mindestens 
ein Drittel des dem Arbeitnehmer 
zustehenden Jahresurlaubs zur 
individuellen Festlegung verblei-
ben.  

 
 

(4) unverändert 

 

(4) unverändert  

§ 47 Verschie-
bung des Erho-
lungsurlaubs, 
Schadensersatz 

(1) Der Arbeitgeber darf die Festle-
gung des Erholungsurlaubs än-
dern, wenn einem unaufschieb-
baren dringenden betrieblichen 
Erfordernis durch andere Maß-
nahmen nicht abgeholfen werden 
kann. Er hat dem Arbeitnehmer 
die hierdurch entstehenden Kos-
ten zu erstatten. Verliert der Er-
holungsurlaub durch die Unter-
brechung oder durch die vorzei-
tige Beendigung seinen Erho-
lungswert oder wird der Erho-
lungswert wesentlich gemindert, 
so hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf eine angemessene 
Ergänzung des Erholungsur-
laubs. 

(1) Unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Verfällt der rechtzeitig geltend 
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(2) Der Arbeitnehmer kann aus drin-
genden in seiner Person liegen-
den Gründen die Verschiebung, 
Unterbrechung oder vorzeitige 
Beendigung des Erholungsur-
laubs verlangen, soweit dem 
nicht überwiegende betriebliche 
Gründe entgegenstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

gemachte Urlaub aus Grün-
den, die der Arbeitgeber zu 
vertreten hat, ist er dem Ar-
beitnehmer zum Schadenser-
satz in Geld verpflichtet. Die 
Höhe des Schadens be-
schränkt sich auf dasjenige 
Bruttoentgelt, auf das der Ar-
beitnehmer in der Zeit des 
nicht gewährten Urlaubs An-
spruch gehabt hätte. 

(3) Abs. 2 des Entwurfs unverän-
dert 

§ 48 Arbeit wäh-
rend des Erho-
lungsurlaubs 

Während des Erholungsurlaubs darf 
der Arbeitnehmer keine dem Ur-
laubszweck widersprechende Er-
werbstätigkeit leisten. Übt er eine 
solche Tätigkeit aus, so entfällt für 
die Zeit dieser Tätigkeit der Anspruch 

unverändert Während des Erholungsurlaubs darf 
der Arbeitnehmer keine dem Ur-
laubszweck widersprechende Er-
werbstätigkeit leisten. Übt er eine 
solche Tätigkeit aus, so entfällt für 
die Zeit dieser Tätigkeit der Anspruch 
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auf das Arbeitsentgelt.  
Alternativvorschlag:  
Während des Erholungsurlaubs darf 
der Arbeitnehmer keine dem Ur-
laubszweck widersprechende Er-
werbstätigkeit leisten. Übt er eine 
solche Tätigkeit aus, so muss er sich 
anrechnen lassen, was er dadurch 
verdient. 

auf das Arbeitsentgelt.  
 

§ 49 Urlaubsab-
geltung; Rückfor-
derung von Ur-
laubsentgelt 

(1) Kann der Erholungsurlaub we-
gen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ganz oder teilweise 
nicht mehr gewährt werden, so 
ist er abzugelten.  

(2) Die Befristung des § 46 Abs. 3 
gilt für den Abgeltungsanspruch 
nicht. 

(3) Einem Abgeltungsanspruch steht 
nicht entgegen, dass der Arbeit-
nehmer im Zeitpunkt der Abgel-
tung arbeits-, berufs- oder er-
werbsunfähig ist. 

(4) Entgelt für zuviel gewährten Er-
holungsurlaub kann nicht zu-
rückgefordert werden. 

(1) Unverändert 
 
 
 

(2) Unverändert 
 
 

(3) Unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 

(1) unverändert 

 

 

 

(2) Abs. 2 entfällt 

 

 

(3) unverändert 

 

 

(4) unverändert 
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§ 50 Abweichende 
Vereinbarungen; 
Erholungsurlaub 
aufgrund anderer 
Regelungen 

(1) Von den Vorschriften dieses Un-
tertitels mit Ausnahme der §§ 41 
Abs. 1 und 2, 42 Abs. 1 kann 
durch Tarifvertrag abgewichen 
werden.  

 

 

(2) Für das Baugewerbe oder sons-
tige Wirtschaftszweige, in denen 
als Folge häufigen Ortswechsels 
der von den Betrieben zu leis-
tenden Arbeit Arbeitsverhältnisse 
von kürzerer Dauer als einem 
Jahr in erheblichem Umfange üb-
lich sind, kann durch Tarifvertrag 
von den vorstehenden Vorschrif-
ten über die in Absatz 1 vorge-
sehene Grenze hinaus abgewi-
chen werden, soweit dies zur Si-
cherung eines zusammenhän-
genden Jahresurlaubs für alle 
Arbeitnehmer erforderlich ist.  

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(3) Von den Vorschriften dieses 
Untertitels mit Ausnahme der 
§§ 41 Abs. 1 und 2, 42 Abs. 1 
kann durch Tarifvertrag und – 
soweit zulässig – durch Be-
triebsvereinbarung abgewi-
chen werden.  

 

(4) unverändert  
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Zweiter Untertitel: Arbeitsausfall bei Krankheit und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion 

§ 51 Entgeltfort-
zahlung bei Ar-
beitsunfähigkeit 

(1) Soweit der Arbeitnehmer wegen 
Krankheit arbeitsunfähig ist, ver-
liert er innerhalb von zwölf Mona-
ten für bis zu sechs Wochen 
nicht seinen Entgeltanspruch 
(Entgeltfortzahlungsanspruch), 
wenn er die krankheitsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit nicht wissent-
lich oder durch besonders leicht-
fertiges Verhalten herbeigeführt 
hat. Ist die Arbeitsunfähigkeit 
nicht Folge eines Arbeitsunfalls, 
tritt die Rechtsfolge des Satzes 1 
erst ein, nachdem der Arbeit-
nehmer im andauernden Arbeits-
verhältnis mindestens während 
vier Wochen seine Arbeitsleis-
tung erbracht hat. Der Anspruch 
entfällt, wenn der Arbeitnehmer 
infolge derselben Erkrankung be-
reits Entgeltfortzahlung für einen 
Zeitraum von sechs Wochen er-
halten hat und er seit dem Ende 
der Entgeltfortzahlung nicht für 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten wieder arbeitsfä-
hig war. 

(2) Als unverschuldete Arbeitsunfä-
higkeit im Sinne des Absatzes 1 
gilt auch eine Arbeitsverhinde-
rung, die infolge einer nicht 
rechtswidrigen Sterilisation oder 
eines nicht rechtswidrigen Ab-
bruchs der Schwangerschaft ein-
tritt. Dasselbe gilt für einen Ab-
bruch der Schwangerschaft, 
wenn die Schwangerschaft in-
nerhalb von zwölf Wochen nach 
der Empfängnis durch einen Arzt 
abgebrochen wird, die schwan-
gere Frau den Abbruch verlangt 
und dem Arzt durch eine Be-
scheinigung nachgewiesen hat, 
dass sie sich mindestens drei 
Tage vor dem Eingriff von einer 
anerkannten Beratungsstelle hat 
beraten lassen. 

 

 

 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2) Entgeltfortzahlung ist auch bei 
einer Arbeitsverhinderung zu 
leisten, die infolge einer nicht 
rechtswidrigen Sterilisation 
oder eines nicht rechtswidri-
gen Abbruchs der Schwan-
gerschaft eintritt. Dasselbe gilt 
für einen Abbruch der 
Schwangerschaft, wenn die 
Schwangerschaft innerhalb 
von zwölf Wochen nach der 
Empfängnis durch einen Arzt 
abgebrochen wird, die 
schwangere Frau den Ab-
bruch verlangt und dem Arzt 
durch eine Bescheinigung 
nachgewiesen hat, dass sie 
sich mindestens drei Tage vor 
dem Eingriff von einer aner-
kannten Beratungsstelle hat 
beraten lassen. 
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(3) Der Anspruch nach Absatz 1 be-
steht auch für Arbeitszeiten, die 
infolge eines gesetzlichen Feier-
tages ausfallen. 

(4) Der Anspruch auf Fortzahlung 
des Entgelts wird nicht dadurch 
berührt, dass der Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis aus Anlass 
der Arbeitsunfähigkeit beendet. 
Das Gleiche gilt, wenn der Ar-
beitnehmer das Arbeitsverhältnis 
aus einem vom Arbeitgeber zu 
vertretenden Grunde kündigt, der 
den Arbeitnehmer zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigen würde. 

(5) Endet das Arbeitsverhältnis vor 
Ablauf der in Absatz 1 bezeich-
neten Zeit nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf oder in-
folge einer Beendigung aus an-
deren als den in Absatz 4 be-
zeichneten Gründen, so besteht 
danach kein Anspruch auf Ent-

(3) Unverändert 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) unverändert 
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geltfortzahlung. 

(6) Der Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung entfällt, wenn der Arbeit-
nehmer schuldhaft die Wiederer-
langung der Arbeitsfähigkeit ver-
zögert, insbesondere indem er 
eine seine Genesung hindernde 
Erwerbstätigkeit ausübt.  

Alternativvorschlag: 
Übt der Arbeitnehmer während 
der Arbeitsunfähigkeit anstelle 
der Arbeitsleistung eine andere 
Erwerbstätigkeit aus, so muss er 
sich anrechnen lassen, was er 
dadurch verdient. 

 
(6) unverändert 

 

(6) Der Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung entfällt, wenn der Ar-
beitnehmer schuldhaft die 
Wiedererlangung der Arbeits-
fähigkeit verzögert, insbeson-
dere indem er eine seine Ge-
nesung hindernde Erwerbstä-
tigkeit ausübt.  

§ 52 Anzeige- und 
Nachweispflich-
ten 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeit und deren voraussichtli-
che Dauer unverzüglich mitzutei-
len. 

(2) Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage, hat 
der Arbeitnehmer eine ärztliche 
Bescheinigung über das Beste-
hen der Arbeitsunfähigkeit sowie 

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

(2) unverändert 
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deren voraussichtliche Dauer 
spätestens an dem darauffol-
genden Arbeitstag vorzulegen. 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, 
die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung früher zu verlangen. 

(3) Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger an als in der Bescheini-
gung angegeben, ist der Arbeit-
nehmer verpflichtet, dies unver-
züglich mitzuteilen und eine neue 
ärztliche Bescheinigung vorzule-
gen. 

(4) Ist der Arbeitnehmer Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkas-
se, muss die ärztliche Bescheini-
gung einen Vermerk des behan-
delnden Arztes darüber enthal-
ten, dass der Krankenkasse un-
verzüglich eine Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit mit 
Angaben über den Befund und 
die voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit übersandt 
wird.  

 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

(4) unverändert 
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(5) Hält sich der Arbeitnehmer bei 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit im 
Ausland auf, so ist er verpflichtet, 
dem Arbeitgeber die Arbeitsun-
fähigkeit, deren voraussichtliche 
Dauer und die Adresse am Auf-
enthaltsort in der schnellstmögli-
chen Art der Übermittlung mitzu-
teilen. Die durch die Mitteilung 
entstehenden Kosten hat der Ar-
beitgeber zu tragen. Darüber 
hinaus ist der Arbeitnehmer, 
wenn er Mitglied einer gesetzli-
chen Krankenkasse ist, verpflich-
tet, auch dieser die Arbeitsunfä-
higkeit und deren voraussichtli-
che Dauer unverzüglich anzuzei-
gen. Dauert die Arbeitsunfähig-
keit länger als angezeigt, so ist 
der Arbeitnehmer verpflichtet, 
der Krankenkasse die voraus-
sichtliche Fortdauer der Arbeits-
unfähigkeit mitzuteilen. Die ge-
setzlichen Krankenkassenkön-
nen festlegen, dass der Arbeit-
nehmer Anzeige- und Mittei-
lungspflichten nach den Sätzen 3 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5) unverändert 
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und 4 auch gegenüber einem 
ausländischen Sozialversiche-
rungsträger erfüllen kann. Absatz 
4 gilt nicht. Kehrt ein arbeitsun-
fähig erkrankter Arbeitnehmer in 
das Inland zurück, so ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber und 
der Krankenkasse seine Rück-
kehr unverzüglich anzuzeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 53 Forderungs-
übergang bei 
Dritthaftung 

(1) Kann der Arbeitnehmer aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften von ei-
nem Dritten Schadensersatz we-
gen des Verdienstausfalls bean-
spruchen, der ihm durch die Ar-
beitsunfähigkeit entstanden ist, 
so geht dieser Anspruch insoweit 
auf den Arbeitgeber über, als 
dieser dem Arbeitnehmer nach 
diesem Gesetz Entgelt fortge-
zahlt und darauf entfallende vom 
Arbeitsgeber zu tragende Beiträ-
ge zur Bundesagentur für Arbeit, 
Arbeitgeberanteile an Beiträgen 
zur Sozialversicherung und zur 
Pflegeversicherung sowie zu Ein-

(1) Unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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richtungen der zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversor-
gung abgeführt hat. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Arbeit-
nehmers gegen einen mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben-
den Familienangehörigen, ist der 
Übergang ausgeschlossen, es 
sei denn, der Angehörige hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht. 

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Ar-
beitgeber unverzüglich die zur 
Geltendmachung des Schadens-
ersatzanspruchs erforderlichen 
Angaben zu machen. 

(3) Der Forderungsübergang nach 
Absatz 1 kann nicht zum Nachteil 
des Arbeitnehmers geltend ge-
macht werden. 

 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

(3) unverändert 

§ 54 Leistungs-
verweigerungs-
recht des Arbeit-
gebers 

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, 
die Fortzahlung des Entgelts zu 
verweigern, 

1. solange der Arbeitnehmer 
die von ihm nach §§ 45, 52 
Abs. 2 – 4 vorzulegende 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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ärztliche Bescheinigung nicht 
vorlegt oder den ihm nach § 
52 Abs. 5 obliegenden Ver-
pflichtungen nicht nach-
kommt; 

2. wenn der Arbeitnehmer den 
Übergang eines Schadens-
ersatzanspruchs gegen ei-
nen Dritten auf den Arbeit-
geber (§ 53) verhindert. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Ar-
beitnehmer die Verletzung dieser 
ihm obliegenden Verpflichtungen 
nicht zu vertreten hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

§ 55 Maßnahmen 
der medizini-
schen Vorsorge 
oder Rehabilitati-
on 

(1) Die Vorschriften der §§ 51, 53 
und 54 gelten entsprechend für 
die Arbeitsverhinderung infolge 
einer Maßnahme der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilita-
tion, die ein Träger der gesetzli-
chen Renten-, Kranken- oder Un-
fallversicherung, eine Verwal-
tungsbehörde der Kriegsopfer-
versorgung oder ein sonstiger 
Sozialleistungsträger bewilligt hat 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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und die in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation durchgeführt wird. 
Ist der Arbeitnehmer nicht Mit-
glied einer gesetzlichen Kran-
kenkasse oder nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
versichert, gelten die §§ 51, 53 
und 54 entsprechend, wenn eine 
Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation 
ärztlich verordnet worden ist und 
in einer Einrichtung der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilita-
tion oder einer vergleichbaren 
Einrichtung durchgeführt wird. 

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
dem Arbeitgeber den Zeitpunkt 
des Antritts der Maßnahme, die 
voraussichtliche Dauer und die 
Verlängerung der Maßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 unverzüg-
lich mitzuteilen und ihm 

a) eine Bescheinigung über die 
Bewilligung der Maßnahme 
durch einen Sozialleistungs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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träger nach Absatz 1 Satz 1 
oder 

b) eine ärztliche Bescheinigung 
über die Erforderlichkeit der 
Maßnahme im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2 

unverzüglich vorzulegen. 
§ 56 Unbesetzt unbesetzt  unbesetzt 

Dritter Untertitel: Weitere Fälle des Arbeitsausfalls 
§ 57 Annahme-
verzug; Betriebs- 
und Arbeits-
kampfrisiko 

(1) Kommt der Arbeitgeber mit der 
Annahme der Arbeitsleistung in 
Verzug, so kann der Arbeitneh-
mer für die infolge des Verzugs 
nicht geleistete Arbeit das ver-
einbarte Entgelt verlangen, ohne 
zur Nachleistung verpflichtet zu 
sein. Das Gleiche gilt, wenn der 
Arbeitgeber aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen die not-
wendigen Arbeits- bzw. Be-
triebsmittel nicht zur Verfügung 
stellen kann, ohne dass der Ar-
beitnehmer den dadurch beding-
ten Arbeitsausfall zu vertreten 
hat.  

(2) Die Entgeltzahlungspflicht entfällt 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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bei einem Arbeitsausfall, der auf 
einen inländischen Arbeitskampf 
zurückzuführen ist, wenn dem 
Arbeitnehmer gem. § 146 Abs. 2 
oder 3 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch keine Arbeitslo-
sengeldansprüche zustehen 
würden. 

(3) Der Arbeitnehmer muss sich auf 
das fällige Entgelt anrechnen 
lassen, was er in den jeweiligen 
Bemessungsperioden infolge des 
Arbeitsausfalls erspart, durch 
anderweitige Arbeit verdient oder 
zu verdienen böswillig unterlässt. 

(4) Obsiegt der Arbeitgeber in einem 
um die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses geführten Rechts-
streit,, so besteht für den Zeit-
raum von der Verkündung bis zur 
Aufhebung des Urteils kein An-
spruch auf Annahmeverzugsent-
gelt.  

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) Obsiegt der Arbeitgeber in einem 
um die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses geführten Rechtsstreit, so 
besteht unabhängig von dessen 
Ausgang von der Verkündung bis zur 
Aufhebung des Urteils kein Anspruch 
auf Annahmeverzugsentgelt 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

(4) Obsiegt der Arbeitgeber in ei-
nem um die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses geführten 
Rechtsstreit, so besteht vom 
Zeitpunkt der Verkündung des 
obsiegenden Urteils bis zu 
dessen rechtskräftiger Abän-
derung kein Anspruch auf An-
nahmeverzugsentgelt.  

§ 58 Kurzzeitige 
Arbeitsverhinde-

(1) Kann der Arbeitnehmer aus 
Gründen, die in seiner Person 

(1) unverändert (1) unverändert 
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rung aus persön-
lichen Gründen 

liegen, für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit ohne sein 
Verschulden die ihm obliegende 
Arbeit nicht leisten, so hat der 
Arbeitgeber das Entgelt fortzu-
zahlen. 

(2) Der Arbeitnehmer hat die Ar-
beitsverhinderung unverzüglich 
anzuzeigen und auf Verlangen 
des Arbeitgebers nachzuweisen. 

 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

§ 59 Kindes-
betreuung  

Im Falle einer berechtigten Leis-
tungsverweigerung nach § 33 Abs. 1 
Nr. 2 c) hat der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer für einen Zeitraum von 
insgesamt höchstens einer Woche 
pro Kalenderjahr das Entgelt fortzu-
zahlen. 

unverändert unverändert 

§ 60 Mutter-
schutzrechtliche 
Beschäftigungs-
verbote und Frei-
stellung für Still-
zeiten und Unter-
suchungen 

(1) Den unter den Geltungsbereich 
des Mutterschutzgesetzes fal-
lenden Arbeitnehmerinnen ist, 
soweit sie nicht Mutterschafts-
geld nach den Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung 
beziehen können, vom Arbeitge-
ber für Zeiten, während derer sie 
wegen eines Beschäftigungsver-
botes nach §§ 3 Abs. 1, 4, 6 Abs. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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2 oder 3 des Mutterschutzgeset-
zes oder wegen des Mehr-, 
Nacht- oder Sonntagsarbeitsver-
bots nach § 8 Abs. 1, 3 oder 5 
des Mutterschutzgesetzes nicht 
arbeiten, das Entgelt fortzuzah-
len. 

(2) Für Arbeitsausfallzeiten während 
der Schutzfristen der §§ 3 Abs. 
2, 6 Abs. 1 des Mutterschutzge-
setzes erhalten Arbeitnehmerin-
nen, die Anspruch auf Mutter-
schutzgeld nach § 200 Abs. 1, 2 
Satz 1 bis 4 und Abs. 3 der 
Reichsversicherungsordnung, § 
29 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes 
über die Krankenversicherung 
der Landwirte oder § 13 Abs. 2, 3 
des Mutterschutzgesetzes ha-
ben, vom Arbeitgeber einen Zu-
schuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen 13 
Euro und dem um die gesetzli-
chen Abzüge verminderten Ar-
beitsentgelt. 

(3) Stillenden Arbeitnehmerinnen ist 
auf ihr Verlangen die zum Stillen 
erforderliche Zeit, mindestens 
aber täglich zweimal eine halbe 

 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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Stunde oder einmal täglich eine 
Stunde unter Entgeltfortzahlung 
freizugeben. Bei einer zusam-
menhängenden Arbeitszeit von 
mehr als acht Stunden soll auf 
Verlangen zweimal eine Stillzeit 
von mindestens 45 Minuten oder, 
wenn in der Nähe der Arbeits-
stätte keine Stillgelegenheit vor-
handen ist, einmal eine Stillzeit 
von mindestens 90 Minuten ge-
währt werden. Die Arbeitszeit gilt 
als zusammenhängend, soweit 
sie nicht durch eine Ruhepause 
von mindestens zwei Stunden 
unterbrochen wird. Die Stillzeit 
darf nicht vor- oder nachgearbei-
tet werden und nicht auf die in 
dem Arbeitszeitgesetz oder in 
anderen Vorschriften festgesetz-
ten Ruhepausen angerechnet 
werden. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeit-
nehmerin für die Zeit unter Ent-
geltfortzahlung freizustellen, die 
zur Durchführung der Untersu-
chungen im Rahmen der Leis-
tungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bei Schwanger-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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schaft und Mutterschaft erforder-
lich ist. Entsprechendes gilt zu-
gunsten der Frau, die nicht in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert ist. 

§ 61 Freistellun-
gen im Rahmen 
der Wehrpflicht 

(1) Einem Arbeitnehmer im öffentli-
chen Dienst hat der Arbeitgeber 
während einer Wehrübung (§ 103 
Abs. 2 Satz 2) das Entgelt fortzu-
zahlen. Zum Entgelt gehören 
nicht besondere Zuwendungen, 
die mit Rücksicht auf den Erho-
lungsurlaub gewährt werden. Der 
Arbeitnehmer hat den Einberu-
fungsbescheid unverzüglich sei-
nem Arbeitgeber vorzulegen. 

(2) Wird ein Arbeitnehmer auf Grund 
der Wehrpflicht von der Erfas-
sungsbehörde oder einer Wehr-
ersatzbehörde aufgefordert, sich 
persönlich zu melden oder vorzu-
stellen, so hat der Arbeitgeber für 
die ausfallende Arbeitszeit das 
Entgelt weiterzuzahlen. Der Ar-
beitnehmer hat die Ladung un-
verzüglich seinem Arbeitgeber 
vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend für den Ar-
beitnehmer, der zu Dienstleistun-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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gen nach § 51 Abs. 2, §§ 51a, 54 
Abs. 5 oder § 58a des Soldaten-
gesetzes herangezogen werden 
soll. 

§ 62 Entgeltfort-
zahlung bei sons-
tigen Freistellun-
gen 

(1) Stellt der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer aus anderen als den in 
diesem Titel besonders geregel-
ten Gründen einseitig oder ein-
vernehmlich von der Arbeit frei, 
hat er das Entgelt fortzuzahlen, 
wenn nicht eine andere Verein-
barung getroffen wurde. 

(2) Für jugendliche Arbeitnehmer 
sind die Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes zu 
beachten. 

 (3) Nehmen Arbeitnehmer während 
der Arbeitszeit an Einsätzen oder 
Ausbildungsveranstaltungen im 
Rahmen ihres Dienstes für das 
Technische Hilfswerk oder zum 
Katastrophen- oder Zivilschutz 
teil, so sind sie für die Dauer der 
Teilnahme unter Entgeltfortzah-
lung von der Arbeitsleistung frei-
gestellt, soweit ein auf das Ar-
beitsverhältnis anwendbares 
Landesgesetz nichts Abwei-
chendes regelt. Gleiches gilt für 

(1) unverändert 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
(3) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
(3) unverändert 
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auf Landesrecht beruhende Frei-
stellungen. 

§ 63 Abweichende 
Regelungen 

(1) Die Arbeitsvertragsparteien kön-
nen von den Vorschriften der §§ 
57 und 58 unbeschadet der In-
haltskontrolle nach § 18 auch zu 
Lasten des Arbeitnehmers ab-
weichende Vereinbarungen tref-
fen.  

(2) Von den Vorschriften der §§ 57 – 
59, 62 Abs. 1 und 2 kann in Ta-
rifverträgen abgewichen werden. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

Vierter Untertitel: Höhe der Entgeltfortzahlung 
§ 64 Berechnung 
des fortzuzahlen-
den Arbeitsent-
gelts 

(1) Ist der Arbeitgeber zur Fortzah-
lung des Entgelts ohne Arbeits-
leistung verpflichtet, so hat er 
dem Arbeitnehmer das Entgelt 
zu entrichten, das dieser ohne 
den Arbeitsausfall erhalten hätte. 

(2) Als ausgefallene Arbeitszeit ist 
im Zweifel die regelmäßige Ar-
beitszeit des Arbeitnehmers an-
zusehen. Erhält der Arbeitneh-
mer ein vom Ergebnis abhängi-
ges Arbeitsentgelt, so bemisst 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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sich dieses nach dem Durch-
schnitt der letzten drei abgerech-
neten Kalendermonate oder 
hilfsweise anderer angemesse-
ner Bezugszeiträume bzw. Be-
zugsgrößen. 

(3) Zum Entgelt nach Absatz 1 ge-
hören nicht das für Überstunden 
gezahlte Entgelt und Leistungen 
für Aufwendungen des Arbeit-
nehmers, soweit der Anspruch 
auf sie im Falle der Arbeitsfähig-
keit davon abhängig ist, dass 
dem Arbeitnehmer entsprechen-
de Aufwendungen tatsächlich 
entstanden sind, und dem Ar-
beitnehmer solche Aufwendun-
gen während der Arbeitsunfähig-
keit nicht entstehen. 

(4) Zum Entgelt gehörende Sach-
leistungen, die während der Aus-
fallzeit nicht weiter gewährt wer-
den, sind für deren Dauer ange-
messen abzugelten. 

(5) Bei Kurzarbeit besteht Anspruch 

 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 

(5) unverändert 

 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 

(5) unverändert 
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auf Fortzahlung des Entgelts nur 
für die tatsächlich anfallende Ar-
beitszeit. 

§ 65 Abweichende 
Abmachungen 

In Tarifverträgen kann von § 64 ab-
gewichen werden.  

unverändert unverändert 

Vierter Titel: Sonstige Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien 
Erster Untertitel:  Pflichten des Arbeitgebers 

§ 66 Schutz des 
Arbeitnehmers 

(1) Der Arbeitgeber hat die Räume, 
technischen Anlagen, Arbeitsmit-
tel und die Arbeitsorganisation so 
zu gestalten, dass der Arbeit-
nehmer gegen Gefahren für Le-
ben und Gesundheit soweit ge-
schützt ist, wie es die Natur der 
Arbeitsleistung gestattet. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat die ihm auf-
erlegten öffentlich-rechtlichen 
Pflichten zum Schutz des Arbeit-
nehmers einschließlich der 
Pflicht, Sozialversicherungsbei-
träge abzuführen, auch gegen-
über dem Arbeitnehmer zu erfül-
len.  

(1) Unverändert 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(1) Der Arbeitgeber hat die Räu-
me, technischen Anlagen, Ar-
beitsmittel und die Arbeitsor-
ganisation so zu gestalten, 
dass der Arbeitnehmer gegen 
Gefahren für Leben und Ge-
sundheit im Rahmen des ge-
setzlich gebotenen geschützt 
ist. 

(2) unverändert 
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(3) Der Arbeitgeber hat die vom Ar-
beitnehmer nach der betriebli-
chen Üblichkeit in den Betrieb 
eingebrachten Sachen gegen 
Verlust und Beschädigung zu si-
chern.  

(3) unverändert (3) unverändert  

§ 67 Informati-
onspflicht des 
Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeit-
nehmer über dessen Aufgaben 
und Verantwortung sowie über 
die Art seiner Tätigkeit und ihre 
Einordnung in den Arbeitsablauf 
des Betriebs zu unterrichten. Er 
hat den Arbeitnehmer vor Beginn 
der Beschäftigung über die mit 
dieser verbundenen Unfall- und 
Gesundheitsgefahren und über 
die Maßnahmen und Einrichtun-
gen zur Abwendung dieser Ge-
fahren zu belehren. Besteht kein 
Betriebsrat, hat der Arbeitgeber 
die Arbeitnehmer zu allen Maß-
nahmen zu hören, die Auswir-
kungen auf die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer 
haben können. 

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeit-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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nehmer über die aufgrund einer 
Planung von technischen Anla-
gen, von Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufen und Arbeits-
plätzen vorgesehenen Maßnah-
men und ihre Auswirkungen auf 
dessen Arbeitsplatz, die Arbeits-
umgebung sowie auf Inhalt und 
Art der Tätigkeit zu unterrichten. 
Sobald feststeht, dass sich die 
Tätigkeit des Arbeitnehmers än-
dern wird und seine beruflichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Erfüllung der Aufgaben nicht 
ausreichen, hat der Arbeitgeber 
mit dem Arbeitnehmer zu erör-
tern, wie dessen berufliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Rahmen der betrieblichen Mög-
lichkeiten den künftigen Anforde-
rungen angepasst werden kön-
nen. Der Arbeitnehmer kann bei 
dieser Erörterung ein Mitglied der 
zuständigen Arbeitnehmervertre-
tung hinzuziehen. 

(3) Durch Tarifvertrag kann von den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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Vorschriften des Absatzes 2 ab-
gewichen werden.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 68 Personalak-
ten 

(1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer auf Verlangen Einsicht in 
die über diesen geführten Perso-
nalakten zu gewähren und unbe-
rechtigt zur Personalakte ge-
nommene Schriftstücke zu ent-
fernen.  

(2) Erklärungen des Arbeitnehmers 
zum Inhalt der Personalakte sind 
dieser auf sein Verlangen beizu-
fügen. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 69 Personalda-
tenschutz 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu 
sorgen, dass personenbezogene 
Daten des Arbeitnehmers unter-
nehmensangehörigen Personen 
nur zugänglich gemacht werden, 
soweit diese die Daten zur Erfül-
lung ihrer betrieblichen Aufgaben 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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benötigen. Sonstigen Dritten dür-
fen personenbezogene Daten 
nur nach schriftlicher Einwilligung 
des Arbeitnehmers zugänglich 
gemacht werden.  

(2) Im Übrigen gelten die Daten-
schutzgesetze. 

 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 70 Beurteilung 
und Zwischen-
zeugnis 

(1) Der Arbeitnehmer kann verlan-
gen, dass der Arbeitgeber mit 
ihm die Beurteilung seiner Leis-
tungen sowie die Möglichkeiten 
seiner beruflichen Entwicklung 
im Unternehmen erörtert. 

(2) Der Arbeitnehmer kann ein Zwi-
schenzeugnis verlangen, wenn 
er ein berechtigtes Interesse hat. 
§ 143 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 71 Aufwendun-
gen des Arbeit-
nehmers 

(1) Aufwendungen des Arbeitneh-
mers, die vom Arbeitgeber ver-
anlasst oder zur Erfüllung der 
Arbeitsleistung erforderlich sind 
oder erscheinen durften, hat der 
Arbeitgeber zu erstatten. Auf 
Verlangen des Arbeitnehmers ist 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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ein angemessener Vorschuss zu 
zahlen.  

(2) Sach- und Vermögensschäden 
des Arbeitnehmers, die bei der 
Erfüllung der Arbeitsleistung im 
Betätigungsbereich des Arbeit-
gebers entstehen, hat der Ar-
beitgeber zu ersetzen. Der Um-
fang der Haftung richtet sich 
nach den beiderseitigen Verur-
sachungsbeiträgen und Verant-
wortungsbereichen. 

(3) Die Ansprüche nach den Absät-
zen 1 und 2 bestehen nur, soweit 
die Aufwendungen bzw. Schä-
den nach dem Willen der Ver-
tragsparteien nicht bereits durch 
eine besondere Zahlung oder als 
arbeitsadäquate Schäden durch 
das regelmäßige Entgelt mit ab-
gegolten werden. 

 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

Zweiter Untertitel: Pflichten des Arbeitnehmers 
§ 72 Weiterbil-
dung 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
seine berufliche Leistungsfähig-
keit den sich ändernden Anforde-

(1) Unverändert 
 

(1) unverändert 
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rungen anzupassen und sich ei-
genverantwortlich entsprechend 
weiterzubilden. 

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeit-
nehmer bei der Verpflichtung 
nach Abs. 1 zu unterstützen und 
ihn über gebotene Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu informie-
ren, wenn diese für ihn erkenn-
bar sind. 

(3) Dem Arbeitnehmer steht ein jähr-
licher Anspruch auf Weiterbil-
dungsurlaub in Höhe von x Ta-
gen zu. Die §§ 46 Abs. 1 – 3, 47, 
48 gelten entsprechend. 

 

 

 

 

(4) Maßnahmen der Weiterbildung, 
die ausschließlich betrieblichen 
Interessen dienen, kann der Ar-
beitgeber verlangen, wenn er die 
Kosten übernimmt und den Ar-

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) Dem Arbeitnehmer steht ein jähr-
licher Anspruch auf Weiterbildungs-
urlaub in Höhe von x Tagen zu. Die 
§§ 46 Abs. 1 – 3, 47, 48 gelten ent-
sprechend. Hierauf werden sämtliche 
Ansprüche des Arbeitnehmers auf 
Weiterbildungsurlaub angerechnet, 
sofern sie nicht ausdrücklich als zu-
sätzlicher Weiterbildungsurlaub ge-
regelt sind 

(4) Maßnahmen der Weiterbildung, 
die ausschließlich betrieblichen Inte-
ressen dienen, kann der Arbeitgeber 
verlangen, wenn er die Kosten über-
nimmt und den Arbeitnehmer unter 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

(3) Dem Arbeitnehmer steht ein 
jährlicher Anspruch auf beruf-
liche Weiterbildung im Rah-
men des Abs. 1 in Höhe von x 
Tagen zu. Die §§ 46 Abs. 1 – 
3, 47, 48 gelten entsprechend. 

 

 

 

(4) wie DAV 
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beitnehmer freistellt. 

 

(5) Durch Tarifvertrag kann von den 
Vorschriften der Absätze 2 – 4 
abgewichen werden.  

Fortzahlung des vereinbarten Ent-
gelts freistellt. 
 
(5) unverändert 

 

 

(5) unverändert  

§ 73 Schäden und 
Störungen im Ar-
beitsablauf, Be-
handlung der Ar-
beits- und Be-
triebsmittel 

(1) Erkennt der Arbeitnehmer eine 
Störung im Arbeitsablauf oder 
die Gefahr, dass ein erheblicher 
betrieblicher Schaden eintritt, hat 
er dies dem Arbeitgeber unver-
züglich anzuzeigen. Der Arbeit-
nehmer hat an der Verhinderung 
von betrieblichen Schäden und 
an der Beseitigung von Störun-
gen im Arbeitsablauf und von be-
trieblichen Schäden mitzuwirken. 

(2) Der Arbeitnehmer hat Arbeits- 
und Betriebsmittel sorgfältig zu 
behandeln. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 74 Gesund-
heitsuntersu-
chung  

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
sich auf Verlangen des Arbeitge-
bers unverzüglich einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen, 
wenn die Untersuchung gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Darüber 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
sich auf Verlangen des Arbeitge-
bers unverzüglich und auf eigene 
Kosten einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen, wenn die 
Untersuchung gesetzlich vorge-

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
sich auf Verlangen des Arbeitge-
bers unverzüglich einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen, 
wenn die Untersuchung gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Darüber 
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hinaus kann der Arbeitgeber vom 
Arbeitnehmer die Untersuchung 
nur verlangen, wenn andere Ar-
beitnehmer oder die Erbringung 
der vereinbarten Arbeitsleistung 
durch eine Erkrankung des Ar-
beitnehmers nachhaltig gefährdet 
sind und das Untersuchungsver-
langen unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen verhält-
nismäßig ist. § 14 gilt entspre-
chend. 

 
 
(2) Durch Tarifvertrag kann von der 

Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 
abgewichen werden.  

schrieben ist. Darüber hinaus 
kann der Arbeitgeber vom Arbeit-
nehmer die Untersuchung nur 
verlangen, wenn andere Arbeit-
nehmer oder die Erbringung der 
vereinbarten Arbeitsleistung 
durch eine Erkrankung des Ar-
beitnehmers nachhaltig gefährdet 
sind und das Untersuchungsver-
langen unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen verhält-
nismäßig ist. § 14 gilt entspre-
chend. 

 
(2) unverändert 
  

hinaus kann der Arbeitgeber auf 
seine Kosten vom Arbeitnehmer 
die Untersuchung nur verlangen, 
wenn andere Arbeitnehmer oder 
die Erbringung der vereinbarten 
Arbeitsleistung durch eine Er-
krankung oder dauernde gesund-
heitliche Beeinträchtigung des 
Arbeitnehmers nachhaltig gefähr-
det sind und das Untersuchungs-
verlangen unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen verhält-
nismäßig ist. § 14 gilt entspre-
chend. 

(2) unverändert  

§ 75 Arbeits-
schutzmittel 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
Arbeitsschutzkleidung zu tragen 
und Arbeitsschutzvorrichtungen 
und -mittel zu benutzen, soweit 
dies durch Rechtsvorschrift be-
stimmt oder vom Arbeitgeber zum 
Schutz von Personen oder Sa-
chen angeordnet ist. Der Arbeit-
geber hat diese auf seine Kosten 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Durch Tarifvertrag kann von der 
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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abgewichen werden.  
§ 76 Herausgabe-
pflicht; Annahme 
von Vorteilen 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
dem Arbeitgeber alles, was er in 
Erfüllung der Arbeitsleistung er-
langt, herauszugeben. 

(2) Der Arbeitnehmer darf ohne Zu-
stimmung des Arbeitgebers kei-
ne Geschenke oder sonstigen 
Vorteile dafür fordern, sich ver-
sprechen lassen oder anneh-
men, dass er seine Pflichten er-
füllt, nicht erfüllt oder schlecht er-
füllt. Dies gilt nicht für geringfügi-
ge Zuwendungen, die nach Treu 
und Glauben unter Berücksichti-
gung der Verkehrssitte üblich 
sind. 

 

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Ge-
schenke oder sonstige Vorteile 
nach Abs. 2 an, kann der Arbeit-
geber die Herausgabe des Er-
langten verlangen. Ist die Her-
ausgabe unmöglich, kann der 
Arbeitgeber die Erstattung des 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 

 

 

(2) Der Arbeitnehmer darf ohne 
Zustimmung des Arbeitgebers 
keine Geschenke oder sonsti-
gen Vorteile dafür fordern, 
sich versprechen lassen oder 
annehmen, dass er seine 
Pflichten erfüllt, nicht erfüllt 
oder schlecht erfüllt. Dies tilg 
auch für mittelbare Begünsti-
gungen. Ausgenommen sind  
geringfügige Zuwendungen, 
die nach Treu und Glauben 
unter Berücksichtigung der 
Verkehrssitte üblich sind. 

(3) unverändert 
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Wertes des Erlangten verlangen. 

(4) Durch Tarifvertrag kann von der 
Vorschrift des Absatzes 2 Satz 2 
abgewichen werden.  

 
(4) Der Arbeitnehmer ist dem Arbeit-
geber zur Auskunft verpflichtet, ob 
und in welchem Umfang er Vorteile 
im Sinne von Abs. 1 oder 2 entge-
gengenommen hat. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend, soweit dem Arbeitnehmer 
Vorteile mittelbar (z.B. Angehörige) 
zugute kommen 

 

(4) Durch Tarifvertrag kann von 
der Vorschrift des Absatzes 2 
Satz 3 abgewichen werden.  

 

 

(5) wie DAV Abs. 4 

§ 77 Verschwie-
genheitspflicht 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, 
über Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse und über bestimmte 
oder bestimmbare, vom Arbeit-
geber aus berechtigtem Interes-
se als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnete Tatsachen Ver-
schwiegenheit zu wahren. Soweit 
sie seinen Arbeitsbereich betref-
fen, hat er dafür zu sorgen, dass 
Dritte von ihnen nicht unbefugt 
Kenntnis erhalten. 

(2) Die Verpflichtung besteht über 
die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus, es sei denn, 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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sie wirkt wie ein nachvertragli-
ches Wettbewerbsverbot im Sin-
ne des § 81 oder das berechtigte 
Interesse ist nachträglich entfal-
len. 

§ 78 Abhilfe bei 
drohenden Schä-
den und Geset-
zesverstößen 

(1) Drohen Menschen, Sachwerten 
oder der Umwelt aus dem Be-
trieb Schäden oder werden 
Strafgesetze oder Arbeitsschutz-
vorschriften verletzt, so hat der 
Arbeitnehmer den Arbeitgeber 
vor der Einschaltung der zustän-
digen außerbetrieblichen Stellen 
zur Abhilfe aufzufordern. Kommt 
der Arbeitgeber der Aufforderung 
nicht nach, so kann sich der Ar-
beitnehmer an die zuständigen 
Stellen wenden.  

(2) Der Arbeitnehmer darf sich un-
mittelbar an die zuständigen au-
ßerbetrieblichen Stellen wenden, 
wenn 

a) dem Arbeitnehmer, Men-
schen, Sachwerten oder der 
Umwelt unverhältnismäßige 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Arbeitnehmer darf sich unmit-
telbar an die zuständigen außerbe-
trieblichen Stellen wenden, wenn 

a)  dem Arbeitnehmer, Menschen, 
Sachwerten oder der Umwelt unver-
hältnismäßige Nachteile drohen und 
eine Aufforderung nicht oder nicht 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) wie DAV 
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Nachteile drohen, 

b) der Arbeitgeber selbst eine 
Straftat begangen hat oder 

 

c) eine Aufforderung nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Abhilfe 
führen würde. 

rechtzeitig zur Abhilfe führen würde, 

b) der Arbeitgeber im Zusammen-
hang mit dem Betrieb eine nicht nur 
auf Antrag verfolgbare Straftat be-
gangen hat 
c) wird gestrichen 

§ 79 Mehrere Er-
werbstätigkeiten  

(1) Übt der Arbeitnehmer mehrere 
Arbeitsverhältnisse oder neben 
dem Arbeitsverhältnis eine selb-
ständige Erwerbstätigkeit aus, so 
hat er dies dem Arbeitgeber, 
dessen Interessen hierdurch be-
einträchtigt werden könnten, un-
verzüglich anzuzeigen. Seine 
Verpflichtungen aus § 80 bleiben 
unberührt. 

 

(2) Die Ausübung weiterer Erwerbs-
tätigkeit kann vertraglich nur bei 
berechtigtem Interesse des Ar-
beitgebers beschränkt werden.  

(1) Übt der Arbeitnehmer mehrere 
Arbeitsverhältnisse oder neben dem 
Arbeitsverhältnis eine selbständige 
Erwerbstätigkeit aus, so hat er dies 
dem Arbeitgeber, dessen Interessen 
hierdurch beeinträchtigt werden 
könnten, unter Angabe des Inhalts 
der Tätigkeit, ihres Umfangs und der 
Lage der Arbeitszeit unverzüglich 
anzuzeigen. Seine Verpflichtungen 
aus § 80 bleiben unberührt. 

(2) unverändert 

(1) wie DAV 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert  

§ 80 Wettbe-
werbsbeschrän-

(1) Der Arbeitnehmer darf eine an-
dere berufliche Tätigkeit, mit der 

(1) unverändert (1) Unverändert 
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kung während 
des Arbeitsver-
hältnisses 

er im Wettbewerb zu der unter-
nehmerischen Tätigkeit des Ar-
beitgebers steht, nur mit Einwilli-
gung des Arbeitgebers ausüben. 

(2) Die Einwilligung gilt als erteilt, 
wenn dem Arbeitgeber bei Ver-
tragsschluss bekannt ist, dass 
der Arbeitnehmer eine andere 
berufliche Tätigkeit nach Abs. 1 
ausübt und der Arbeitgeber die 
Aufgabe dieser Tätigkeit nicht 
ausdrücklich vereinbart. Die Ein-
willigung gilt weiter als erteilt, 
wenn der Arbeitgeber nicht in-
nerhalb von einem Monat nach 
Zugang eines schriftlichen An-
trags widerspricht. Die Einwilli-
gung kann befristet oder unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs er-
teilt werden. Die Einwilligung darf 
nicht verweigert werden, wenn 
der Arbeitgeber an der Einhal-
tung des Wettbewerbsverbots 
kein berechtigtes Interesse hat 
oder die Berufsausübung des 
Arbeitnehmers unbillig erschwert 

 
 
 
 

(2) Die Einwilligung gilt als erteilt, 
wenn dem Arbeitgeber bei Ver-
tragsschluss bekannt ist, dass der 
Arbeitnehmer eine andere berufli-
che Tätigkeit nach Abs. 1 ausübt 
und der Arbeitgeber die Aufgabe 
dieser Tätigkeit nicht ausdrücklich 
vereinbart. Die Einwilligung gilt 
weiter als erteilt, wenn der Arbeit-
geber nicht innerhalb von einem 
Monat nach Zugang eines schrift-
lichen Antrags schriftlich wider-
spricht. Die Einwilligung kann be-
fristet oder unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs erteilt werden. Die 
Einwilligung darf nicht verweigert 
werden, wenn der Arbeitgeber an 
der Einhaltung des Wettbewerbs-
verbots kein berechtigtes Interes-
se hat oder die Berufsausübung 
des Arbeitnehmers unbillig er-

 

 

  

(2) wie DAV 
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würde.  

(3) Verletzt der Arbeitnehmer die 
Pflicht nach Absatz 1, so kann 
der Arbeitgeber unbeschadet 
seiner Ansprüche auf Schadens-
ersatz die Herausgabe des aus 
der Wettbewerbstätigkeit Erlang-
ten oder Wertersatz verlangen. 
Der Anspruch ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntwer-
den dem Arbeitnehmer gegen-
über schriftlich geltend gemacht 
wird. Die Vorschriften über die 
Verjährung bleiben unberührt. 

schwert würde.  

 
(3) unverändert 

 

(3) unverändert 

§ 81 Wettbe-
werbsbeschrän-
kung nach Been-
digung des Ar-
beitsverhältnis-
ses 

(1) Eine Vereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, die 
den Arbeitnehmer nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in 
seiner beruflichen Tätigkeit be-
schränkt (Wettbewerbsverbot), 
ist nur wirksam, 

1. wenn sie dem Schutz des Ar-
beitgebers vor Wettbewerb 
durch den Arbeitnehmer dient, 

2. soweit sie unter Berücksichti-

(1) Eine Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, die den Arbeitnehmer 
nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses in seiner berufli-
chen Tätigkeit beschränkt 
(Wettbewerbsverbot), ist nur 
wirksam, 

1. soweit sie dem berechtigten 
geschäftlichen Interesse des 
Arbeitgebers am Schutz des 

(1) wie DAV 
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gung der Entschädigung nach 
Art und Umfang, Ort und Zeit 
die künftige berufliche Tätig-
keit des Arbeitnehmers nicht 
unbillig erschwert, 

3. wenn sie auf längstens zwei 
Jahre nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses befristet 
ist und 

4. wenn sie eine Entschädi-
gungspflicht des Arbeitgebers 
nach Maßgabe des § 83 für 
die Dauer des Wettbewerbs-
verbots vorsieht. 

 
 
 
 

(2) Die Vereinbarung bedarf der 
Schriftform. Sie ist unwirksam, 
wenn sie nicht in einer gesonder-
ten Urkunde abgefasst ist, die Art 
und Umfang, Ort und Zeit des 
Wettbewerbsverbots nennt. Der 
Arbeitgeber hat dem Arbeitneh-
mer eine Abschrift der Urkunde 
auszuhändigen. 

(3) Hält sich der Arbeitnehmer an 

Arbeitgebers vor Wettbewerb 
durch den Arbeitnehmer dient, 

2. soweit sie unter Berücksichti-
gung der Entschädigung nach 
Art und Umfang, Ort und Zeit 
die künftige berufliche Tätig-
keit des Arbeitnehmers nicht 
unbillig erschwert, 

3. wenn sie auf längstens zwei 
Jahre nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses befristet 
ist und 

4. wenn auf die Entschädigungs-
pflicht des Arbeitgebers nach 
§ 83 und die Verzichtsmög-
lichkeit nach § 84 hingewiesen 
wird. 

 
(2) Die Vereinbarung bedarf der 

Schriftform. Sie ist unwirksam, 
wenn sie nicht Art und Um-
fang, Ort und Zeit des Wett-
bewerbsverbots nennt. Der 
Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer eine Abschrift der Ur-
kunde auszuhändigen. 

(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) wie DAV 
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das Wettbewerbsverbot, so kann 
sich der Arbeitgeber nicht auf 
dessen Unwirksamkeit berufen. 

 (3) unverändert 

§ 82 Bedingtes 
Wettbewerbsver-
bot 

(1) Behält sich der Arbeitgeber ver-
traglich vor, dem Arbeitnehmer 
ein Wettbewerbsverbot aufzuer-
legen, so gilt dies unter den Vor-
aussetzungen des § 80 Abs. 1 
und 2 als Angebot zum Ab-
schluss eines Wettbewerbsver-
bots. Der Arbeitnehmer kann das 
Angebot bis zwei Wochen nach 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses schriftlich annehmen. § 81 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Eine Vertragsbestimmung, mit 
der sich der Arbeitgeber vorbe-
hält, auf die Einhaltung des 
Wettbewerbsverbots ohne Ent-
schädigung zu verzichten, ist 
unwirksam. 

(1) Behält sich der Arbeitgeber 
vertraglich vor, dem Arbeit-
nehmer ein Wettbewerbsver-
bot aufzuerlegen, so gilt dies 
unter den Voraussetzungen 
des § 80 Abs. 1 und 2 als An-
gebot zum Abschluss eines 
Wettbewerbsverbots. Der Ar-
beitnehmer kann das Angebot 
bis zwei Wochen nach Been-
digung des Arbeitsverhältnis-
ses schriftlich annehmen. § 80 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) unverändert 

(1) Unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

§ 83 Entschädi-
gung 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer für die Einhal-
tung des Wettbewerbsverbots 
monatlich eine Entschädigung zu 

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
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zahlen, die mindestens die Hälfte 
des Entgelts erreicht, das dem 
Arbeitnehmer im Durchschnitt 
der letzten zwölf Monate vor Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses zugestanden hat.  

(2) Der Arbeitnehmer muss sich auf 
die Entschädigung den Betrag 
anrechnen lassen, den er durch 
andere Tätigkeit verdient oder zu 
verdienen böswillig unterlässt, 
soweit die Entschädigung zu-
sammen mit dem Betrag, den er 
sich anrechnen lassen muss, das 
zuletzt bezogene Entgelt um 
mehr als ein Zehntel, oder wenn 
der Arbeitnehmer wegen des 
Wettbewerbsverbots seinen 
Wohnsitz verlegen musste, um 
mehr als ein Viertel übersteigen 
würde. 

 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 84 Verzicht auf 
das Wettbe-
werbsverbot 

Der Arbeitgeber kann auf das Wett-
bewerbsverbot bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses schriftlich 
verzichten. Nach Ablauf eines Jahres 
nach der Verzichtserklärung wird er 

unverändert unverändert 
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von der Verpflichtung zur Zahlung 
der Entschädigung frei. 

§ 85 Lossagung 
bei Kündigung 
des Arbeitsver-
hältnisses durch 
den Arbeitgeber 

(1) Kündigt der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis, so kann der Ar-
beitnehmer wählen, ob er gegen 
Zahlung der Entschädigung nach 
§ 83 das Wettbewerbsverbot 
einhält. Das Wahlrecht des Ar-
beitnehmers entfällt, wenn sich 
der Arbeitgeber bereit erklärt, 
dem Arbeitnehmer für die Dauer 
des Verbots das volle zuletzt be-
zogene Entgelt zu zahlen. 

(2) Kündigt der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis wegen vertrags-
widrigen Verhaltens des Arbeit-
nehmers, so kann der Arbeitge-
ber wählen, ob er gegen Zahlung 
der Entschädigung nach § 83 am 
Wettbewerbsverbot festhält. 

(1) Kündigt der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis, entfallen das Wett-
bewerbsverbot und die Entschädi-
gungspflicht. Der Arbeitnehmer kann 
jedoch innerhalb eines Monats nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses wäh-
len, ob er gegen Zahlung der Ent-
schädigung nach § 83 das Wettbe-
werbsverbot einhält. Das Wahlrecht 
des Arbeitnehmers entfällt, wenn 
sich der Arbeitgeber bereit erklärt, 
dem Arbeitnehmer für die Dauer des 
Verbots das volle zuletzt bezogene 
Entgelt zu zahlen, ohne dass § 83 
Abs. 2 Anwendung findet. Ein Aufhe-
bungsvertrag gilt als ordentliche ar-
beitgeberseitige Kündigung, es sei 
denn, in ihm ist etwas anderes ver-
einbart 
(2) Kündigt der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis wegen vertragswidri-
gen Verhaltens des Arbeitnehmers, 
so entfallen das Wettbewerbsverbot 
und die Entschädigungspflicht. Der 
Arbeitgeber kann innerhalb eines 
Monats nach Ausspruch der Kündi-

(1) Kündigt der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis, entfallen das 
Wettbewerbsverbot und die Ent-
schädigungspflicht. Der Arbeit-
nehmer kann jedoch innerhalb 
eines Monats nach Ende des Ar-
beitsverhältnisses wählen, ob er 
gegen Zahlung der Entschädi-
gung nach § 83 das Wettbe-
werbsverbot einhält. Das Wahl-
recht des Arbeitnehmers entfällt, 
wenn sich der Arbeitgeber bereit 
erklärt, dem Arbeitnehmer für die 
Dauer des Verbots das volle zu-
letzt bezogene Entgelt zu zahlen, 
ohne dass § 83 Abs. 2 Anwen-
dung findet. Dasselbe gilt für ei-
nen Aufhebungsvertrag, es sei 
denn, in ihm ist etwas anderes 
vereinbart. 

(2) Kündigt der Arbeitgeber aus ver-
haltensbedingten Gründen, kann 
er innerhalb eines Monats wäh-
len, ob er gegen Zahlung der 
Entschädigung nach § 83 am 
Wettbewerbsverbot festhält. 
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gung wählen, ob er gegen Zahlung 
der Entschädigung nach § 83 am 
Wettbewerbsverbot festhält 

§ 86 Lossagung 
bei Kündigung 
des Arbeitsver-
hältnisses durch 
den Arbeitnehmer 

Kündigt der Arbeitnehmer das Ar-
beitsverhältnis wegen vertragswidri-
gen Verhaltens des Arbeitgebers, so 
wird das Wettbewerbsverbot unwirk-
sam, wenn der Arbeitnehmer vor Ab-
lauf eines Monats nach der Kündi-
gung schriftlich erklärt, dass er nicht 
an dem Wettbewerbsverbot festhal-
ten will. 

Kündigt der Arbeitnehmer das Ar-
beitsverhältnis wegen vertragswidri-
gen Verhaltens des Arbeitgebers, so 
entfallen das Wettbewerbsverbot und 
die Entschädigungspflicht. Der Ar-
beitnehmer kann jedoch innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung 
wählen, ob er an dem Wettbewerbs-
verbot gegen Entschädigung nach § 
83 festhält. 

wie DAV 

§ 87 Auskunfts-
pflicht 

Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitge-
ber auf Verlangen Auskunft zu geben 
über eine andere berufliche Tätigkeit 
und über die Höhe des Einkommens 
aus dieser Tätigkeit, soweit dies für 
die Einhaltung des Wettbewerbsver-
bots, für die Höhe der Karenzent-
schädigung oder für Ansprüche nach 
§ 80 von Bedeutung ist. 

unverändert unverändert 

Fünfter Titel: Leistungsstörungen auf Seiten des Arbeitnehmers 
§ 88 Nichtleistung (1) Erbringt der Arbeitnehmer wäh-

rend der festgelegten Arbeitszeit 
keine Arbeitsleistung, so bleibt er 
zur Nachleistung nur berechtigt 

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
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und verpflichtet, wenn die Partei-
en dies vereinbaren.  

(2) Der Arbeitnehmer ist dem Ar-
beitgeber nach den allgemeinen 
Vorschriften zum Ersatz eines 
aufgrund der Nichterfüllung ent-
stehenden Schadens verpflichtet. 
Dies gilt nicht, wenn die Nicht-
leistung auf einer krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit be-
ruht. 

 
(2) unverändert 

 
(2) unverändert 

§ 89 Arbeitneh-
merhaftung bei 
Schlechtleistung 
und Verletzung 
von Nebenpflich-
ten 

(1) Verletzt der Arbeitnehmer sei-
ne Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis, ohne dass eine Nichtleis-
tung vorliegt, so hat er dem Ar-
beitgeber Schadensersatz nach 
den allgemeinen Vorschriften zu 
leisten, sofern er die Pflichtverlet-
zung zu vertreten hat. Tritt der 
Schaden infolge einer Pflichtver-
letzung bei betrieblich veranlasster 
Tätigkeit ein, richtet sich der Um-
fang der Haftung nach den beider-
seitigen Verursachungsbeiträgen 
und Verantwortungsbereichen. Die 
Leistungsstörung führt nicht zu ei-
ner Minderung des Arbeitsent-
gelts. 

Alternativ zu S. 2: 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Verletzt der Arbeitnehmer sei-
ne Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis, ohne dass eine Nichtleis-
tung vorliegt, so hat er dem Ar-
beitgeber Schadensersatz nach 
den allgemeinen Vorschriften zu 
leisten, sofern er die Pflichtverlet-
zung zu vertreten hat. Tritt der 
Schaden infolge einer Pflichtver-
letzung bei betrieblich veranlasster 
Tätigkeit ein, richtet sich der Um-
fang der Haftung nach den beider-
seitigen Verursachungsbeiträgen 
und Verantwortungsbereichen. Die 
Leistungsstörung führt nicht zu ei-
ner Minderung des Arbeitsent-
gelts. 
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Tritt der Schaden infolge einer 
Pflichtverletzung bei betrieblich 
veranlasster Tätigkeit ein, haftet 
der Arbeitnehmer für den gesam-
ten Schaden, soweit ihm Vorsatz 
vorzuwerfen ist. Im übrigen be-
steht eine Haftung nur, soweit sie 
dem Arbeitnehmer unter Berück-
sichtigung der beiderseitigen 
Verursachungsbeiträge und Ver-
antwortungsbereiche zumutbar 
ist. Trifft ihn hinsichtlich der 
Pflichtverletzung lediglich leich-
teste Fahrlässigkeit, ist der Ar-
beitnehmer nicht zum Schadens-
ersatz nach Satz 1 verpflichtet.  

(2) Die Haftung des Arbeitnehmers 
für Personenschäden des Ar-
beitgebers oder im Betrieb be-
schäftigter Dritter ist nach Maß-
gabe des § 105 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch einge-
schränkt. 

(3) Schädigt der Arbeitnehmer bei 
der Erfüllung der Arbeitsleistung 
im Betätigungsbereich des Ar-
beitgebers einen Dritten, so hat 
der Arbeitgeber ihn nach den 
Grundsätzen des Abs. 1 von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) unverändert 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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darauf beruhenden Schadenser-
satzansprüchen des Dritten so-
wie den notwendigen Kosten der 
Rechtsverfolgung freizustellen. 
Dies gilt nicht, soweit der Arbeit-
nehmer von einer vom Arbeitge-
ber (mit)finanzierten Versiche-
rung Deckung verlangen kann. 

§ 90 Vertragsstra-
fe 

(1) In allgemeinen Vertragsbedin-
gungen kann eine Vertragsstrafe 
zu Lasten des Arbeitnehmers 
wirksam nur für folgende schuld-
hafte Vertragsverletzungen ver-
einbart werden: 

1. Nichtantritt oder vorzeitige 
einseitige Beendigung der Arbeit, 

2. Verstoß gegen Verschwie-
genheitspflichten (§ 77), 

3. Verstoß gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (§§ 80, 
81). 

(2) Eine Vereinbarung gemäß Absatz 
1 Nr. 1 benachteiligt den Arbeit-
nehmer unangemessen im Sinne 
von § 18 Abs. 6, wenn die Höhe 
der Vertragsstrafe ein Bruttomo-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Eine Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 Nr. 1 benachteiligt 
den Arbeitnehmer unange-
messen im Sinne von § 18 
Abs. 6, wenn die Höhe der 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) wie DAV 
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natsentgelt übersteigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Weitergehende Schadensersatz-

ansprüche werden durch die Ver-
einbarung einer Vertragsstrafe 
nicht berührt. Die Vereinbarung 
eines pauschalen Schadenser-
satzes gilt als Vereinbarung einer 
Vertragsstrafe. 

Vertragsstrafe für jeden Fall 
einer Vertragsverletzung ein 
Bruttomonatsentgelt über-
steigt. Bei wiederholter oder 
andauernder Verletzung der-
selben Vertragspflicht inner-
halb eines Kalendermonats 
darf die Vertragsstrafe maxi-
mal zwei Bruttomonatsentgel-
te gellte betragen. 

(3) unverändert 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

Sechster Titel: Arbeitnehmerüberlassung 
§ 91 Arbeitneh-
merüberlassung 

(1) 1Überlässt ein Arbeitgeber (über-
lassender Arbeitgeber) einen Ar-
beitnehmer aufgrund einer mit 
dem Arbeitnehmer getroffenen 
Vereinbarung einem Dritten (auf-
nehmender Arbeitgeber) zur Ar-
beitsleistung (Arbeitnehmerüber-
lassung), so hat der Arbeitneh-
mer die arbeitsvertraglich ge-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(1) 1Überlässt ein Arbeitgeber (über-
lassender Arbeitgeber) einen Ar-
beitnehmer aufgrund einer mit 
dem Arbeitnehmer getroffenen 
Vereinbarung einem Dritten (auf-
nehmender Arbeitgeber) zur Ar-
beitsleistung (Arbeitnehmerüber-
lassung), so hat der Arbeitneh-
mer die arbeitsvertraglich ge-
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schuldete Arbeit bei dem auf-
nehmenden Arbeitnehmer zu 
leisten. 2Arbeitgeber des betrof-
fenen Arbeitnehmers bleibt auch 
während der Überlassung der 
überlassende Arbeitgeber. 

(2) § 92 Abs. 2 bis 6, § 93, § 94 
Abs. 2 bis 6 und § 95 sind nicht 
anzuwenden auf die Arbeitneh-
merüberlassung 

1. zwischen Arbeitgebern 
desselben Wirtschaftszweiges 
zur Vermeidung von Kurzarbeit 
oder Entlassungen, wenn ein für 
den aufnehmenden und den ü-
berlassenden Arbeitgeber gel-
tender Tarifvertrag dies vorsieht, 

2. zwischen Konzernunterneh-
men im Sinne des § 18 des Akti-
engesetzes, wenn der Arbeit-
nehmer seine Arbeit vorüberge-
hend nicht bei seinem Arbeitge-
ber leistet, oder 

3. in das Ausland, wenn der 
Arbeitnehmer einem auf der 
Grundlage zwischenstaatlicher 

 
 
 
 
(2) unverändert 

schuldete Arbeit bei dem auf-
nehmenden Arbeitgeber zu leis-
ten. 2Arbeitgeber des betroffenen 
Arbeitnehmers bleibt auch wäh-
rend der Überlassung der über-
lassende Arbeitgeber. 

(2) unverändert 
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Vereinbarungen begründetes 
deutsch-ausländisches Gemein-
schaftsunternehmen überlassen 
wird, an dem der überlassende 
Arbeitgeber beteiligt ist. 

§ 92 Rechtsver-
hältnis zwischen 
Arbeitnehmer und 
überlassendem 
Arbeitgeber 

(1) Der überlassende Arbeitgeber 
bleibt zur Zahlung des Entgelts 
verpflichtet. 

(2) Im Falle gewerbsmäßiger Arbeit-
nehmerüberlassung kann der 
Arbeitnehmer ein befristetes Ar-
beitsverhältnis mit dem überlas-
senden Arbeitgeber jederzeit or-
dentlich kündigen, soweit nicht 
ein anwendbarer Tarifvertrag ein 
anderes vorsieht. 

(3) 1Der Arbeitnehmer ist nicht ver-
pflichtet, bei dem aufnehmenden 
Arbeitgeber zu arbeiten, soweit 
dieser durch einen Arbeitskampf 
unmittelbar betroffen ist. 2Macht 
der Arbeitnehmer hiervon 
Gebrauch, so gerät der überlas-
sende Arbeitgeber nicht in An-
nahmeverzug, es sei denn, er 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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könnte den Arbeitnehmer tat-
sächlich anderweitig beschäfti-
gen. 

(4) Betreibt der überlassende Ar-
beitgeber gewerbsmäßig Arbeit-
nehmerüberlassung, so findet § 
16 auf ihn mit der Maßgabe An-
wendung, dass in die Nieder-
schrift ferner die Erlaubnisbehör-
de, der Ort und das Datum der 
Erlaubnis im Sinne des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes 
sowie die Art und Höhe der Leis-
tungen für Zeiten, in denen der 
Arbeitnehmer nicht verliehen ist, 
aufzunehmen sind. 

(5) 1Der überlassende Arbeitgeber 
ist, wenn er gewerbsmäßig Ar-
beitnehmerüberlassung betreibt, 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer 
bei Vertragsschluss ein Merkblatt 
der Erlaubnisbehörde über den 
wesentlichen Inhalt der §§ 91 bis 
95 auszuhändigen. 
2Nichtdeutsche Arbeitnehmer er-
halten das Merkblatt und den 

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Unverändert 
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Nachweis nach Absatz 2 auf Ver-
langen in ihrer Muttersprache. 
3Die Kosten des Merkblatts trägt 
der überlassende Arbeitgeber. 

(6) 1Bedarf der überlassende Arbeit-
geber einer Erlaubnis nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz, so hat er den Arbeitnehmer 
unverzüglich über den Zeitpunkt 
des Wegfalls dieser Erlaubnis zu 
unterrichten. 2Im Falle  

1. der Nichtverlängerung (§ 2 
Abs. 4 S. 2 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes),  

2. der Rücknahme (§ 4 des Ar-
beitnehmer-
überlassungsgesetzes) oder 

3. des Widerrufs (§ 5 des Arbeit-
nehmer-
überlassungsgesetzes) 

hat er ihn ferner auf das voraussicht-
liche Ende der Abwicklung (§ 2 Abs. 
4 S. 4 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes) und die ge-
setzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 

 
 
 

(6) unverändert 

 
 
 

(6) unverändert 
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S. 4 letzter Halbsatz des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes) hinzu-
weisen. 

§ 93 Unwirksame 
Vereinbarungen 
zwischen Arbeit-
nehmer und über-
lassendem Ar-
beitgeber 

(1) 1Sofern der überlassende Arbeit-
geber über eine für die Arbeit-
nehmerüberlassung erforderliche 
Erlaubnis nicht verfügt, ist ein 
zwischen ihm und einem Arbeit-
nehmer geschlossener Arbeits-
vertrag, der darauf gerichtet ist, 
dass der Arbeitnehmer Dritten 
vorübergehend zur Arbeitsleis-
tung überlassen wird, unwirk-
sam. 2In diesem Fall hat der Ar-
beitnehmer gegen den überlas-
senden Arbeitgeber einen An-
spruch auf Ersatz des Schadens, 
den er dadurch erleidet, dass er 
auf die Gültigkeit des Vertrages 
vertraut. 3Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn der Arbeitnehmer 
den Grund der Unwirksamkeit 
kannte. 

(2) 1Vertragliche Vereinbarungen 
oder Betriebsvereinbarungen, die 
für den Arbeitnehmer für die Zeit 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1Vertragliche Vereinbarungen 
oder Betriebsvereinbarungen, 
die für den Arbeitnehmer für 
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der Beschäftigung bei einem 
aufnehmenden Arbeitgeber 
schlechtere als die in dessen Be-
trieb für einen dort beschäftigten 
vergleichbaren Arbeitnehmer gel-
tenden wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen einschließlich des 
Entgelts vorsehen, sind unwirk-
sam, wenn nicht ein Tarifvertrag 
abweichende Regelungen zu-
lässt oder ein sachlicher Grund 
für die Abweichung besteht 
(Gleichbehandlungsgebot). 2Die 
Unwirksamkeitsfolge tritt nicht 
ein, wenn der überlassende Ar-
beitgeber einem zuvor arbeitslo-
sen Arbeitnehmer für die Über-
lassung an einen aufnehmenden 
Arbeitgeber für die Dauer von 
insgesamt höchstens sechs Wo-
chen mindestens ein Brutto-
arbeitsentgelt gewährt, welches 
den Betrag, den der Arbeitneh-
mer zuletzt als Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosengeld II erhalten 
hat, um mindestens ein Viertel 
übersteigt und zwischen dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Zeit der Beschäftigung bei 
einem aufnehmenden Arbeit-
geber schlechtere als die in 
dessen Betrieb für einen dort 
beschäftigten vergleichbaren 
Arbeitnehmer geltenden we-
sentlichen Arbeitsbedingun-
gen einschließlich des Ent-
gelts vorsehen, sind unwirk-
sam, wenn nicht ein Tarifver-
trag oder ein im Arbeitsvertrag 
für anwendbar erklärter Tarif-
vertrag dieses Geltungsbe-
reichs abweichende Regelun-
gen zulässt oder ein sachli-
cher Grund für die Abwei-
chung besteht (Gleichbehand-
lungsgebot). 2Die Unwirksam-
keitsfolge tritt nicht ein, wenn 
der überlassende Arbeitgeber 
einem zuvor arbeitslosen Ar-
beitnehmer für die Überlas-
sung an einen aufnehmenden 
Arbeitgeber für die Dauer von 
insgesamt höchstens sechs 
Wochen mindestens ein Brut-
toarbeitsentgelt gewährt, wel-
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überlassenden Arbeitgeber und 
dem Arbeitnehmer in den letzten 
fünf Jahren kein Leiharbeitsver-
hältnis bestanden hat. 3Ist eine 
Vereinbarung nach Satz 1 un-
wirksam, so hat der Arbeitneh-
mer gegen den überlassenden 
Arbeitgeber Anspruch auf Ge-
währung der im Betrieb des auf-
nehmenden Arbeitgebers für ei-
nen dort beschäftigten vergleich-
baren Arbeitnehmer geltenden 
Arbeitsbedingungen einschließ-
lich des Arbeitsentgelts. 

 

 

 

 

 

(3) Vereinbarungen, die dem Arbeit-
nehmer untersagen, mit dem 
aufnehmenden Arbeitgeber zu 
einem Zeitpunkt, in dem das Ar-
beitsverhältnis mit dem überlas-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

ches den Betrag, den der Ar-
beitnehmer zuletzt als Arbeits-
losengeld oder Arbeitslosen-
geld II erhalten hat, um min-
destens ein Viertel übersteigt 
und zwischen dem überlas-
senden Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer in den letzten 
fünf Jahren kein Leiharbeits-
verhältnis bestanden hat. 3Ist 
eine Vereinbarung nach Satz 
1 unwirksam, so hat der Ar-
beitnehmer gegen den über-
lassenden Arbeitgeber An-
spruch auf Gewährung der im 
Betrieb des aufnehmenden 
Arbeitgebers für einen dort 
beschäftigten vergleichbaren 
Arbeitnehmer geltenden Ar-
beitsbedingungen einschließ-
lich des Arbeitsentgelts. 

(3) unverändert 
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senden Arbeitgeber nicht mehr 
besteht, ein Arbeitsverhältnis 
einzugehen, sind unwirksam. 

§ 94 Rechte und 
Pflichten des auf-
nehmenden Ar-
beitgebers 

(1) 1Der aufnehmende Arbeitgeber 
ist berechtigt, dem Arbeitnehmer 
Weisungen (§ 32) zu erteilen. 2§ 
33 ist anzuwenden. 

(2) 1Der aufnehmende Arbeitgeber 
kann den Arbeitnehmer unbe-
schadet seiner Rechte gegen-
über dem überlassenden Arbeit-
geber ermahnen. 2Das Recht zur 
Abmahnung und zur Kündigung 
steht nur dem überlassenden Ar-
beitgeber zu. 

(3) Der Arbeitnehmer hat – außer 
wenn eine Ausnahme vom 
Gleichbehandlungsgebot des § 
93 Abs. 2 S. 1 vorliegt – gegen 
den aufnehmenden Arbeitgeber 
einen Anspruch auf Auskunft ü-
ber die in dessen Betrieb für ei-
nen bei diesem beschäftigten 
vergleichbaren Arbeitnehmer gel-
tenden wesentlichen Arbeits-

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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bedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts. 

(4) 1Der Arbeitnehmer ist berechtigt, 
die Sprechstunden der bei dem 
aufnehmenden Arbeitgeber be-
stehenden Arbeitnehmervertre-
tungen aufzusuchen und an den 
Betriebs- und Jugendversamm-
lungen teilzunehmen. § 7 dieses 
Gesetzes sowie die §§ 85 bis 
86a des Betriebsverfassungsge-
setzes gelten für den Arbeit-
nehmer auch beim aufnehmen-
den Arbeitgeber. 

(5) Im Übrigen finden die Regelun-
gen über die sonstigen Rechte 
und Pflichten des Arbeitnehmers 
auf das Verhältnis zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem aufneh-
menden Arbeitgeber Anwen-
dung, soweit sich nicht aus dem 
Zweck der Arbeitnehmerüberlas-
sung oder aus den Umständen 
der Überlassung im Einzelfall 
(alt. oder aus einer Vereinba-

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
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rung) ein anderes ergibt. 

(6) Der Arbeitnehmer haftet dem 
aufnehmenden Arbeitgeber für 
Schäden nach § 89. 

 
(6) unverändert 

 
(6) unverändert 

§ 95 Fiktion eines 
Arbeitsverhält-
nisses zum auf-
nehmenden Ar-
beitgeber 

(1) 1Ist der Vertrag zwischen dem 
überlassenden Arbeitgeber und 
dem Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 
1 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes unwirksam, oder 
wird gemäß § 1 Abs. 2 des Ar-
beitnehmer-
überlassungsgesetzes vermutet, 
dass der überlassende Arbeitge-
ber Arbeitsvermittlung betreibt, 
so gilt ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen dem Arbeitnehmer und 
dem aufnehmenden Arbeitgeber 
zu dem zwischen dem überlas-
senden Arbeitgeber und dem 
aufnehmenden Arbeitgeber für 
den Beginn der Tätigkeit vorge-
sehenen Zeitpunkt als zustande 
gekommen; tritt die Unwirksam-
keit erst nach Beginn der Tätig-
keit beim aufnehmenden Arbeit-
geber ein, so gilt das Arbeitsver-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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hältnis zwischen diesem und 
dem Arbeitnehmer mit dem Ein-
tritt der Unwirksamkeit als zu-
stande gekommen. 2Der Arbeit-
nehmer kann dieses Arbeitsver-
hältnis innerhalb eines Monats 
nach Kenntnis von seinem Ent-
stehen ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. 

(2) 1Ein nach Absatz 1 fingiertes Ar-
beitsverhältnis gilt als befristet, 
wenn die Tätigkeit des Leihar-
beitnehmers bei dem aufneh-
menden Arbeitgeber ihrerseits 
von vornherein nur befristet vor-
gesehen war und ein zwischen 
aufnehmendem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vertraglich verein-
bartes Arbeitsverhältnis gemäß § 
129 Absatz 1 hätte befristet wer-
den können. 2Für dieses Arbeits-
verhältnis gilt die zwischen dem 
überlassenden und dem auf-
nehmenden Arbeitgeber vorge-
sehene Arbeitszeit als vereinbart. 
3Im Übrigen bestimmen sich In-

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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halt und Dauer dieses Arbeits-
verhältnisses nach den für den 
Betrieb des Entleihers geltenden 
Regelungen; sind solche nicht 
vorhanden, gelten diejenigen 
vergleichbarer Betriebe. 4Der Ar-
beitnehmer hat gegen den über-
lassenden Arbeitgeber mindes-
tens Anspruch auf das mit dem 
überlassenden Arbeitgeber ver-
einbarte Arbeitsentgelt. 

Siebter Titel: Änderung von Arbeitsbedingungen 
§ 96 Änderungs-
vorbehalt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96 Freiwilligkeitsvorbehalt und 
Änderungsvorbehalt 
(1) Leistungen, die der Arbeitgeber 
ankündigt oder erbringt, ohne dass 
hierauf ein Anspruch des Arbeitneh-
mers bestanden hat, können nach 
ihrem Zweck einmalig oder unter 
dem Vorbehalt angekündigt oder ge-
leistet werden, dass auf sie kein 
Rechtsanspruch für künftige Bemes-
sungsperioden besteht (Freiwillig-
keitsvorbehalt). Dies setzt voraus, 
dass der Freiwilligkeitsvorbehalt ver-
traglich vereinbart oder spätestens 

wie DAV 
 
(1) wie DAV 
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(1) Eine Vereinbarung, die dem 
Arbeitgeber das Recht zur 
einseitigen Änderung von 
Vertragsbedingungen, die 
sich auf die Dauer der Ar-
beitszeit oder die Höhe des 
Entgelts auswirkt, vorbehält 
(Änderungsvorbehalt), unter-
liegt der Inhaltskontrolle nach 
Maßgabe des § 18. Sie ist 
unangemessen benachteili-
gend, wenn in der Vereinba-
rung weder der Zweck noch 
der Grund für die vorbehal-
tene Änderung geregelt ist. 
Sie ist ferner stets unange-
messen benachteiligend, 
wenn sie sich mit mehr als 20 

bei der Leistung mitgeteilt wird. Stellt 
der Arbeitgeber jedoch gleichartige 
Leistungen für aufeinanderfolgende 
Bemessungszeiträume unter dem 
Vorbehalt der Freiwilligkeit in Aus-
sicht, finden Absätze 2-4 entspre-
chende Anwendung 
 
(2) Eine Vereinbarung, die dem Ar-
beitgeber das Recht zur einseitigen 
Änderung von Vertragsbedingungen, 
die sich auf die Dauer der Arbeitszeit 
oder die Höhe des Entgelts auswirkt, 
vorbehält (Änderungsvorbehalt), un-
terliegt der Inhaltskontrolle nach 
Maßgabe des § 18. Sie ist unange-
messen benachteiligend, wenn der 
Grund für die Ausübung der vorbe-
haltenen Änderung in der Vereinba-
rung nicht genannt ist. Sie ist ferner 
stets unangemessen benachteili-
gend, wenn sie sich mit mehr als 
fünfundzwanzig vom 100 auf das 
vereinbarte Bruttoarbeitsentgelt (§ 34 
Abs. 3) unter Einbeziehung der dem 
Änderungsvorbehalt unterliegenden 
Leistungen auswirkt. 
 

 
 
 
 
 
 

(2) wie DAV 
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(alt. 25) vom Hundert auf das 
vereinbarte Bruttoarbeitsent-
gelt (§ 34 Abs. 3) auswirkt.  

 

(2) Ein Änderungsvorbehalt im Sin-
ne des Absatzes 1 ist regelmäßig 
nicht unangemessen benachtei-
ligend, wenn die Änderung sich 
mit nicht mehr als 10 vom Hun-
dert auf das vereinbarte Brutto-
arbeitsentgelt auswirkt.  

 

(3) Ein Änderungsvorbehalt muss 
eine Mindestfrist von einem Mo-
nat zum Ende eines Kalender-
monats wahren. 

(4) Die Bestimmungen dieser Vor-
schrift finden auf wirkungsähnli-
che Klauseln, insbesondere 
Freiwilligkeitsvorbehalte oder ein 
vereinbartes Recht zur Teilkün-
digung, entsprechende Anwen-
dung. 

(5) Werden Vertragsbedingungen 

 
 
(3) Ein Änderungsvorbehalt im Sinne 
des Absatzes 1 ist regelmäßig nicht 
unangemessen benachteiligend, 
wenn die Änderung sich mit nicht 
mehr als 10 vom Hundert auf das 
vereinbarte Bruttoarbeitsentgelt unter 
Einbeziehung der dem Änderungs-
vorbehalt unterliegenden Leistungen 
auswirkt. 
(4)  entspricht Abs. 3 ArbVG-E 
 
 
 
(5) Die Bestimmungen dieser Vor-
schrift finden auf ein vereinbartes 
Recht zur Teilkündigung, entspre-
chende Anwendung. 
 
 
(6) Werden einzelne Vertragsbedin-
gungen befristet, gelten Abs. 2 Sätze 
1 und 3 sowie Abs. 3 entsprechend 

 
 

(3) wie DAV 
 
 
 
 
 
 

(4) wie DAV 

 

 

 

(5) wie DAV 

 

 

 

(6) wie DAV  
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befristet, gelten die Absätze 1 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 ent-
sprechend.  

(6) Von den Absätzen 1 bis 5 abwei-
chende Regelungen können 
durch Tarifvertrag vereinbart 
werden. Im Geltungsbereich ei-
nes solchen Tarifvertrags gelten 
die abweichenden tarifvertragli-
chen Bestimmungen zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern, wenn 
ihre Anwendung zwischen ihnen 
vereinbart ist. 

(7) Die Ausübung eines nicht unan-
gemessen benachteiligenden 
Änderungsvorbehalts hat nach 
billigem Ermessen zu erfolgen; 
dabei ist insbesondere der 
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 
4) zu beachten.  

 
(7) Von den Absätzen 2 bis 6 abwei-
chende Regelungen können durch 
Tarifvertrag vereinbart werden. Im 
Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrags gelten die abweichenden 
tarifvertraglichen Bestimmungen zwi-
schen nicht tarifgebundenen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern, wenn 
ihre Anwendung zwischen ihnen ver-
einbart ist. 

 
(8) wie Abs. 7 ArbVG-E 

 

 

 

 

(7) wie DAV 

 

 

 

 

 

 

(8) wie DAV 
 

 

§ 97 Änderungs-
kündigung 

(1) Der Arbeitgeber kann den Ar-
beitsvertrag unter der Bedingung 
kündigen, dass der Arbeitnehmer 
einer vom Arbeitgeber gleichzei-

(1) Der Arbeitgeber kann den Ar-
beitsvertrag unter der Bedingung 
kündigen, dass der Arbeitnehmer 
einer vom Arbeitgeber gleichzeitig 
angebotenen Änderung des Arbeits-

(1) Der Arbeitgeber kann den Ar-
beitsvertrag unter der Bedin-
gung kündigen, dass der Ar-
beitnehmer einer vom Arbeit-
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tig angebotenen Änderung des 
Arbeitsvertrages nicht zustimmt. 
Die Kündigung ist nur wirksam, 
wenn sie durch Gründe in der 
Person oder in dem Verhalten 
des Arbeitnehmers bedingt ist 
oder durch betriebliche Erforder-
nisse, denen der Vorrang vor 
den Interessen des Arbeitneh-
mers an dem unveränderten 
Fortbestehen des Arbeitsverhält-
nisses gebührt. Der erste Titel 
des fünften Abschnitts dieses 
Gesetzes (§§ 108 bis 127) gilt 
entsprechend. Bei der Sozial-
auswahl nach § 117 Abs. 1 ist 
die Zumutbarkeit der angebote-
nen Änderungen des Arbeitsver-
trages zu berücksichtigen.  

 

 

(2) Kündigt der Arbeitgeber den Ar-
beitsvertrag, so kann der Arbeit-
nehmer die Änderung der Ar-
beitsbedingungen ablehnen oder 

vertrages nicht zustimmt. Die Kündi-
gung ist nur wirksam, wenn sie durch 
Gründe in der Person des Arbeit-
nehmers, durch vertragswidriges 
Verhalten des Arbeitnehmers oder 
durch betriebliche Gründe gerecht-
fertigt ist, denen der Vorrang vor den 
Interessen des Arbeitnehmers an 
dem unveränderten Fortbestehen 
des Arbeitsverhältnisses gebührt. 
Der erste Titel des fünften Abschnitts 
dieses Gesetzes (§§ 108 bis 127) gilt 
entsprechend. 
S. 4 gestrichen 
 
 
 
 
 
 
(2)  Kündigt der Arbeitgeber den Ar-
beitsvertrag, so kann der Arbeit-
nehmer die Änderung der Arbeitsbe-
dingungen innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Änderungsange-
bots vorbehaltlos oder unter dem 

geber gleichzeitig angebote-
nen Änderung des Arbeitsver-
trages nicht zustimmt. Die 
Kündigung ist nur wirksam, 
wenn sie durch Gründe in der 
Person oder in dem Verhalten 
des Arbeitnehmers bedingt ist 
oder durch dringende betrieb-
liche Erfordernisse, denen der 
Vorrang vor den Interessen 
des Arbeitnehmers an dem 
unveränderten Fortbestehen 
des Arbeitsverhältnisses ge-
bührt. Bei dieser Abwägung 
sind insbesondere die Art und 
der Umfang der dem Arbeit-
nehmer angebotenen Ver-
tragsänderung zu berücksich-
tigen. Der erste Titel des fünf-
ten Abschnitts dieses Geset-
zes (§§ 108 bis 127) gilt ent-
sprechend.  

(2) wie DAV 
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unter dem Vorbehalt der gericht-
lichen Nachprüfung annehmen. 
Der Arbeitnehmer hat innerhalb 
eines Monats nach Zugang der 
Kündigung Klage auf Feststel-
lung zu erheben, dass die Kün-
digung unwirksam ist. §§ 135, 
136 gelten entsprechend. Wird 
die Unwirksamkeit der Kündi-
gung nicht rechtzeitig geltend 
gemacht, so erlischt der Vorbe-
halt. 

 

(3) Stellt das Gericht fest, dass die 
Änderung der Arbeitsbedingun-
gen unwirksam ist, so gilt die 
Änderungskündigung als von An-
fang an unwirksam. Bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des 
Gerichts ist der Arbeitnehmer zur 
Weiterarbeit zu den neuen Be-
dingungen verpflichtet. 

Vorbehalt der gerichtlichen Nachprü-
fung annehmen. Lehnt der Arbeit-
nehmer die Änderung ab oder nimmt 
er sie nur unter Vorbehalt an, hat er 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung Klage auf Feststel-
lung zu erheben, dass die Kündigung 
oder die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen unwirksam ist. §§ 135, 136 
gelten entsprechend. Wird die Un-
wirksamkeit der Änderung der Ar-
beitsbedingungen nicht rechtzeitig 
geltend gemacht, so erlischt der Vor-
behalt. 
(3) Stellt das Gericht fest, dass die 
Änderung der Arbeitsbedingungen 
unwirksam ist, so gilt die Änderungs-
kündigung als von Anfang an unwirk-
sam. Hat der Arbeitnehmer das An-
gebot des Arbeitgebers unter dem 
Vorbehalt der gerichtlichen Nachprü-
fung angenommen, so ist er bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des 
Gerichts zur Weiterarbeit zu den 
neuen Bedingungen verpflichtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) wie DAV 

§ 98 Änderungs-
vertrag 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können ihre vertraglichen Rechte 
und Pflichten durch Vertrag än-

(1) unverändert 
 

(1) unverändert 
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dern. § 17 gilt entsprechend. 

(2) Bietet der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer die Änderung von 
Arbeitsbedingungen an und ar-
beitet der Arbeitnehmer in 
Kenntnis des Angebots vorbe-
haltlos weiter, obwohl sich die 
Änderung unmittelbar auf das 
Arbeitsverhältnis auswirkt, so 
liegt in der Weiterarbeit die An-
nahme des Angebots, sofern 
nicht der Arbeitnehmer innerhalb 
einer Woche nach Kenntnis wi-
derspricht. 

 
(2) unverändert 

 
(2) unverändert 

Vierter Abschnitt: Ruhen des Arbeitsverhältnisses 
Erster Titel: Allgemeine Vorschriften 

§ 99 Vereinbarung 
oder gesetzliche 
Ruhensanord-
nung 

Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses 
kann durch Gesetz angeordnet oder 
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vereinbart werden. 

unverändert unverändert 

§ 100 Arbeitsver-
tragliche Pflichten 
im ruhenden Ar-
beitsverhältnis  

(1) Im ruhenden Arbeitsverhältnis ist 
der Arbeitnehmer nicht zur Ar-
beitsleistung verpflichtet. Die 
Verpflichtungen des Arbeitgebers 
zur Entgeltzahlung und zur Be-

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
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schäftigung des Arbeitnehmers 
entfallen. 

(2) Im Übrigen bleiben die sich aus 
dem Arbeitsverhältnis ergeben-
den Pflichten der Parteien beste-
hen. 

(3) Das Ruhen eines Arbeitsverhält-
nisses wirkt sich nicht auf eine 
vereinbarte Befristung aus; das 
Gleiche gilt, wenn ein Arbeits-
verhältnis aus anderen Gründen 
während des Ruhenszeitraumes 
geendet hätte. 

 
(2) unverändert 
 
 
(3) unverändert 
 

 
(2) unverändert 
 
 
(3) unverändert 
 

Zweiter Titel: Elternzeit 
§ 101 Anspruch 
auf Elternzeit 

(1) Das Arbeitsverhältnis ruht wäh-
rend der Elternzeit. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben Anspruch auf El-
ternzeit, wenn sie mit einem Kind 
1. a) für das ihnen die Perso-

nensorge zusteht, 
 b) des Ehegatten oder Le-

benspartners, 
 c) das sie in Vollzeitpflege (§ 

33 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch) oder in 
Adoptionspflege (§ 1744 
des Bürgerlichen Gesetz-

(1) unverändert 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
(2) unverändert 
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buches) aufgenommen 
haben, oder 

d) für das sie auch ohne 
Personensorgerecht in 
den Fällen des § 1 Abs. 1 
Satz 3 oder Abs. 3 Nr. 3 
des Bundeserziehungs-
geldgesetzes oder im be-
sonderen Härtefall des § 1 
Abs. 5 des Bundes-
erziehungsgeldgesetzes 
Erziehungsgeld beziehen 
können,  

in einem Haushalt leben und 
2. dieses Kind selbst betreuen 

und erziehen. 
Bei einem leiblichen Kind eines 
nicht sorgeberechtigten Eltern-
teils ist die Zustimmung des sor-
geberechtigten Elternteils erfor-
derlich. 

(3) Der Anspruch auf Elternzeit be-
steht bis zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres eines Kindes. 
Die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes wird auf die Be-
grenzung nach Satz 1 angerech-
net. Bei mehreren Kindern be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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steht der Anspruch auf Elternzeit 
für jedes Kind, auch wenn sich 
die Zeiträume im Sinne von Satz 
1 überschneiden. Ein Anteil der 
Elternzeit von bis zu zwölf Mona-
ten ist mit Zustimmung des Ar-
beitgebers auf die Zeit bis zur 
Vollendung des achten Lebens-
jahres übertragbar; dies gilt 
auch, wenn sich die Zeiträume 
im Sinne von Satz 1 bei mehre-
ren Kindern überschneiden. Bei 
einem angenommenen Kind und 
bei einem Kind in Vollzeit- oder 
Adoptionspflege kann Elternzeit 
von insgesamt bis zu drei Jahren 
ab der Aufnahme bei der berech-
tigten Person, längstens bis zur 
Vollendung des achten Lebens-
jahres des Kindes genommen 
werden; die Sätze 3 und 4 sind 
entsprechend anwendbar, soweit 
sie die zeitliche Aufteilung re-
geln. Der Anspruch kann nicht 
durch Vertrag ausgeschlossen 
oder beschränkt werden. 

(4) Die Elternzeit kann, auch antei-
lig, von jedem Elternteil allein 
oder von beiden Elternteilen ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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meinsam genommen werden. 
Satz 1 gilt entsprechend für Ehe-
gatten, Lebenspartner und die 
Berechtigten gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c. 

(5) Während der Elternzeit ist Er-
werbstätigkeit zulässig, wenn die 
vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit für jeden Elternteil, der 
eine Elternzeit nimmt, nicht 30 
Stunden übersteigt. Eine im Sin-
ne des § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch geeignete Ta-
gespflegeperson kann bis zu fünf 
Kinder betreuen, auch wenn die 
wöchentliche Betreuungszeit 30 
Stunden übersteigt. Teilzeitarbeit 
bei einem anderen Arbeitgeber 
oder als Selbständiger bedarf der 
Zustimmung des Arbeitgebers. 
Er kann sie nur innerhalb von 
vier Wochen aus dringenden be-
trieblichen Gründen schriftlich 
ablehnen. 

 
 
 
(5) unverändert 
 
 

 
 
 
(5) unverändert 
 
 

§ 102 Inan-
spruchnahme der 
Elternzeit 

(1) Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer müssen die Elternzeit, 
wenn sie unmittelbar nach Geburt 
des Kindes oder nach der Mutter-
schutzfrist (§ 101 Abs. 3 Satz 2) 

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
 
 



 164

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

beginnen soll, spätestens sechs 
Wochen, sonst spätestens acht 
Wochen vor Beginn schriftlich vom 
Arbeitgeber verlangen und gleich-
zeitig erklären, für welche Zeiten 
innerhalb von zwei Jahren sie El-
ternzeit nehmen werden. Bei drin-
genden Gründen ist ausnahms-
weise eine angemessene kürzere 
Frist möglich. Nimmt die Mutter 
die Elternzeit im Anschluss an die 
Mutterschutzfrist, wird die Zeit der 
Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 
des Mutterschutzgesetzes auf den 
Zweijahreszeitraum nach Satz 1 
angerechnet. Nimmt die Mutter die 
Elternzeit im Anschluss an einen 
auf die Mutterschutzfrist folgenden 
Erholungsurlaub, werden die Zeit 
der Mutterschutzfrist nach § 6 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
und die Zeit des Erholungsurlaubs 
auf den Zweijahreszeitraum nach 
Satz 1 angerechnet. Die Elternzeit 
kann auf zwei Zeitabschnitte ver-
teilt werden; eine Verteilung auf 
weitere Zeitabschnitte ist nur mit 
der Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. Der Arbeitgeber soll die 
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Elternzeit bescheinigen. 
(2) Können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus einem von 
ihnen nicht zu vertretenden Grund 
eine sich unmittelbar an die Mut-
terschutzfrist des § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes anschlie-
ßende Elternzeit nicht rechtzeitig 
verlangen, können sie dies inner-
halb einer Woche nach Wegfall 
des Grundes nachholen. 
(3) Die Elternzeit kann vorzeitig 
beendet oder im Rahmen des § 
101 Abs. 2 verlängert werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt. 
Die vorzeitige Beendigung wegen 
der Geburt eines weiteren Kindes 
oder wegen eines besonderen 
Härtefalles (§ 1 Abs. 5 des Bun-
deserziehungsgeldgesetzes) kann 
der Arbeitgeber nur innerhalb von 
vier Wochen aus dringenden be-
trieblichen Gründen schriftlich ab-
lehnen. Die Arbeitnehmerin kann 
ihre Elternzeit nicht wegen der 
Mutterschutzfristen des § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 des Mutterschutz-
gesetzes vorzeitig beenden; dies 

 
(2) unverändert 
 
 

 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) unverändert 
 
 

 
 
 
 
(3) unverändert 
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gilt nicht während ihrer zulässigen 
Teilzeitarbeit. Eine Verlängerung 
kann verlangt werden, wenn ein 
vorgesehener Wechsel in der An-
spruchsberechtigung aus einem 
wichtigen Grund nicht erfolgen 
kann. 
(4) Stirbt das Kind während der 
Elternzeit, endet diese spätestens 
drei Wochen nach dem Tod des 
Kindes. 

(5) Eine Änderung in der An-
spruchsberechtigung hat der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber unverzüg-
lich mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
(5) unverändert 
 
 

 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
(5) unverändert 
 
 

Dritter Titel: Wehr- und Zivildienst 
 

§ 103 Wehr- und 
Zivildienst 

(1) Wird ein Arbeitnehmer zum 
Grundwehrdienst oder zu einer 
Wehrübung oder als anerkannter 
Kriegsdienstverweigerer zum Zi-
vildienst einberufen, so ruht das 
Arbeitsverhältnis während des 
Wehr- oder Zivildienstes. Für den 
Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Entgeltfortzahlung gilt § 61. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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(2) Als Grundwehrdienst im Sinne 
des Absatzes 1 gelten 

1. der Wehrdienst als Soldat 
auf Zeit  

a) für die zunächst auf 
sechs Monate festge-
setzte Dienstzeit, 

b) für die endgültig auf ins-
gesamt nicht mehr als 
zwei Jahre festgesetzte 
Dienstzeit; 

2. der sich an den Grund-
wehrdienst anschließen-
de freiwillige zusätzliche 
Wehrdienst (§ 6b des 
Wehrpflichtgesetzes). 

Als Wehrübung gelten 
1. der unbefristete Wehrdienst 

im Spannungs- und Verteidi-
gungsfall (§ 4 Abs. 1 Nr. 6 
des Wehrpflichtgesetzes); 

2. die besondere Auslandsver-
wendung (§ 6a des Wehr-
pflichtgesetzes); 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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3. die Hilfeleistung im Innern 
(§ 6c des Wehrpflichtgeset-
zes); 

Dienstleistungen nach dem Vier-
ten Abschnitt des Soldatengeset-
zes. 
 

(3) Der Arbeitnehmer hat den 
Einberufungsbescheid unverzüglich 
seinem Arbeitgeber vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

§ 104 Wohnraum 
und Sachbezüge 

(1) Das Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses (§ 103 Abs. 1) lässt ei-
ne Verpflichtung zum Überlassen 
von Wohnraum unberührt. 
(2) Für die Auflösung eines Miet-
verhältnisses über Wohnraum, der 
mit Rücksicht auf das Arbeitsver-
hältnis zur Unterbringung des Ar-
beitnehmers und seiner Familie 
überlassen ist, darf die durch den 
Wehr- oder Zivildienst veranlasste 
Abwesenheit des Arbeitnehmers 
nicht zu seinem Nachteil berück-
sichtigt werden. Dies gilt entspre-
chend für alleinstehende Arbeit-
nehmer, die den Wohnraum wäh-
rend ihrer Abwesenheit aus be-

(1) unverändert 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
(2) unverändert 
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sonderen Gründen benötigen. 
(3) Bildet die Überlassung des 
Wohnraumes einen Teil des Ar-
beitsentgelts, so hat der Arbeit-
nehmer für die Weitergewährung 
an den Arbeitgeber eine Entschä-
digung zu zahlen, die diesem Teil 
des Entgelts entspricht. Ist kein 
bestimmter Betrag vereinbart, so 
hat der Arbeitnehmer eine ange-
messene Entschädigung zu zah-
len. 
(4) Sachbezüge sind während 
des Wehr- oder Zivildienstes auf 
Verlangen weiterzugewähren. Ab-
satz 3 gilt sinngemäß. 

(5) Die Absätze 3 und 4 finden 
keine Anwendung, wenn der Arbeit-
geber aufgrund anderer Vorschriften 
das Entgelt während des Wehr- oder 
Zivildienstes weiterzuzahlen hat. 

 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
(5) unverändert 

 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
(5) unverändert 

§ 105 Fortsetzung 
des Arbeitsver-
hältnisses; An-
rechnung von 
Dienstzeiten vor 
Beginn des Ar-

(1) Nimmt der Arbeitnehmer im 
Anschluss an den Wehr- oder Zi-
vildienst in seinem bisherigen Be-
trieb die Arbeit wieder auf, so darf 
ihm aus der Abwesenheit, die 
durch den Dienst veranlasst war, 

(1) unverändert 
 
 
 

(1) unverändert 
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beitsverhältnis-
ses 

in beruflicher und betrieblicher 
Hinsicht kein Nachteil entstehen. 
(2) Die Zeit des Wehr- oder Zivil-
dienstes wird auf die Berufs- und 
Betriebszugehörigkeit angerech-
net; bei Auszubildenden und sons-
tigen in Berufsausbildung Be-
schäftigten wird die Dienstzeit auf 
die Berufszugehörigkeit jedoch 
erst nach Abschluss der Ausbil-
dung angerechnet. Die Zeit des 
Wehr- bzw. Zivildienstes gilt als 
Dienst- und Beschäftigungszeit im 
Sinne der Tarifordnungen und Ta-
rifverträge des öffentlichen Diens-
tes. 
(3) Auf Probe- und Ausbildungs-
zeiten wird die Zeit des Wehr- o-
der Zivildienstes nicht angerech-
net. 
(4) Auf Bewährungszeiten, die für 
die Einstufung in eine höhere Ent-
geltgruppe vereinbart sind, wird 
die Zeit des Wehr- bzw. Zivildiens-
tes nicht angerechnet. Während 
der Zeit, um die sich die Einstu-
fung in eine höhere Entgeltgruppe 
hierdurch verzögert, erhält der Ar-

 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 

 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
(4) unverändert 
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beitnehmer von seinem Arbeitge-
ber zum Entgelt eine Zulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen seinem Entgelt und dem 
Arbeitsentgelt, das ihm bei der 
Einstufung in die höhere Entgelt-
gruppe zustehen würde. 

(5) Wird ein Arbeitnehmer im An-
schluss an den Wehr- oder Zivil-
dienst eingestellt, gelten die Absätze 
2 bis 4, nachdem er sechs Monate 
lang dem Betrieb angehört. Das 
Gleiche gilt für Arbeitnehmer, die im 
Anschluss an den Wehr- oder Zivil-
dienst vor ihrer Einstellung eine für 
ihren Beruf förderliche, über die all-
gemein bildende Schulbildung hi-
nausgehende Ausbildung ohne unzu-
lässige Überschreitung der Regelzeit 
durchlaufen haben. Ist dem Arbeit-
nehmer infolge einer Wehrdienstbe-
schädigung nach Entlassung aus der 
Bundeswehr auf Grund des Solda-
tenversorgungsgesetzes Berufsum-
schulung oder Berufsfortbildung ge-
währt worden, so wird auch die hier-
für erforderliche Zeit auf die Berufs- 
und Betriebszugehörigkeit angerech-

 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(5) unverändert 
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net.   

Vierter Titel: Ruhen in sonstigen Fällen 
§ 106 Rechtmäßi-
ge Arbeitskämpfe 

Während eines rechtmäßigen Ar-
beitskampfes ruht das Arbeitsver-
hältnis zwischen den am Arbeits-
kampf beteiligten Arbeitsvertragspar-
teien.  

unverändert unverändert 

§ 107 Eignungs-
übung 

(1) Wird ein Arbeitnehmer auf 
Grund freiwilliger Verpflichtung zu 
einer Übung zur Auswahl von 
freiwilligen Soldaten (Eignungs-
übung) einberufen, so ruht das 
Arbeitsverhältnis während der 
Eignungsübung bis zur Dauer von 
vier Monaten. Der Beginn der Eig-
nungsübung ist dem Einzuberu-
fenden und seinem Arbeitgeber 
mindestens vier Wochen vor Ü-
bungsbeginn mitzuteilen; die Frist 
kann mit Zustimmung des Einzu-
berufenden und seines Arbeitge-
bers verkürzt werden. 

 (2) Eine Werkwohnung ist für die 
Dauer der Eignungsübung weiterzu-
gewähren. Bildet die freie Überlas-
sung der Werkwohnung einen Teil 
des Entgelts, so hat der Arbeitneh-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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mer dem Arbeitgeber für die Weiter-
gewährung diesen Teil des Entgelts 
als Entschädigung zu zahlen. Ist kein 
Betrag festgesetzt, ist für die Weiter-
gewährung eine angemessene Ent-
schädigung zu zahlen. Für sonstige 
Sachbezüge aus dem Arbeitsver-
hältnis gilt entsprechendes. 

Fünfter Abschnitt: Beendigung und Übergang des Arbeitsverhältnisses 
Erster Titel: Kündigung 
Erster Untertitel: Allgemeine Grundsätze 

§ 108 Kündi-
gungsrecht 

(1) Das Arbeitsverhältnis kann, so-
weit nichts anderes vereinbart 
ist, durch den Arbeitgeber und 
durch den Arbeitnehmer gekün-
digt werden.  

(2) Die Kündigung kann bereits vor 
Arbeitsaufnahme erklärt werden, 
die ordentliche Kündigung nur 
dann, wenn nichts anderes ver-
einbart ist; die Kündigungsfrist 
beginnt im Zweifel mit dem Zu-
gang der Kündigungserklärung. 

(1) unverändert 
 
 
 
(2) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
(2) unverändert 

§ 109 Schriftform Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform; die elektro-

unverändert unverändert 
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nische Form ist ausgeschlossen. 

§ 110 Verbot der 
diskriminierenden 
und willkürlichen 
Kündigung 

Kündigungen durch den Arbeitgeber, 
die gegen Diskriminierungsverbote (§ 
5) verstoßen oder willkürlich, d.h. 
ohne jeden sachlichen Anhaltspunkt, 
erfolgen, sind unwirksam. Die Be-
weislast richtet sich nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 8. 

unverändert unverändert 

§ 111 Ordentliche 
Kündigung 

(1) Das Arbeitsverhältnis kann mit 
einer Frist von vier Wochen zum 
Fünfzehnten oder zum Ende ei-
nes Kalendermonats gekündigt 
werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den 
Arbeitgeber beträgt die Kündi-
gungsfrist, wenn das Arbeitsver-
hältnis in dem Betrieb oder Un-
ternehmen  

1. zwei Jahre bestanden hat, 
einen Monat zum Ende eines 
Kalendermonats, 
2. fünf Jahre bestanden hat, 
zwei Monate zum Ende eines 
Kalendermonats, 
3. acht Jahre bestanden hat, 
drei Monate zum Ende eines 
Kalendermonats, 

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 

(2) unverändert 
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4. zehn Jahre bestanden hat, 
vier Monate zum Ende eines 
Kalendermonats, 
5. zwölf Jahre bestanden hat, 
fünf Monate zum Ende eines 
Kalendermonats, 
6. 15 Jahre bestanden hat, 
sechs Monate zum Ende ei-
nes Kalendermonats, 
7. 20 Jahre bestanden hat, 
sieben Monate zum Ende ei-
nes Kalendermonats. 

(3) Während einer vereinbarten Pro-
bezeit, längstens für die Dauer 
von sechs Monaten, kann das 
Arbeitsverhältnis mit einer Frist 
von zwei Wochen gekündigt 
werden. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abwei-
chende Regelungen können 
durch Tarifvertrag vereinbart 
werden.  

(5) Für die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeit-
nehmer darf keine längere Frist 
vereinbart werden als für die 
Kündigung durch den Arbeitge-

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 

(5) unverändert 
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ber. Bei Vereinbarung einer kür-
zeren Frist für den Arbeitgeber 
gilt die für den Arbeitnehmer ver-
einbarte Frist. 

(6) Ist das Arbeitsverhältnis auf Le-
benszeit oder für längere Zeit als 
fünf Jahre eingegangen, so kann 
es von dem Arbeitnehmer nach 
dem Ablauf von fünf Jahren ge-
kündigt werden. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Monate zum 
Ende eines Kalendermonats. 

 
 
 

(6) unverändert 

 
 
 

(6) unverändert 

§ 112 Außeror-
dentliche Kündi-
gung 

(1) Das Arbeitsverhältnis kann 
von jedem Vertragsteil aus 
wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt 
werden, wenn Tatsachen vor-
liegen, auf Grund derer dem 
Kündigenden unter Berück-
sichtigung der Umstände des 
Einzelfalles und unter Abwä-
gung der Interessen des Ar-
beitgebers und des Arbeit-
nehmers die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kün-
digungsfrist oder bis zur ver-

(1) Unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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einbarten Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nicht zu-
gemutet werden kann. Liegt 
der wichtige Grund in einem 
Verhalten des Arbeitnehmers, 
so ist § 115 Abs. 4 Satz 2 ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Liegt der wichtige Grund in ei-
nem vertragswidrigen Verhal-
ten, kann die Kündigung nur 
innerhalb von zwei Wochen 
erfolgen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der 
Kündigungsberechtigte von 
den für die Kündigung maß-
gebenden Tatsachen Kenntnis 
erlangt. 

(3) Ist die ordentliche Kündigung 
durch Vereinbarung ausge-
schlossen, so ist bei der Still-
legung des Betriebs oder im 
Falle schwerwiegender dau-
ernder Erkrankung des Ar-
beitnehmers die außerordent-
liche Kündigung nur mit einer 
Auslauffrist zulässig, die der 
Frist für die ordentliche Kündi-
gung gemäß § 111 entspricht. 

 
 
 
 
 

(2) Unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
 

 
 
 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) Ist die ordentliche Kündigung 
durch Vereinbarung ausge-
schlossen und ist es dem Ar-
beitgeber (z. B. wegen Be-
triebsstilllegung oder krank-
heitsbedingter Unmöglichkeit 
zur Erbringung der geschulde-
ten Arbeitsleistung) unmög-
lich, den Arbeitnehmer weiter-
zubeschäftigen, kann das Ar-
beitsverhältnis außerordent-
lich mit einer Auslauffrist ge-
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kündigt werden, die der Frist 
für die ordentliche Kündigung 
gemäß § 111 entspricht. 

§ 113 Vergütung 
und Schadenser-
satz bei der au-
ßerordentlichen 
Kündigung 

(1) Wird das Arbeitsverhältnis 
nach der Arbeitsaufnahme 
aufgrund des § 112 gekündigt, 
so kann der Arbeitnehmer ei-
nen seinen bisherigen Leis-
tungen entsprechenden Teil 
des Entgelts verlangen. Kün-
digt er, ohne durch ein ver-
tragswidriges Verhalten des 
Arbeitgebers dazu veranlasst 
zu sein, oder veranlasst er 
durch sein vertragswidriges 
Verhalten die Kündigung des 
Arbeitgebers, so steht ihm ein 
Anspruch auf das Entgelt nicht 
zu, soweit seine bisherigen 
Leistungen infolge der Kündi-
gung für den Arbeitgeber kein 
Interesse haben. Ist die Ver-
gütung für eine spätere Zeit im 
Voraus entrichtet, so hat der 
Verpflichtete sie nach Maßga-
be des § 346 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches oder, wenn die 
Kündigung wegen eines Um-
standes erfolgt, den er nicht 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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zu vertreten hat, nach den 
Vorschriften über die Heraus-
gabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung zurückzuerstat-
ten. 

(2) Wird die Kündigung durch ver-
tragswidriges Verhalten des 
anderen Teiles veranlasst, so 
ist dieser zum Ersatz des 
durch die vorzeitige Been-
digung des Arbeitsverhältnis-
ses entstehenden Schadens 
verpflichtet. 

 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 

(2) unverändert 

§ 114 Mitteilung 
des Kündigungs-
grundes 

Der Arbeitgeber muss dem Arbeit-
nehmer auf Verlangen bei jeder 
Kündigung, die einen Kün-
digungsgrund voraussetzt, den 
Grund unverzüglich in Textform mit-
teilen. Dies gilt entsprechend für die 
außerordentliche Kündigung des Ar-
beitnehmers gegenüber dem Arbeit-
geber. 

unverändert unverändert 

Zweiter Untertitel: Beschränkung der ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber 
§ 115 Kündi-
gungsgründe 

(1) Hat das Arbeitsverhältnis ohne 
Unterbrechung länger als 6 Mo-
nate/12 Monate/18 Monate/24 
Monate bestanden, so ist die or-

(1) unverändert 
 
 

(1) Hat das Arbeitsverhältnis oh-
ne Unterbrechung länger als 6 
Monate/12 Monate/18 Mona-
te/24 Monate bestanden, so 
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dentliche Kündigung gegenüber 
einem Arbeitnehmer nur wirk-
sam, wenn sie durch betriebliche 
Gründe, durch Gründe in der 
Person des Arbeitnehmers oder 
durch ein vertragswidriges Ver-
halten des Arbeitnehmers ge-
rechtfertigt ist. Eine Unterbre-
chung liegt nicht vor, wenn zu ei-
nem vorhergehenden Arbeitsver-
trag mit demselben Arbeitgeber 
ein enger sachlicher Zusammen-
hang besteht. Ein solcher enger 
sachlicher Zusammenhang ist im 
Zweifel anzunehmen, wenn zwi-
schen den Arbeitsverträgen ein 
Zeitraum von weniger als zwei 
Monaten liegt. 

 

(2) Betriebliche Gründe rechtfertigen 
die Kündigung, wenn aufgrund 
einer nicht offensichtlich unsach-
lichen oder willkürlichen unter-
nehmerischen Entscheidung das 
Bedürfnis für die Beschäftigung 
eines oder mehrerer Arbeitneh-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

ist die ordentliche Kündigung 
gegenüber einem Arbeitneh-
mer nur wirksam, wenn sie 
durch dringende betriebliche 
Gründe, durch Gründe in der 
Person des Arbeitnehmers 
oder durch ein vertragswidri-
ges Verhalten des Arbeitneh-
mers gerechtfertigt ist. Eine 
Unterbrechung liegt nicht vor, 
wenn zu einem vorhergehen-
den Arbeitsvertrag mit dem-
selben Arbeitgeber ein enger 
sachlicher Zusammenhang 
besteht. Ein solcher enger 
sachlicher Zusammenhang ist 
im Zweifel anzunehmen, wenn 
zwischen den Arbeitsverträ-
gen ein Zeitraum von weniger 
als zwei Monaten liegt. 

(2) unverändert 
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mer nicht nur vorübergehend 
entfällt (betriebsbedingte Kün-
digung). 

(3) Gründe in der Person des Ar-
beitnehmers rechtfertigen die 
Kündigung,  wenn die Eignung 
oder die Befähigung zur Erfül-
lung der Arbeitsleistung erheblich 
eingeschränkt ist oder wenn 
sonstige persönliche Umstände 
zukünftige erhebliche wirtschaft-
liche Belastungen des Arbeitge-
bers erwarten lassen (personen-
bedingte Kündigung). Eine Kün-
digung wegen Krankheit ist ge-
rechtfertigt, wenn der Arbeitneh-
mer aufgrund der Krankheit auf 
Dauer arbeitsunfähig ist oder 
wenn auch in Zukunft erhebliche 
Fehlzeiten des Arbeitnehmers 
wahrscheinlich sind, die an die-
sem Arbeitsplatz zu erheblichen 
organisatorischen Schwierigkei-
ten führen oder die dieses Ar-
beitsverhältnis finanziell erheb-
lich belasten würden. War der 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(3) unverändert 
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Arbeitnehmer während der letz-
ten drei Jahre jeweils mehr als 
20 vom Hundert der Arbeitstage 
im Kalenderjahr infolge Krankheit 
arbeitsunfähig, so trägt er die 
Beweislast, dass künftig nicht mit 
erheblichen Fehlzeiten zu rech-
nen ist.   

(4) Vertragswidriges Verhalten 
rechtfertigt die Kündigung, wenn 
die Vertragsverletzung eine den 
Betriebszwecken dienliche Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses 
nicht erwarten lässt (verhal-
tensbedingte Kündigung). Die 
Kündigung ist nur wirksam nach 
vorheriger Abmahnung, es sei 
denn, dass das Fehlverhalten 
schwerwiegend war oder der Ar-
beitnehmer ein vertragsgemäßes 
Verhalten ernsthaft und endgültig 
abgelehnt hat. 

 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(4) unverändert 

§ 116 Verhältnis-
mäßigkeit 

(1) Eine Kündigung ist unwirk-
sam, wenn sie unter Zugrun-
delegung ihres Zwecks durch 
eine gleich geeignete, für den 

(1) unverändert 
 
 

(5) unverändert 
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Arbeitnehmer mildere Maß-
nahme vermieden werden 
kann, die berechtigte Interes-
sen Dritter nicht berührt. 

(2) Eine betriebs- oder personen-
bedingte Kündigung ist insbe-
sondere unwirksam, wenn der 
Arbeitnehmer auf einem ande-
ren freien Arbeitsplatz im Un-
ternehmen weiterbeschäftigt 
werden kann. Ist für die Wei-
terbeschäftigung eine Ände-
rung des Arbeitsvertrages er-
forderlich, kann der Arbeit-
nehmer die Zustimmung hier-
zu unter Vorbehalt nach § 97 
Abs. 2 erklären. Der Arbeitge-
ber hat den Arbeitnehmer vor 
Ausspruch der Kündigung ü-
ber freie Arbeitsplätze, für die 
der Arbeitnehmer geeignet ist, 
zu unterrichten. 

(3) Absatz 2 ist entsprechend an-
zuwenden, wenn der Arbeit-
nehmer in einem Betrieb eines 
Konzernunternehmens im 
Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes weiterbeschäftigt wer-

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Absatz 2 ist entsprechend an-
zuwenden, wenn der Arbeit-
nehmer in einem Betrieb eines 
Konzernunternehmens im 
Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes weiterbeschäftigt wer-
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den könnte, sofern der Arbeit-
nehmer vertraglich zur kon-
zernweiten Arbeitsleistung 
verpflichtet ist oder er tatsäch-
lich für eine nicht unerhebliche 
Zeit in anderen Konzernunter-
nehmen eingesetzt wurde. 

 
 
 

(4) Eine betriebs- oder personen-
bedingte Kündigung ist auch 
unwirksam, wenn der Arbeit-
nehmer nach Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen 
auf demselben oder einem 
anderen Arbeitsplatz, gege-
benenfalls zu veränderten Ar-
beitsbedingungen, weiterbe-
schäftigt werden kann. Die 
Kündigung ist nicht unwirk-
sam, wenn der Arbeitnehmer 
die Maßnahme zuvor abge-
lehnt hat oder sie dem Arbeit-
geber mangels Eignung des 
Arbeitnehmers oder aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

den könnte, sofern der Arbeit-
nehmer vertraglich zur kon-
zernweiten Arbeitsleistung 
verpflichtet ist und dem Be-
schäftigungsunternehmen ein 
bestimmender Einfluss auf die 
Versetzung des Arbeitneh-
mers eingeräumt ist oder er 
tatsächlich für eine nicht uner-
hebliche Zeit in anderen Kon-
zernunternehmen eingesetzt 
wurde. 

(3) Eine betriebs- oder personen-
bedingte Kündigung ist auch 
unwirksam, wenn der Arbeit-
nehmer nach Umschulungs- 
oder Fortbildungsmaßnahmen 
auf demselben oder einem 
anderen Arbeitsplatz, gege-
benenfalls zu veränderten Ar-
beitsbedingungen, weiterbe-
schäftigt werden kann. Die 
Kündigung ist nicht unwirk-
sam, wenn der Arbeitnehmer 
die Maßnahme zuvor abge-
lehnt hat oder sie dem Arbeit-
geber mangels Eignung des 
Arbeitnehmers, der Dauer o-
der Kosten der Fortbildungs-
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zumutbar ist. maßnahme oder aus sonsti-
gen wirtschaftlichen Gründen 
nicht zumutbar ist. 

§ 117 Sozialaus-
wahl bei be-
triebsbedingter 
Kündigung 

(1) Ist einem Arbeitnehmer aus be-
trieblichen Erfordernissen im Sin-
ne von § 115 Absatz 2 gekündigt 
worden, so ist die Kündigung 
trotzdem ungerechtfertigt, wenn 
der Arbeitgeber bei der Auswahl 
des Arbeitnehmers die Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit und 
die im Zeitpunkt der Kündigung 
bestehenden und dem Arbeitge-
ber bekannten Unterhaltspflichten 
des Arbeitnehmers nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt 
hat; auf Verlangen des Arbeit-
nehmers hat der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Gründe an-
zugeben, die zu der getroffenen 
sozialen Auswahl geführt haben. 
In die soziale Auswahl nach Satz 
1 sind Arbeitnehmer nicht einzu-
beziehen, deren Weiterbeschäfti-
gung, insbesondere wegen ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Leistungen oder zur Sicherung 
einer ausgewogenen Personal-
struktur des Betriebes, im be-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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rechtigten betrieblichen Interesse 
liegt. Der Arbeitnehmer hat die 
Tatsachen zu beweisen, die die 
Kündigung als sozial ungerecht-
fertigt im Sinne des Satzes 1 er-
scheinen lassen. 

(2) Die Sozialauswahl findet nur in-
nerhalb eines Betriebes statt. In 
Unternehmen, in denen Betriebs-
räte nach Maßgabe der §§ 1, 3 
und 4 des Betriebsverfassungs-
gesetzes gebildet sind, erstreckt 
sich die Sozialauswahl auf die 
nach Maßgabe des Betriebsver-
fassungsgesetzes gebildeten Be-
triebe oder Betriebsteile. 

(3) Die Sozialauswahl findet nur zwi-
schen vergleichbaren Arbeitneh-
mern statt, die kraft Weisungs-
rechts des Arbeitgebers aus-
tauschbar sind und geeignet sind, 
die Tätigkeiten nach einer Einar-
beitungszeit von nicht mehr als 
einem Monat wahrzunehmen. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abwei-
chende Regelungen können 
durch Tarifvertrag oder Betriebs-
vereinbarung vereinbart werden.  

 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 

 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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(5) Sind bei einer Kündigung auf 
Grund einer Betriebsänderung 
nach § 111 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes die Arbeitnehmer, 
denen gekündigt werden soll, in 
einem Interessenausgleich zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebs-
rat namentlich bezeichnet, so 
wird vermutet, dass die Kündi-
gung durch dringende betriebli-
che Erfordernisse im Sinne des § 
115 Absatz 2, 116 gerechtfertigt 
ist. Die soziale Auswahl nach Ab-
satz 1 kann nur auf grobe Feh-
lerhaftigkeit überprüft werden. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, 
soweit sich die Sachlage nach 
Zustandekommen des Interes-
senausgleichs wesentlich geän-
dert hat. Der Interessenausgleich 
nach Satz 1 ersetzt die Stellung-
nahme des Betriebsrates nach § 
125 Abs. 3. 

(5) unverändert 
 

(5) unverändert 
 

§ 118 Geltung in 
Kleinunterneh-
men 

Die §§ 115 bis 117 gelten nicht für 
Unternehmen mit in der Regel nicht 
mehr als zehn Arbeitnehmern aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung 
Beschäftigten. Bei der Feststellung 

unverändert unverändert 
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der Zahl der beschäftigten Arbeit-
nehmer nach Satz 2 sind teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von nicht mehr als 20 Stun-
den mit 0,5 und nicht mehr als 30 
Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

§ 119 Auflösung 
des Arbeitsver-
hältnisses durch 
Urteil des Ge-
richts; Abfindung 
des Arbeitneh-
mers 

(1) Stellt das Gericht fest, dass 
das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst 
ist, ist jedoch eine den Be-
triebszwecken dienliche weite-
re Zusammenarbeit nicht zu 
erwarten oder einer Vertrags-
partei aus sonstigen Gründen 
die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses nicht zuzumu-
ten, so hat das Gericht auf An-
trag des Arbeitnehmers oder 
des Arbeitgebers das Arbeits-
verhältnis aufzulösen und den 
Arbeitgeber zur Zahlung einer 
angemessenen Abfindung zu 
verurteilen. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber können den An-
trag auf Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum 
Schluss der letzten mündli-
chen Verhandlung in der Be-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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rufungsinstanz stellen. 
(2) Abs. 1 gilt für die außerordent-

liche Kündigung (§ 112) mit 
der Maßgabe, dass nur der 
Arbeitnehmer den Auflö-
sungsantrag stellen kann. 

(3) Das Gericht hat für die Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses 
den Zeitpunkt festzusetzen, 
an dem es bei einer wirksa-
men Kündigung geendet hät-
te. 

(4) Auf leitende Angestellte im 
Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 
des Betriebsverfassungsge-
setzes finden die Absätze 1 
und 2 mit der Maßgabe An-
wendung, dass der Antrag auf 
Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses keiner Begründung be-
darf. 

 
(2) unverändert 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 

 
(2) unverändert 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 

(4) unverändert 

§ 120 Höhe der 
Abfindung 

(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis 
zu 18 Monatsentgelten festzu-
setzen. In begründeten Ausnah-
mefällen kann die Obergrenze 
des Satzes 1 überschritten wer-
den. 

(1) unverändert 
 
 
 

(1) unverändert 
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(2) Als Monatsentgelt ist anzuset-
zen, was dem Arbeitnehmer bei 
der für ihn maßgebenden regel-
mäßigen Arbeitszeit in dem Mo-
nat, in dem das Arbeitsverhältnis 
endet, an Geld und Sachbezü-
gen zusteht. 

(3) Vergleichbare Leistungen aus 
einem Sozialplan und Nachteils-
ausgleichsansprüche sind auf die 
Abfindung anzurechnen. 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

Dritter Untertitel: Sonderkündigungsschutz und Massenentlassung  
§ 121 Kündi-
gungsverbote 

(1) Die Kündigung durch den Ar-
beitgeber ist unwirksam 

a) gegenüber einer Frau während 
der Schwangerschaft und bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach der 
Entbindung, wenn dem Arbeitgeber 
zur Zeit der Kündigung die Schwan-
gerschaft oder Entbindung bekannt 
war oder innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Kündigung mitge-
teilt wird; das Überschreiten dieser 
Frist ist unschädlich, wenn es auf 
einem von der Frau nicht zu vertre-
tenden Grund beruht und die Mittei-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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lung unverzüglich nachgeholt wird; 
b) ab dem Zeitpunkt, an dem ein Ar-
beitnehmer Elternzeit nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz ver-
langt hat, höchstens jedoch acht 
Wochen vor Beginn der Elternzeit, 
und während der Elternzeit. Dies gilt 
auch, wenn der Arbeitnehmer wäh-
rend der Elternzeit bei seinem Ar-
beitgeber Teilzeitarbeit leistet; 
c) gegenüber einem schwerbehinder-
ten Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis ohne Unterbrechung län-
ger als sechs Monate bestanden hat, 

– wenn das Versor-
gungsamt spätestens am Tag des 
Zugangs der Kündigung die Eigen-
schaft des Arbeitnehmers als 
schwerbehinderter Mensch festge-
stellt hat oder 

– wenn der Arbeitnehmer 
den Feststellungsantrag gem. § 69 
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch mindestens zwei 
Monate vor Zugang der Kündigung 
gestellt hat, er alle im Feststel-
lungsverfahren erforderlichen Mit-
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wirkungshandlungen unverzüglich 
vorgenommen hat und das Integra-
tionsamt über den Antrag bei Zu-
gang der Kündigung noch nicht 
entschieden hat. 

Entsprechendes gilt für die Kündi-
gung gegenüber einem gleichgestell-
ten behinderten Arbeitnehmer. 
d) von der Zustellung des Einberu-
fungsbescheids bis zur Beendigung 
des Grundwehrdienstes sowie wäh-
rend einer Wehrübung; das Recht 
zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 
Buchst. a) und b) kann die für 
den Arbeitsschutz zuständige 
oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle 
in besonderen Fällen aus-
nahmsweise eine Kündigung 
für zulässig erklären. Die 
Bundesregierung kann mit 
Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zur Durchführung 
des Satzes 1 erlassen. Ein 
besonderer Fall liegt nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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vor, wenn der Kündigungs-
grund mit dem Zustand der 
Arbeitnehmerin während der 
Schwangerschaft oder ihrer 
Lage bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach der Entbin-
dung in Zusammenhang 
steht. 

(3) Im Falle des Abs. 1 Buchst. c) 
kann das Integrationsamt die 
Kündigung für zulässig erklä-
ren. Es soll die Zustimmung 
erteilen, wenn die Kündigung 
aus einem Grunde erfolgt, der 
nicht im Zusammenhang mit 
der Behinderung steht. Es hat 
die Zustimmung im Falle ei-
ner betriebsbedingten Kündi-
gung zu erteilen, wenn der 
Betrieb oder die Dienststelle 
nicht nur vorübergehend ein-
gestellt oder aufgelöst wird. 
Es soll in anderen Fällen der 
betriebsbedingten Kündigung 
die Zustimmung erteilen, 
wenn die Gesamtzahl der 
weiterhin beschäftigten 
schwerbehinderten Men-
schen zur Erfüllung der Be-

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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schäftigungspflicht nach § 71 
des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch ausreicht.  

§ 122 Zustim-
mungsverfahren 

(1) In den Fällen des § 121 bean-
tragt der Arbeitgeber die Zu-
stimmung zur Kündigung bei 
der zuständigen Behörde. Die 
Behörde holt eine Stellung-
nahme des Betriebsrates oder 
Personalrates und - im Falle 
des § 121 a Abs. 1 c) - der 
Schwerbehindertenvertretung 
ein und hört den betroffenen 
Arbeitnehmer an. Sie wirkt in 
jeder Lage des Verfahrens auf 
eine gütliche Einigung hin. 

(2) Die Behörde trifft die Ent-
scheidung, falls erforderlich 
auf Grund mündlicher Ver-
handlung, innerhalb eines 
Monats vom Tage des Ein-
gangs des Antrages an. Wird 
innerhalb dieser Frist eine 
Entscheidung nicht getroffen, 
gilt die Zustimmung als erteilt. 

(3) Im Falle einer verhaltensbe-
dingten außerordentlichen 
Kündigung kann die Zustim-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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mung nur innerhalb von zwei 
Wochen beantragt werden; 
maßgebend ist der Eingang 
des Antrages bei der Behör-
de. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Arbeit-
geber von den für die Kündi-
gung maßgebenden Tatsa-
chen Kenntnis erlangt. Die 
Behörde trifft die Entschei-
dung innerhalb von zwei Wo-
chen vom Tage des Eingangs 
des Antrages an. Wird inner-
halb dieser Frist eine Ent-
scheidung nicht getroffen, gilt 
die Zustimmung als erteilt. 

(4) Die Entscheidung wird dem 
Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer zugestellt. Der Agen-
tur für Arbeit wird eine Ab-
schrift der Entscheidung ü-
bersandt.  

(5) Erteilt die Behörde die Zu-
stimmung zur Kündigung, 
kann der Arbeitgeber die 
Kündigung nur innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung 
erklären. Die außerordentliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 

(5) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 

(5) unverändert 
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Kündigung kann auch nach 
Ablauf der Frist des § 112 
Abs. 2 erfolgen, wenn sie un-
verzüglich nach Erteilung der 
Zustimmung erklärt wird. 

§ 123 Rechts-
schutz 

(1) Erteilt die Behörde zuständige 
Behörde die Zustimmung zur 
Kündigung nicht,  kann der Ar-
beitgeber innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Wider-
spruchsbescheids Klage auf Er-
teilung der Zustimmung vor den 
Arbeitsgerichten erheben.  

(2) Der Widerspruch gegen die Zu-
stimmung der Behörde zur Kün-
digung hat keine aufschiebende 
Wirkung.  

(3) Die Unwirksamkeit der Zustim-
mung kann gerichtlich nur nach 
Zugang der Kündigung innerhalb 
der Klagefrist des § 135 vor den 
Arbeitsgerichten geltend ge-
macht werden. Die Klagefrist 
läuft erst von der Bekanntgabe 
der Entscheidung der Behörde 
an den Arbeitnehmer ab. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
(3) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
(3) unverändert 
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§ 124 Massenent-
lassungsanzeige 
an die Agenturen 
für Arbeit 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
der Agentur für Arbeit Massen-
entlassungen rechtzeitig anzu-
zeigen. Eine Massenentlassung 
liegt vor, wenn der Arbeitgeber  

a. in Betrieben mit in der 
Regel mehr als 20 und weniger 
als 100 Arbeitnehmern mindes-
tens 10 Arbeitnehmer, 

b. in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 100 und weni-
ger als 300 Arbeitnehmern min-
destens 10 vom Hundert der im 
Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 
25 Arbeitnehmer,  

c. in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 300 Arbeit-
nehmern mindestens 30 Arbeit-
nehmer 

innerhalb von 30 Kalendertagen 
aus betrieblichen Gründen (§ 
115 Abs. 2) kündigt. Maßgeblich 
für die Berechnung der Zahl der 
Arbeitnehmer ist der Zeitpunkt 
der Kündigungserklärung. Die-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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sen Kündigungen stehen andere 
Beendigungen des Arbeitsver-
hältnisses gleich, die vom Ar-
beitgeber veranlasst werden. 

(2) Die Beteiligung des Betriebsrats 
richtet sich nach § 102a des Be-
triebsverfassungsgesetzes. 

 

 
 
 

(2) unverändert 

 

 

 

(2) Die Beteiligung des Betriebs-
rats richtet sich nach § 102 
des Betriebsverfassungsge-
setzes. 

 

§ 125 Anzeigever-
fahren 

(1) Vor Erklärung der Kündigun-
gen und den ihnen gleichge-
stellten Beendigungen muss 
der Arbeitgeber bei der Agen-
tur für Arbeit schriftlich Anzei-
ge über die beabsichtigte 
Massenentlassung erstatten. 

(2) Die Anzeige muss Angaben 
über den Namen des Arbeit-
gebers, den Sitz und die Art 
des Betriebes enthalten. Sie 
muss ferner die Gründe für die 
geplanten Kündigungen, die 
Zahl und die Berufsgruppen 
der zu kündigenden und der in 
der Regel beschäftigten Ar-
beitnehmer, den Zeitraum, in 
dem die Kündigungen vorge-

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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nommen werden sollen und 
die vom Arbeitgeber vorgese-
henen Kriterien für die Aus-
wahl der zu kündigenden Ar-
beitnehmer aufführen. Die An-
zeige soll im Einvernehmen 
mit dem Betriebsrat für die Ar-
beitsvermittlung Angaben über 
Geschlecht, Alter, Beruf und 
Staatsangehörigkeit der zu 
kündigenden Arbeitnehmer 
enthalten.   

(3) Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, der Anzeige eine Abschrift 
der Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie die anschlie-
ßende Stellungnahme des Be-
triebsrats zu der beabsichtig-
ten Massenentlassung beizu-
fügen. Hat der Betriebsrat ge-
genüber dem Arbeitgeber kei-
ne Stellungnahme abgege-
ben, reicht es aus, wenn der 
Arbeitgeber glaubhaft macht, 
dass er den Betriebsrat min-
destens zwei Wochen vor Er-
stattung der Anzeige unter-
richtet hat und er den Stand 
der Beratungen darlegt. Ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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Interessenausgleich im Sinne 
des § 112 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes kann die Stel-
lungnahme ersetzen, wenn 
die Anzeige nicht früher als 
zwei Wochen nach der Unter-
richtung des Betriebsrats er-
folgt.  

(4) Der Arbeitgeber muss dem 
Betriebsrat eine Abschrift der 
Anzeige zuleiten. 

 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

§ 126 Sperrfristen  (1) Die Kündigungen werden frü-
hestens 30 Tage nach Ein-
gang der ordnungsgemäßen 
Anzeige wirksam, es sei denn, 
die Agentur für Arbeit hat auf 
Antrag des Arbeitgebers für 
ein früheres Wirksamwerden 
ihre Zustimmung erteilt; die 
Zustimmung kann rückwirkend 
zum Tag der Antragstellung 
erteilt werden. Ist die Einzel-
kündigungsfrist länger als 30 
Tage, gilt diese. Die Agentur 
für Arbeit kann in besonderen 
Fällen bestimmen, dass die 
Kündigungen nicht vor Ablauf 
von längstens zwei Monaten 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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nach Eingang der Anzeige 
wirksam werden. Bis zum Ab-
lauf der Sperrfrist bleibt die 
Wirksamkeit der Kündigung 
gehemmt. 

(2) Versäumt der Arbeitgeber die 
rechtzeitige Erstattung der 
Anzeige nach Maßgabe des § 
125 Abs. 1 und 2, so beginnt 
die Sperrfrist erst zu laufen, 
wenn der Arbeitgeber die An-
zeige nachholt. Die Kündigun-
gen werden bis zum Ablauf 
der neuen Sperrfrist in ihrer 
Wirksamkeit gehemmt. Das 
gilt auch, wenn der Arbeitge-
ber die Anzeige nicht vollstän-
dig erstattet  und die Agentur 
für Arbeit aus diesem Grund 
die Anzeige beanstandet. 

 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 

(2) unverändert 

§ 127 Zulässigkeit 
von Kurzarbeit 

(1) Ist der Arbeitgeber nicht in 
der Lage, die Arbeitnehmer 
bis zu dem in § 126 Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt voll 
zu beschäftigen, so kann die 
Bundesagentur für Arbeit zu-
lassen, dass der Arbeitgeber 
für die Zwischenzeit Kurzar-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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beit einführt.  
(2) Der Arbeitgeber ist im Falle 

der Kurzarbeit berechtigt, 
Lohn oder Gehalt der mit ver-
kürzter Arbeitszeit beschäftig-
ten Arbeitnehmer entspre-
chend zu kürzen; die Kürzung 
des Entgelts wird jedoch erst 
von dem Zeitpunkt an wirk-
sam, an dem das Arbeitsver-
hältnis nach den allgemeinen 
gesetzlichen oder den ver-
einbarten Bestimmungen en-
den würde.  

(3) Tarifvertragliche Bestimmun-
gen über die Einführung, das 
Ausmaß und die Bezahlung 
von Kurzarbeit werden durch 
die Absätze 1 und 2 nicht be-
rührt. 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

Zweiter Titel: Befristung des Arbeitsvertrages 
§ 128 Befristeter 
Arbeitsvertrag, 
Form der Befris-
tung  

(1) Ein befristeter Arbeitsvertrag 
liegt vor, wenn seine Dauer 
kalendermäßig bestimmt ist 
(kalendermäßig befristeter 
Arbeitsvertrag) oder sich aus 
Art, Zweck oder Beschaffen-

(1) unverändert 
 
 
 

(1) unverändert 
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heit der Arbeitsleistung ergibt 
(zweckbefristeter Arbeitsver-
trag). Der auflösend bedingte 
Arbeitsvertrag steht dem 
zweckbefristeten Arbeitsver-
trag gleich. 

(2) Die Befristung eines Arbeits-
vertrages bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform; 
die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. Die Wah-
rung der Schriftform kann bis 
zu einem Monat nach Ar-
beitsaufnahme nachgeholt 
werden.  

 
 
 
 
 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 

(2) Die Befristung eines Arbeits-
vertrages bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform; 
die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. Der Arbeit-
nehmer kann das schriftliche 
Angebot des Arbeitgebers auf 
Abschluss eines befristeten 
Arbeitsvertrags nur binnen ei-
nes Monats nach Zugang 
schriftlich annehmen. Lehnt er 
das Vertragsangebot ab, en-
det das Arbeitsverhältnis mit 
Zugang der Ablehnung. 
Schweigt der Arbeitnehmer 
oder wahrt er die Schriftform 
nicht, endet das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf eines Mo-
nats. Das Vertragsangebot 
muss der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer vor Beschäfti-
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gungsbeginn aushändigen.  

§ 129 Zulässigkeit 
der Befristung 

(1) Die Befristung eines Arbeits-
vertrages ist zulässig, wenn 
sie durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt ist. Ein 
sachlicher Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn  

1. der betriebliche Bedarf an der Ar-
beitsleistung nur vorübergehend be-
steht, 
2. die Befristung im Anschluss an 
eine Ausbildung oder ein Studium 
erfolgt, um den Übergang des Ar-
beitnehmers in eine Anschlussbe-
schäftigung zu erleichtern, 
3. der Arbeitnehmer zur Vertretung 
eines anderen Arbeitnehmers be-
schäftigt wird;  
4. wenn ein Arbeitnehmer zur Vertre-
tung eines anderen Arbeitnehmers 
für die Dauer eines Beschäftigungs-
verbotes nach dem Mutterschutzge-
setz, einer Elternzeit, einer auf Tarif-
vertrag, Betriebsvereinbarung oder 
einzelvertraglicher Vereinbarung be-
ruhenden Arbeitsfreistellung zur 
Betreuung eines Kindes oder für die-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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se Zeiten zusammen oder für Teile 
davon eingestellt wird. 
5. die Eigenart der Arbeitsleistung 
die Befristung rechtfertigt, 
6. die Befristung zur Erprobung er-
folgt, 
7. in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe die Befristung 
rechtfertigen, 
8. der Arbeitnehmer aus vom Haus-
haltsgesetzgeber festgesetzten 
Haushaltsmitteln vergütet wird, die 
haushaltsrechtlich für eine befristete 
Beschäftigung auf einem konkreten 
Arbeitsplatz mit zeitlich begrenzter 
Aufgabe bestimmt sind, und er ent-
sprechend beschäftigt wird oder 
9. die Befristung auf einem gerichtli-
chen Vergleich beruht. 

(2) Die kalendermäßige Befris-
tung eines Arbeitsvertrages 
bis zur Dauer von 
zwei/drei/vier Jahren ist zu-
lässig, wenn der Arbeitneh-
mer vor Beginn des Arbeits-
verhältnisses seit mindestens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die kalendermäßige 
Befristung eines Ar-
beitsvertrages bis zur 
Dauer von 
zwei/drei/vier Jahren ist 
zulässig, wenn der Ar-
beitnehmer vor Beginn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die kalendermäßige Befris-

tung eines Arbeitsvertrages 
bis zur Dauer von zwei Jah-
ren ist zulässig, wenn der Ar-
beitnehmer vor Beginn des 
Arbeitsverhältnisses seit min-
destens zwölf Monaten nicht 
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6/12 Monaten nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis (§ 
119 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 
des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch) gestanden hat. Bis 
zur Gesamtdauer von 
zwei/drei/vier Jahren sind 
auch Verlängerungen eines 
kalendermäßig befristeten 
Arbeitsvertrages zulässig.  

 
 
 
 
(3) 1In den ersten vier Jahren 

nach der Gründung eines Un-
ternehmens ist die kalender-
mäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne Vorlie-
gen eines sachlichen Grun-
des bis zur Dauer von vier 
Jahren zulässig; bis zu dieser 
Gesamtdauer von vier Jahren 
ist auch die mehrfache Ver-
längerung eines kalender-
mäßig befristeten Arbeitsver-
trages zulässig. 2Dies gilt 

des Arbeitsverhältnis-
ses seit mindestens 
6/12 Monaten nicht in 
einem Beschäftigungs-
verhältnis (§ 119 Abs. 1 
Nr. 1 und Abs. 3 des 
Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch) gestanden 
hat. Bis zur Gesamt-
dauer von zwei/drei/vier 
Jahren sind auch Ver-
längerungen eines ka-
lendermäßig befristeten 
Arbeitsvertrages zuläs-
sig. § 128 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(3) unverändert 

in einem Beschäftigungsver-
hältnis (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) ge-
standen hat. Bis zur Gesamt-
dauer von zwei Jahren sind 
auch Verlängerungen eines 
kalendermäßig befristeten 
Arbeitsvertrages zulässig. 

 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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nicht für Neugründungen im 
Zusammenhang mit der 
rechtlichen Umstrukturierung 
von Unternehmen und Kon-
zernen. 3Maßgebend für den 
Zeitpunkt der Gründung des 
Unternehmens ist die Auf-
nahme einer Erwerbstätig-
keit, die nach § 138 der Ab-
gabenordnung der Gemeinde 
oder dem Finanzamt mitzu-
teilen ist. 4Eine Befristung 
nach Satz 1 ist nicht zulässig, 
wenn mit demselben Arbeit-
geber bereits ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeits-
verhältnis bestanden hat. 

§ 130 Altersgren-
ze 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können vereinbaren, dass das 
Arbeitsverhältnis mit Erreichen 
der Regelaltersgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
endet. Die Vereinbarung einer 
früheren Altersgrenze ist nur zu-
lässig, wenn sie aufgrund der Art 
der Tätigkeit sachlich gerechtfer-
tigt ist und der Arbeitnehmer eine 
angemessene Kompensation er-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
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hält. 

(2) Erklärt der Arbeitnehmer spätes-
tens ein Jahr vor Erreichen der 
Altersgrenze, dass er weiterbe-
schäftigt werden möchte, so 
kann der Arbeitgeber die Weiter-
beschäftigung aus Gründen einer 
ausgewogenen Personalstruktur 
des Unternehmens oder wegen 
beeinträchtigter Eignung des Ar-
beitnehmers ablehnen. Aus den-
selben Gründen kann der Arbeit-
geber das Arbeitsverhältnis nach 
Beginn der Weiterbeschäftigung 
kündigen; § 115 bleibt unberührt. 

(3) Hat der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer nach Absatz 2 Satz 1 
weiterzubeschäftigen, so kann 
der Arbeitnehmer auch verlan-
gen, dass sein Arbeitsverhältnis 
in ein Teilzeitarbeitsverhältnis 
umgewandelt wird, wenn dem 
nicht berechtigte betriebliche Be-
dürfnisse entgegenstehen. 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 

(5) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) entfällt 

§ 131 Ende des (1) Ein kalendermäßig befristeter (1) unverändert (1) unverändert 
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befristeten Ar-
beitsvertrages 

Arbeitsvertrag endet mit Ab-
lauf der vereinbarten Zeit. 

(2) Ein zweckbefristeter Arbeits-
vertrag endet mit Erreichen 
des Zwecks, frühestens je-
doch zwei Wochen nach Zu-
gang der schriftlichen Unter-
richtung des Arbeitnehmers 
durch den Arbeitgeber über 
den Zeitpunkt der Zwecker-
reichung. 

(3) Wird das Arbeitsverhältnis 
nach Ablauf der Zeit, für die 
es eingegangen ist, oder 
nach Zweckerreichung mit 
Wissen des Arbeitgebers 
fortgesetzt, so gilt es als auf 
unbestimmte Zeit verlängert, 
wenn der Arbeitgeber nicht 
unverzüglich widerspricht o-
der dem Arbeitnehmer die 
Zweckerreichung nicht unver-
züglich mitteilt. 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

§ 132 Kündigung 
des befristeten 
Arbeitsvertrages 

(1) Auf die Kündigung eines be-
fristeten Arbeitsverhältnisses 
finden die Vorschriften des 
Ersten Titels nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 Anwen-

(1) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
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dung. 
(2) Ein befristetes Arbeitsverhält-

nis unterliegt nur dann der 
ordentlichen Kündigung, 
wenn dies einzelvertraglich 
oder im anwendbaren Tarif-
vertrag vereinbart ist.  

(3) Ist das Arbeitsverhältnis ge-
mäß § 129 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 befristet, kann einzel-
vertraglich eine kürzere als 
die in § 111 Abs. 1 genannte 
Kündigungsfrist vereinbart 
und von den in § 111 Abs. 1 
genannten Kündigungstermi-
nen abgewichen werden. Ei-
ne Vereinbarung nach Satz 1 
gilt nicht für Kündigungen, die 
nach Ablauf von drei Monaten 
seit Beginn des ohne Unter-
brechung bestehenden Ar-
beitsverhältnisses zugehen; 
§ 115 Abs. 1 Satz 2 und 3 
findet Anwendung. 

(4) Ist das Arbeitsverhältnis für 
die Lebenszeit einer Person 
oder für längere Zeit als fünf 
Jahre eingegangen, so kann 

 
(2) unverändert 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

 
(2) unverändert 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 



 211

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

es von dem Arbeitnehmer 
nach Ablauf von fünf Jahren 
gekündigt werden. Die Kün-
digungsfrist beträgt sechs 
Monate. 

§ 133 Folgen un-
wirksamer Befris-
tung 

Ist die Befristung rechtsunwirksam, 
so gilt der befristete Arbeitsvertrag 
als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen; er kann vom Arbeitgeber frühes-
tens zum vereinbarten Ende ordent-
lich gekündigt werden, sofern nicht 
nach § 132 die ordentliche Kündi-
gung zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich ist. Ist die Befristung nur we-
gen des Mangels der Schriftform un-
wirksam, kann der Arbeitsvertrag 
auch vor dem vereinbarten Ende or-
dentlich gekündigt werden. 

unverändert unverändert 

Dritter Titel: Aufhebungsvertrag 
§ 134 Aufhe-
bungsvertrag 

(1) Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer können das Arbeits-
verhältnis durch Vertrag be-
enden (Aufhebungsvertrag). 

(2) Der Aufhebungsvertrag be-
darf zu seiner Wirksamkeit 
der Schriftform; die elektroni-
sche Form ist ausgeschlos-

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
 
 

(1) unverändert 
 
 

(2) unverändert 
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sen.  
(3) Der Arbeitnehmer kann seine 

auf den Abschluss des Auf-
hebungsvertrages gerichtete 
Willenserklärung widerrufen. 
Der Widerruf muss keine Be-
gründung enthalten und ist in 
Textform gegenüber dem 
Vertragspartner zu erklären.  

(4) Die Widerrufsfrist beträgt 7 
Tage; zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absen-
dung. Die Frist beginnt mit 
Abschluss des Aufhebungs-
vertrages, jedoch nicht vor 
dem Zeitpunkt, zu welchem 
dem Arbeitnehmer die Ver-
tragsurkunde oder eine Ab-
schrift ausgehändigt worden 
ist. Das Widerrufsrecht er-
lischt spätestens sechs Mo-
nate nach Vertragsschluss. 

(5) Widerruft der Arbeitnehmer 
einen während der Frist des § 
112 Abs. 2 geschlossenen 
Aufhebungsvertrag, beginnt 
die Frist des § 112 Abs. 2 mit 
dem Zugang des Widerrufs 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
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erneut. 
(6) Die Vorschrift findet keine 

Anwendung auf Aufhebungs-
verträge, die in gerichtlichen 
Vergleichen vereinbart wer-
den.  

 
(6) unverändert 

 
(6) unverändert 

Vierter Titel: Rechtsschutz bei Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
§ 135 Klagefrist (1) Will ein Arbeitnehmer geltend 

machen, dass eine Kündigung 
nach diesem Gesetz oder einer 
anderen Rechtsvorschrift unwirk-
sam ist, so muss er innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der 
Kündigung Klage beim Arbeits-
gericht auf Feststellung erheben, 
dass das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst ist. 
Wird die Unwirksamkeit einer 
Kündigung nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht, so gilt die Kündi-
gung als von Anfang an wirksam.

 

 

 

(1) Will ein Arbeitnehmer geltend 
machen, dass eine Kündigung nach 
diesem Gesetz oder einer anderen 
Rechtsvorschrift unwirksam ist, so 
muss er innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Kündigung Klage 
beim Arbeitsgericht auf Feststellung 
erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst 
ist. Wird die Unwirksamkeit einer 
Kündigung nicht rechtzeitig geltend 
gemacht, so gilt die Kündigung als 
von Anfang an wirksam. Dies gilt 
nicht, soweit die Unwirksamkeit auf 
einem Verstoß gegen das Schrift-
formerfordernis (§ 109) beruht. 
 
 
 

(4) Will ein Arbeitnehmer geltend 
machen, dass eine Kündi-
gung nach diesem Gesetz 
oder einer anderen Rechts-
vorschrift unwirksam ist, so 
muss er innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Kündi-
gung Klage beim Arbeitsge-
richt auf Feststellung erhe-
ben, dass das Arbeitsverhält-
nis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist. Wird die Un-
wirksamkeit einer Kündigung 
nicht rechtzeitig geltend ge-
macht, so gilt die Kündigung 
als von Anfang an wirksam. 
Dies gilt nicht, soweit die Un-
wirksamkeit auf einem Ver-
stoß gegen das Schriftformer-
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(2) Will der Arbeitnehmer geltend 
machen, dass  

a) die Befristung des Arbeitsver-
trages,  
b) die vereinbarte Aufhebung des 
Arbeitsvertrages   
c) die Anfechtung eines Arbeits-
vertrages durch den Arbeitgeber  
nach diesem Gesetz oder einer 
anderen Rechtsvorschrift unwirk-
sam ist, so muss er innerhalb 
von einem Monat nach der tat-
sächlichen Beendigung des be-
fristeten Arbeitsvertrages oder 
nach dem in dem Aufhebungs-
vertrag vereinbarten Ende des 
Arbeitsverhältnisses oder nach 
dem Zugang der Anfechtungser-
klärung Klage beim Arbeitsge-

 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fordernis (§ 109) beruht. In 
diesem Fall muss die Unwirk-
samkeit der Kündigung inner-
halb von sechs Monaten nach 
deren Zugang durch Klage 
beim Arbeitsgericht geltend 
gemacht werden. 

(5) unverändert 
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richt auf Feststellung erheben, 
dass das Arbeitsverhältnis nicht 
beendet ist. 
 

(3) Die Klagefrist kann innerhalb 
eines Monats nach Zugang der 
Kündigung durch schriftliche 
Vereinbarung auf bis zu sechs 
Monate verlängert werden.   

 
 
 
(3) Die Klagefrist kann vor Ablauf 
durch schriftliche Vereinbarung auf 
bis zu sechs Monate verlängert wer-
den.   

 

 

 

(6) wie DAV 

§ 136 Zulassung 
verspäteter Kla-
gen 

(1) War ein Arbeitnehmer ohne 
sein Verschulden verhindert, 
die Klage innerhalb von ei-
nem Monat zu erheben, so ist 
auf seinen Antrag die Klage 
nachträglich zuzulassen. 

(2) Mit dem Antrag ist die Klage-
erhebung zu verbinden; ist 
die Klage bereits eingereicht, 
so ist auf sie im Antrag Bezug 
zu nehmen. Der Antrag muss 
ferner die Angabe der die 
nachträgliche Zulassung be-
gründenden Tatsachen und 
der Mittel für deren Glaub-
haftmachung enthalten. 

(3) Der Antrag ist nur innerhalb 
von zwei Wochen nach Be-

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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hebung des Hindernisses zu-
lässig. Nach Ablauf von 
sechs Monaten, vom Ende 
der versäumten Frist an ge-
rechnet, kann der Antrag 
nicht mehr gestellt werden. 

(4) Über den Antrag entscheidet 
die Kammer durch Beschluss, 
der ohne mündliche Verhand-
lung ergehen kann. Gegen 
diesen ist die sofortige Be-
schwerde zulässig. 

 
 
 
 

(4) unverändert 

 
 
 
 

(4) unverändert 

§ 137 Weiterbe-
schäftigung-
sanspruch wäh-
rend des Kündi-
gungs-
rechtsstreits 

(1) Hat der Arbeitnehmer die Klage 
auf Feststellung erhoben, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die 
Kündigung nicht aufgelöst ist, 
kann das Gericht auf Antrag des 
Arbeitnehmers die Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers 
zu unveränderten Vertragsbedin-
gungen anordnen, wenn 

1. die Kündigung offensichtlich 
unwirksam ist oder 
2. ein die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellendes Urteil vor-
liegt, es sei denn, wichtige betriebs-
technische, wirtschaftliche oder 

(1) Hat der Arbeitnehmer die Klage 
auf Feststellung erhoben, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündi-
gung nicht aufgelöst ist, kann das 
Gericht auf Antrag des Arbeitneh-
mers die Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers zu unveränderten 
Vertragsbedingungen anordnen, 
wenn 
1. die Kündigung offensichtlich 
unwirksam ist oder 
2. ein die Unwirksamkeit der 
Kündigung feststellendes Urteil vor-
liegt, es sei denn, wichtige betriebs-
technische, wirtschaftliche oder 

(1) unverändert 
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sonstige berechtigte betriebliche Be-
dürfnisse des Arbeitgebers stehen 
einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers entgegen. 
(2) Der Arbeitgeber hat die Tatsa-

chen glaubhaft zu machen, für die 
ihm im Klageverfahren die Be-
weislast obliegt. Im Übrigen sind 
die §§ 935 bis 944 der Zivilpro-
zessordnung nach Maßgabe des 
§ 62 Absatz 2 Satz 2 des Arbeits-
gerichtsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 

 
 
(3) Wird der Arbeitnehmer nach 

Maßgabe des Absatzes 1 weiter-
beschäftigt, gilt das Arbeitsver-
hältnis bis zur rechtskräftigen 
Feststellung als fortbestehend. 

sonstige berechtigte betriebliche Be-
dürfnisse des Arbeitgebers stehen 
einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers entgegen 
(2) Die Anordnung der Weiterbe-
schäftigung im Falle der offensicht-
lich unwirksamen Kündigung gemäß 
Abs. 1 Nr. 1 erfolgt durch einstweilige 
Verfügung. Der Arbeitgeber hat die 
Tatsachen glaubhaft zu machen, für 
die ihm im Klageverfahren die Be-
weislast obliegt. Im Übrigen sind die 
§§ 935 bis 944 der Zivilprozessord-
nung nach Maßgabe des § 62 Ab-
satz 2 Satz 2 des Arbeitsgerichtsge-
setzes entsprechend anzuwenden. 
(3) Für die Zeit einer gerichtlichen 
Anordnung gemäß Absatz 1 gilt das 
Arbeitsverhältnis als fortbestehend 

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

§ 138 Neues Ar-
beitsverhältnis 
des Arbeitneh-
mers; Auflösung 
des alten Arbeits-
verhältnisses 

Besteht nach der Entscheidung des 
Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, ist 
jedoch der Arbeitnehmer inzwischen 
ein neues Arbeitsverhältnis einge-
gangen, so kann er binnen einer 
Woche nach der Rechtskraft des Ur-
teils durch Erklärung gegenüber dem 

unverändert unverändert 
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alten Arbeitgeber die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses bei diesem 
verweigern. Die Frist wird auch durch 
eine vor ihrem Ablauf zur Post gege-
bene schriftliche Erklärung gewahrt. 
Mit dem Zugang der Erklärung er-
lischt das Arbeitsverhältnis. Macht 
der Arbeitnehmer von seinem Ver-
weigerungsrecht Gebrauch, so ist 
ihm entgangener Verdienst nur für 
die Zeit zwischen der Entlassung und 
dem Tage des Eintritts in das neue 
Arbeitsverhältnis zu gewähren. 

§ 139 Verzicht auf 
die Geltendma-
chung der Un-
wirksamkeit einer 
ordentlichen 
Kündigung 

(1) Der Arbeitnehmer kann mit 
dem Arbeitgeber schriftlich 
(§ 126 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches) vereinbaren, auf 
die Geltendmachung der Un-
wirksamkeit einer ordentli-
chen Kündigung (§ 115) zu 
verzichten. 

(2) Vor Zugang der Kündigungs-
erklärung ist die Vereinba-
rung des Verzichts nach Abs. 
1 nur in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis wirksam 
möglich, das drei Jahre unun-
terbrochen bestanden hat. 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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(3) Verzichtet der Arbeitnehmer 
durch Vereinbarung nach 
Maßgabe des Absatzes  1 
und 2 auf die Geltendma-
chung der Unwirksamkeit, hat 
er im Falle der Kündigung 
durch den Arbeitgeber einen 
Anspruch auf Zahlung einer 
Abfindung in Höhe eines Mo-
natsentgelts für jedes volle 
Jahr des Bestehens des Ar-
beitsverhältnisses. § 120 fin-
det Anwendung. 

(4) Eine Vereinbarung nach 
Maßgabe dieser Vorschrift 
führt nicht zu einer Sperrzeit 
nach Maßgabe des § 144 
Sozialgesetzbuch – Drittes 
Buch. 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 

Fünfter Titel: Unternehmens- und Betriebsübergang  
§ 140 Unterneh-
mens- und Be-
triebsübergang 

(1) Geht ein Unternehmen oder ein 
organisatorisch selbständiger Unter-
nehmensteil durch Rechtsgeschäft 
oder im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge nach dem Umwandlungs-
gesetz auf einen anderen Inhaber 
über, so tritt dieser in die Rechte und 

(1) Geht ein Betrieb oder ein organi-
satorisch selbständiger Betriebsteil 
durch Rechtsgeschäft oder im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge nach 
dem Umwandlungsgesetz auf einen 
anderen Inhaber über, so tritt dieser 
in die Rechte und Pflichten aus den 

(1) wie DAV 
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Pflichten aus den im Zeitpunkt des 
Übergangs bestehenden Arbeitsver-
hältnissen ein. Sind diese Rechte 
und Pflichten durch Rechtsnormen 
eines Tarifvertrags oder einer Be-
triebsvereinbarung geregelt, so wer-
den sie Inhalt des Arbeitsverhältnis-
ses zwischen dem neuen Inhaber 
und dem Arbeitnehmer und dürfen 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Übergangs zum 
Nachteil des Arbeitnehmers geändert 
werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die 
Rechte und Pflichten bei dem neuen 
Inhaber durch Rechtsnormen eines 
anderen Tarifvertrags oder einer an-
deren Betriebsvereinbarung geregelt 
werden. Vor Ablauf der Frist nach 
Satz 2 können die Rechte und Pflich-
ten geändert werden, wenn der Ta-
rifvertrag oder die Betriebsvereinba-
rung nicht mehr gilt oder bei fehlen-
der beiderseitiger Tarifgebundenheit 
im Geltungsbereich eines anderen 
Tarifvertrags dessen Anwendung 
zwischen dem neuen Inhaber und 

im Zeitpunkt des Übergangs beste-
henden Arbeitsverhältnissen ein. 
Sind diese Rechte und Pflichten 
durch Rechtsnormen eines Tarifver-
trags oder einer Betriebsvereinba-
rung geregelt, so werden sie Inhalt 
des Arbeitsverhältnisses zwischen 
dem neuen Inhaber und dem Arbeit-
nehmer und dürfen nicht vor Ablauf 
eines Jahres nach dem Zeitpunkt 
des Übergangs zum Nachteil des 
Arbeitnehmers geändert werden. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte 
und Pflichten bei dem neuen Inhaber 
durch Rechtsnormen eines anderen 
Tarifvertrags oder einer anderen Be-
triebsvereinbarung geregelt werden. 
Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 
können die Rechte und Pflichten ge-
ändert werden, wenn der Tarifvertrag 
oder die Betriebsvereinbarung nicht 
mehr gilt oder bei fehlender beider-
seitiger Tarifgebundenheit im Gel-
tungsbereich eines anderen Tarifver-
trags dessen Anwendung zwischen 
dem neuen Inhaber und dem Arbeit-
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dem Arbeitnehmer vereinbart ist. 

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet 
neben dem neuen Inhaber für Ver-
pflichtungen nach Absatz 1, soweit 
sie vor dem Zeitpunkt des Über-
gangs entstanden sind und vor Ab-
lauf von einem Jahr nach diesem 
Zeitpunkt fällig werden, als Gesamt-
schuldner. Werden solche Verpflich-
tungen nach dem Zeitpunkt des Ü-
bergangs fällig, so haftet der bisheri-
ge Arbeitgeber für sie jedoch nur in 
dem Umfang, der dem im Zeitpunkt 
des Übergangs abgelaufenen Teil 
ihres Bemessungszeitraums ent-
spricht. 

(3) Die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses eines Arbeitnehmers 
durch den bisherigen Arbeitgeber 
oder durch den neuen Inhaber we-
gen des Übergangs eines Unter-
nehmens oder Unternehmensteils ist 
unwirksam. Das Recht zur Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses aus 
anderen Gründen bleibt unberührt. 

nehmer vereinbart ist. 

(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 



 222

§§ Diskussionsentwurf: Artikel 1 
Arbeitsvertragsgesetz 

DAV BRAK 

(4) Der bisherige Arbeitgeber hat 
den zuständigen Betriebsrat mindes-
tens einen Monat vor dem Übergang 
zu unterrichten über: 

1. den Zeitpunkt oder den geplanten 
Zeitpunkt des Übergangs, 

2. den Grund für den Übergang, 

3. die rechtlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Übergangs 
für die Arbeitnehmer und 

4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer 
in Aussicht genommenen Maßnah-
men. 

Besteht keine Arbeitnehmervertre-
tung, so hat die Unterrichtung ge-
genüber den Arbeitnehmern zu erfol-
gen. 

 

 

 

 

 

(4) Der bisherige Arbeitgeber hat den 
zuständigen Betriebsrat mindestens 
einen Monat vor dem Übergang zu 
unterrichten über: 

(1) den neuen Inhaber 

(2)  den Zeitpunkt oder den geplan-
ten Zeitpunkt des Übergangs, 

(3) den Grund für den Übergang, 

(4) die rechtlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer und 

(5) die hinsichtlich der Arbeitnehmer 
in Aussicht genommenen Maß-
nahmen. 

Die Unterrichtung an den Betriebsrat 
ist den Arbeitnehmern des Betriebs 
gleichzeitig in betriebsüblicher Form 
bekannt zu geben. Weitergehende 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
bleiben unberührt. Besteht keine Ar-
beitnehmervertretung, so hat die Un-
terrichtung gegenüber den Arbeit-
nehmern zu erfolgen. 

(4) Der bisherige Arbeitgeber hat den 
zuständigen Betriebsrat mindestens 
einen Monat vor dem Übergang in 
Textform zu unterrichten über: 

1. den neuen Inhaber 

2.  den Zeitpunkt oder den geplan-
ten Zeitpunkt des Übergangs, 

3. den Grund für den Übergang, 

4. die rechtlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer und 

5. die hinsichtlich der Arbeitnehmer 
in Aussicht genommenen Maß-
nahmen. 

Die Unterrichtung an den Betriebsrat 
ist den Arbeitnehmern des Betriebs 
gleichzeitig in betriebsüblicher Form 
bekannt zu geben. Weitergehende 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
bleiben unberührt. Besteht keine Ar-
beitnehmervertretung, so hat die Un-
terrichtung gegenüber den Arbeit-
nehmern zu erfolgen. 

 (5)  Der Arbeitnehmer kann dem 
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(5)  Der Arbeitnehmer kann dem 
Übergang des Arbeitsverhältnisses 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Unterrichtung nach Absatz 4, 
spätestens aber innerhalb von 
drei/sechs Monaten nach dem tat-
sächlichen Unternehmensübergang 
schriftlich widersprechen. Der Wider-
spruch kann gegenüber dem bisheri-
gen Arbeitgeber oder dem neuen 
Inhaber erklärt werden.  

Alternativ:  

Der Arbeitnehmer kann dem Über-
gang des Arbeitsverhältnisses inner-
halb eines Monats nach Zugang der 
Unterrichtung nach Absatz 4, spätes-
tens aber innerhalb von drei/sechs 

 

 

(5) Der Arbeitnehmer kann dem Ü-
bergang des Arbeitsverhältnisses 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Unterrichtung nach Absatz 4, 
spätestens aber innerhalb von 
drei/sechs Monaten nach dem Un-
ternehmensübergang schriftlich wi-
dersprechen; die Widerspruchsfrist 
läuft jedoch nicht, solange der Ar-
beitnehmer von den Betriebsüber-
gang keine Kenntnis hat, ohne dass 
ihm grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. Hatte der Arbeitnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Betriebs-
übergang Kenntnis von den in Abs. 4 
Nr. 1 bis 5 genannten Umständen, so 
kann der Widerspruch nur bis zum 
Betriebsübergang erklärt werden. 

 
 
 
 

Übergang des Arbeitsverhältnisses 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Unterrichtung nach Absatz 4, 
spätestens aber innerhalb von 
drei/sechs Monaten nach dem tat-
sächlichen Unternehmensübergang 
schriftlich widersprechen. Der Wider-
spruch kann gegenüber dem bisheri-
gen Arbeitgeber oder dem neuen 
Inhaber erklärt werden.  
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Monaten nach dem Unternehmens-
übergang schriftlich widersprechen. 
Hatte der Arbeitnehmer spätesten 
einen Monat vor dem Unterneh-
mensübergang Kenntnis von Zeit-
punkt und Gegenstand der Maß-
nahme, so kann der Widerspruch nur 
bis zum Unternehmensübergang er-
klärt werden. Die Erklärung kann ge-
genüber dem bisherigen Arbeitgeber 
oder dem neuen Inhaber erfolgen.  

(6) Widerspricht der Arbeitnehmer 
dem Übergang seines Arbeitsver-
hältnisses, obwohl ihm dessen Fort-
setzung bei dem neuen Inhaber zu-
mutbar war, so kann er sich bei einer 
anschließenden betriebsbedingten 
Kündigung des Arbeitgebers nicht 
auf die Grundsätze einer ordnungs-
gemäßen Sozialauswahl (§ 117) be-
rufen. Dies gilt nicht, wenn mehrere 
vergleichbare Arbeitnehmer trotz 
Zumutbarkeit dem Übergang ihres 
Arbeitsverhältnisses widersprochen 
haben und nur zwischen diesen eine 
Sozialauswahl stattfindet. 

 
 
 
 
 
(6) unverändert 

 

 

 

(6) unverändert 
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Sechster Titel: Abwicklung des Arbeitsverhältnisses 
§ 141 Freistellung 
zur Arbeitssuche 

Der Arbeitgeber hat bei einem für 
mindestens drei Monate eingegan-
genen Arbeitsverhältnis den Arbeit-
nehmer auf sein Verlangen im zeitli-
chen Zusammenhang mit der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses für 
eine angemessene Zeit zur Arbeits-
suche freizustellen. 

unverändert unverändert 

§ 142 Aushändi-
gung der Arbeits-
papiere 

Der Arbeitgeber hat nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses dem 
Arbeitnehmer unverzüglich die Ar-
beitspapiere auszustellen und aus-
zuhändigen. Der Arbeitgeber kann 
verlangen, dass der Arbeitnehmer 
ihm den Empfang schriftlich bestä-
tigt. 

unverändert unverändert 

§ 143 Zeugnis (1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
ein schriftliches Zeugnis über die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses 
und über die Art seiner Tätigkeit 
zu erstellen. 

(2) Auf Verlangen des Arbeitneh-
mers ist das Zeugnis auf Leis-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 
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tung und Führung zu erstrecken. 

(3) Das Zeugnis darf nur die Tatsa-
chen und Bewertungen enthal-
ten, die für die Beurteilung des 
Arbeitnehmers wesentlich sind. 
Unzulässig ist es, Zeugnisse mit 
Merkmalen zu versehen, welche 
den Zweck haben, den Arbeit-
nehmer in einer aus dem Wort-
laut des Zeugnisses nicht er-
sichtlichen Weise zu kennzeich-
nen. 

(4) Auskünfte über den Arbeitneh-
mer bedürfen seiner Einwilligung. 
Sie dürfen dem Zeugnis nicht wi-
dersprechen. 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Arbeitgeber darf gegenüber 
Dritten Auskünfte über den Arbeit-
nehmer erteilen, wenn der Arbeit-
nehmer einwilligt oder berechtigte 
Interessen des Arbeitnehmers nicht 
entgegenstehen.  

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Auskünfte über den Arbeitneh-
mer bedürfen seiner Einwilli-
gung, es sei denn, der Arbeitge-
ber ist aus gesetzlichen Grün-
den oder wegen berechtigter In-
teressen Dritter gehalten, Aus-
kunft zu erteilen.  

§ 144 Haftung bei 
unrichtigen Aus-
künften oder 
Zeugnissen 

Bei Verschulden haftet der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer und einem 
anderen Arbeitgeber, wenn sie auf-
grund eines unrichtigen Zeugnisses 
oder unrichtig oder unbefugt erteilter 
Auskünfte Schaden erleiden. 

Bei Verschulden haftet der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer, wenn dieser 
aufgrund eines unrichtigen Zeugnis-
ses oder unrichtig oder unbefugt er-
teilter Auskünfte Schaden erleidet. 
Schadenersatzansprüche Dritter 
werden hierdurch nicht berührt 

wie DAV 
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§ 145 Ausgleichs-
vereinbarung 

(1) Wird aus Anlass der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses eine 
Vereinbarung über das Bestehen 
oder Nichtbestehen fälliger oder 
künftig fälliger Ansprüche getrof-
fen, so bedarf diese der Schrift-
form. Der Verzicht auf eine ge-
richtliche Überprüfung der Kün-
digung muss ausdrücklich erklärt 
werden. Diese Vereinbarungen 
dürfen nicht mit einer Empfangs-
bescheinigung über die Arbeits-
papiere (§ 142 Satz 2) verbun-
den werden.  

(2) Der Arbeitnehmer kann seine 
Willenserklärung innerhalb von 7 
Tagen widerrufen. Der Widerruf 
muss keine Begründung enthal-
ten und ist in Textform gegen-
über dem Vertragspartner zu er-
klären; zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung.  

(3) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem 
Zeitpunkt, zu welchem dem Ar-
beitnehmer eine Durchschrift der 
Ausgleichsvereinbarung ausge-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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händigt worden ist. Das Wider-
rufsrecht erlischt spätestens 
sechs Monate nach Vertrags-
schluss. 

Sechster Abschnitt: Verjährung und Ausschlussfristen 
§ 146 Verjährung 
nach Beendi-
gungsrechtsstreit 

Hat der Arbeitnehmer die Unwirk-
samkeit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses rechtzeitig nach § 135 
durch Klage geltend gemacht, so 
verjähren die Ansprüche des Arbeit-
nehmers, die während des Kündi-
gungsrechtsstreits fällig werden und 
von dessen Ausgang abhängen, frü-
hestens drei Monate nach rechtskräf-
tiger Beendigung. 

wird gestrichen wie DAV 

§ 147 Arbeitsver-
tragliche Aus-
schluss- und Ver-
jährungsfristen 

(1) Für abdingbare Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis 
können im Arbeitsvertrag 
Ausschlussfristen nur verein-
bart werden, wenn sie für 
beide Vertragsteile gelten sol-
len; § 149 Abs. 2 bleibt unbe-
rührt. Die Ausschlussfristen 
dürfen drei Monate nicht un-
terschreiten. Das gilt entspre-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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chend für Verjährungsfristen. 

(2) Auf arbeitsvertragliche Aus-
schlussfristen sind § 147 die-
ses Gesetzes sowie die §§ 
203 bis 217 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Ver-
jährung entsprechend anzu-
wenden. 

 
(2) Wird gestrichen 

 

(2) wie DAV 

Siebter Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 148 Abwei-
chungen vom Ge-
setz 

(1) Von Bestimmungen dieses Ge-
setzes kann zuungunsten des 
Arbeitnehmers durch Tarifver-
trag, Betriebsvereinbarungen 
oder Arbeitsvertrag nur abgewi-
chen werden, soweit dies aus-
drücklich zugelassen ist. 

(2) Arbeitnehmer, deren Entgelt das 
x-fache der Bezugsgröße nach § 
18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch übersteigt, können mit 
ihrem Arbeitgeber von den §§ 
xxxxx abweichende Vereinba-
rungen treffen. 

(3) Im Geltungsbereich eines Tarif-

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(3) unverändert 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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vertrages gelten die abweichen-
den tarifvertraglichen Bestim-
mungen zwischen nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, wenn ihre Anwen-
dung zwischen ihnen vereinbart 
ist. Im Zweifel gilt der Tarifvertrag 
in der jeweils geltenden Fassung 
als vereinbart. 

(4) Soweit durch Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung oder Spre-
chervereinbarung zwingende 
Regelungen über Abschluss, In-
halt oder Beendigung des Ar-
beitsverhältnis getroffen werden, 
kann von ihnen zugunsten des 
Arbeitnehmers durch einzelver-
tragliche Vereinbarung abgewi-
chen werden. 

 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 

§ 149 Öffentlicher 
Dienst; sonstige 
Kollektivvereinba-
rungen; Verhält-
nis zum Berufs-
bildungsgesetz 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
finden auf die Arbeitsverhältnisse 
des öffentlichen Dienstes mit der 
Maßgabe Anwendung, dass Be-
hörden, Gerichte und sonstige 
Dienststellen des Staates und 
anderer juristischer Personen 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(1) unverändert 
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des öffentlichen Rechts als Be-
triebe oder Unternehmen im Sin-
ne dieses Gesetzes gelten. 

(2) Die Vorschriften über Betriebs-
vereinbarungen sind auf Dienst-
vereinbarungen sowie auf unmit-
telbar und zwingend geltende 
Sprechervereinbarungen ent-
sprechend anzuwenden. Vor-
schriften, die Betriebsräte betref-
fen, gelten entsprechend für Per-
sonalräte und Sprecheraus-
schüsse. 

(3) Dieses Gesetz gilt für die in Be-
rufsausbildung Beschäftigten, 
soweit das Berufsbildungsgesetz 
keine besonderen Vorschriften 
enthält. 

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 

Artikel 2 
Aufhebung von Gesetzen 
Artikel 3 
Änderung in anderen Gesetzen 
Artikel 4 
Inkrafttreten 
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 für die Stellungnahme nicht von Bedeutung 

 


